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ographische Bemerkung.

Von meiner „Geschichte der oberpf, Grenzstadt Wald-
München" erschien das 1. Heft (I. T.) 1888, das 2. (II. T,
1. H.) 1890, das 3. (II. T. 2. H. ^) 1894 in der Put¬
schen Buchdruckerei zu Amberg. Im 1. wurde die äußere Ge¬
schichte, in den beiden anderen die innere Geschichte behandelt
und eine Fortsetzung dieser erfolgt nun in diesem 4. Hefte
(II. T. 2. H. L), dem sich in 2 Jahren noch ei» 5. (II. T,
2. H. <ü) als Schluß anreihen wird.

Die lange Pause zwischen dem 3. und 4. H. wurde aus¬
gefüllt durch „Die böhmische» Lehen in der Oberpfalz" (I. T.
1907, II. T. 1909 bei Böes in Amberg) und „Geschichtliche
Nachrichten über das ehemals böhmische Lehen Wernberg" (Zeit¬
schrift Oberpfalz, 9. Jahrg.).

Der Verfasser.



Btiidtischer Knusyatt.
l. Güter der Ztadtkammer und Gemeinde Waldmünchen.

Außer den Gefällen aus der niederen Gerichtsbarkeit und der Verpachtung
der Jagd und Fischerei bildelen eine weitere nicht unergiebige Quelle von Ein¬
nahmen für die Stadt ihre nicht unbeträchtlichenliegenden Güter, teils durch
direkte Nutzung, teils durch Verpachtung derselben. In den vorhandenen
Salbüchern und Stadtrechnungen wird gewöhnlich unterschieden zwischen den
Stadtkammer- und den Gemeindegütern. Erstere befanden sich in kultiviertem
Zustande und dienten wohl zur Bestreitung der unmittelbar aus der Ver¬
waltung der Stadt erwachsenden Kosten, namentlich für Geld- und Natural-
besoldungender städtischen Bediensteten, sowie zur Mehrung des Gemeinde-
Vermögens und Ausführung gemeinnütziger Arbeiten und Einrichtungen.
Letztere dagegen waren unkultiviertes, wenig ergiebiges Land, das höchstens
zur gemeinsamen Viehweide benutzt werden konnte. Bei Kauf und Verkauf
solcher Güter hatten auch die Viertelmeister im Namen der Gemeinde ein
Wort mitzureden, wie überhaupt der Magistrat nur der Verwalter, die Ge¬
meinde Eigentümerin derselben ist, wie 1793 der Regierungskommissärdem
Magistrat tadelnd bemerkt. Die Stadtkammergründe wurden, soweit sie nicht
zur Besoldung dienten, gewöhnlich auf 3 Jahre verstiftet (1795); der
Magistrat hatte die Stadtkammerrechnung zur Verifizierung an die Re¬
gierung einzusenden und dafür 28 fl. Sportein zu zahlen. 1616 wurde
das Stadlkammergut (gering) auf 4000 st. geschätzt und zahlte 13 st. 20 kr.
Steuer, Im Salbuch von 1700 werden als znr Stadtkammer gehörig auf¬
geführt: 14 Weiher, teils Stadtbediensteten in ihre Besoldung eingerechnet,
teils verpachtetum 56 st. 15 kr. Dann: der Hammer vor dem unteren
oder Hammertor; der damalige Inhaber kf. Landleutnant Herr von Pelk-
hover zahlte von dem Grund, worauf die Hammerhütte gestanden, dann vom
Hammerhaus und 2 kleinen Weihern zusammen 5 st. 15 kr. Ferner die
Angermühle mit einem Wicsfteck an der Säge und einem Weiher neben
dem Bach am Gemeinsanger; dann 3 Nagelschmieden unter dem Hammer¬
tor, wovon die mittlere ein Nachtwächter, die untere der Torwart zinslos
bewohnt, während die obere oder 3. der Schlosser Hans Prückler um 4 st.
Zins hat. Weiter unter dem Rathaus 3 Kramläden (des Hölla, Schmid-
huber und Mahr) gegen 16 st. Zins jährlich und ein Kramgewölbe im
Rathaus (Inhaber Hans Peter Fendt) um 5 fl. Zins. Dann 8 Fleisch¬
bänke trugen 5 st, 5b kr. 5 HI. Zins und von der Lohmühle zahlte das
Handwerk der Rotgerber jährlich 34 kr. 7 HI. Zins. Nach dem Lagerbuch
von 1790 gehörten zur Stadtkammer noch das von der Weißbierbraugesell¬
schaft gegen 18 st. jährlichen Zins benutzte obere Mulzhaus, die Rat- und
zugleich Stadtdienerwohuuug, das Schlachthaus und zugleich Nachtwächler-
wohnung, die Pfandtncchts- und die Schweinhüterwohnung, die Ziegelhütte,
der Brotladen (im Rathaus) mit 2 fl. Zins jährlich, dann der Zins von
der unteren Badstube, vom Zehentstadel und vom Kasten.
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Aus dem Jahre 1767 liegt eine Beschreibung und, wie es später heißt, recht
ungenaue Schätzung der „Gemeinsgründe" (vom Stadtfchr. Müller in 3 Tagen ge«
macht) und eine ebensolche der Stadtlammergründe von 1803 vor.

I. Gemeindegründe: 1. Der Knauders- oder Schmidbühel, unweit Ulrichs-
grüu, Stundenweit und Steine; lein Vlumenbesuch (—Viehweide). 2. Die Hohentrnd,
vom Weg aus der Stadt beim oberen Tor immer weiter bis zum Fahrtweg der
vorderen Heinzelgrün; beiläufig 4 Tgw., zum Halten des Viehes und zur Trift
(- Viehtrieb) tauglich, 6 st. 3. Nie Keilbüheltrad, vom Hohenlraderweg auf den
-Kramberg und die Stierwiefe, dann über den Keilbühcl fort; 12 Tgw, teils steinig,
teils Trift, 10 st. 4. Der Keilbühel, lauteres Felfenwerk mit einigen „Kroßlingen"
und Stauden, 3 Tgw,, 3 st. 5. Die Lohe, von den Neutterwirtsweihern bis an den
Stadt- oder Klaffenbllch, zum Steinbach und zur Spatzenwiefe, 12 — 15 Tgw. Etliche
Birlen-, Fichten^ und Tannenbüsche, auch Lärcheln, alles schlechter Gattung; teils
Weide, teils steinig, 36 st. 6 Der Hagbühel, stößt an die obige Lohe, meist ein
völliges Steingefels mit einigen „Ziegerbüschen" und Birkcnlröpfen; 10 — 12 Tgw.,
18 st. 7 Das Treffenholz, fehr moosig und zum Bau undmierhaft, beiläufig 14 Tgw.,
zur Besichtigung ',2 Tag, 10U0 st, 8. Die Treffentrad, schlechteHutweide und Trift,
2 Tgw., 6 st. 9. Die Weißenlohe, eine schlechteHutweide, viel Stauden und Gräben,
3 Tgw., 6 st. 10. Der Uliichsgrüner Bühel nebst dem lleiuen Bühel am Vogelherd,
lauteres Fels- und Hafelstaudenweil, höchstens zum Jagen tauglich. 11. Gemeinst
anger; der sog. alte Schießanger, von den Fifchgruben hinauf; Gemeinsweide 4 Tgw.,
8 st. 12. Der Spitalanger, vorwärts zum (Stadtfchreibei) Englweiherl und ober dem
Figurenweiher; Gemeinsweide, 4 Tgw., 8 st. 13. Der obere Anger, zwischen Senft-,
Pfarr- und Angerwiese, 5 Tgw 14. Die Sparlesauer Trat» und Trift mit dem
Ameisbühel, bis zur Iiegelbrücke, die Trift aber von der Kapelle her nichts nutzend,
5 Tgw , 8 st. 15. Die vordere Sparlesau am Ende der Trad gegen den Steinbach;
Gemeinsweide mit einigen Kröpfen und schlechtem Virlenwcrl, vor urallers als Feld
benutzt, beiläufig 1l) Tgw., 30 st. 16. Die Hintere Sparlesau, vom Steinbach! bis
zur Galgenbrücke; Gemeinsweide, Trift, Fahrtwege, wenige, schlechte Birken, IN Tgw.,
30 st. 17. Der Pumperberg mit der Galgentrad; Steiufelsen, Birlenstauden und Fahr¬
wege ; der Berg zieht sich vom Steinbächl an die Hochstraße und die Trad, 8 Tgw , 8 st.

II. Die Stadtlammergründe: 1. Das Treffenholz, 24 Tgw. (1767 noch
zu den Gemeindegründen gerechnet). 2. Der obere Mühlweiher, 3. Der untere Mühl¬
weiher. 4. Der Irlweiher 5. Die Irlwiefe (2 Tgw.). 6. Ter untere Vruckweiher
zu Treffen, 1°/^ Tgw. 7 Ter erste Weiher zu Treffen, 1>/4 Tgw. 8. Die Grumets-
wiefe zu Treffen, 1 Tgw. 9. Die andere Grumetswiefe zu Treffen, 1'/< Tgw. 10. Ter
Rapplweiher zu Treffen, 3 Tgw. 11. Der Ramsberger Weiher. 12. Ter Moosweihcr
13. Der Figurenweiher. 14. Der Methweiher. >5. Das untere Torweiherl. 16. Das
obere Torweiherl. 17. Die Spitalangerwiefe, 1',^ Tgw 18. Die weitere Spitalanger-
wiefe, 2 Tgw. 19. Das Mittermoos, 3 Tgw. fchlechte Wiefe. 20. Ein Ackerl am Lehr-
häusl. 21. Ebenfo beim Freithof. 22. Eines bei der Sandgrube. 23. l/> Tgw. Ackert am
Wieberg (20—23 habeu dieHeidstierhalterzu benutze»!). 24.3"/,, Tgw. Wiese im Hackern,
so eine Stierwiefe ist. 25. 1 Tgw. Grumetwiese gen Treffen. 26. Die Stierwiefe
bei dem unteren Mühlweiher 27. 2 Tgw. Altwiefe gegen den Kramberg, eine
Stierwiefe. 28. '/^ Tgw. Ackerl beim Pumperberg. 29. 1'/« Tgw. Altwiefe in
der weißen Lohe. 30. 1 Tgw. Grumetwicfe alldort. 31 ',/g Tgw. Wiest beim
Figurenweiher (28—31 hat der Ratdiener zu benutzen!). 32. '„ Tgw. Altwiefe
zu Treffen. 33. 2 Tgw Altwiese im Buchweilli. 34, '/,. Tgw, Ackerl gegen Treffen
(32 — 34 genießt der Kantor!). 35. »/^ Tgw. Grumetwiese zu Treffen (benutzt
der Astertorsperrer I). 36. Ein Ackerl vor dem Bühmertor.') 37. 6 Pifnng
Ackerl am Rimbling (36 und 37 genießt der Böhmertorwart! >). 38. Ein Ackerl
beim Freithof (hat der Hammertorwartl). 39. Ein kleines Ackerl bei der Sandgrube
(hat der Baumeister). 40. 4 Pifang Ackerl am Rimbling. 41. '/, Tgw. Altwiese am
Wieberg (40 und 41 hat der SchuIIehrerl). 42. 2 Tgw. Grumetwiese zu Treffen.
43. Ein Nestallungsweiherl, genannt das Englweiherl (hat der Stadtschrciber l). 44. Ein
Ackerl vor dem Bühmertor (hat der Stadttürmer!'), ebenso 45. 1 Tgw. Grumetwiese
in der weißen Lohe Tann 46, 4 Tgw, schlechte Altwiese am Buchweilli. 47. 3 Tgw.

') 1802 wurden von der Stadtlanimer 2 Ackerl vor dein Bühmertor zum Bau
einer Fürsterwohming um 300 st. verlauft, wofür der Stadttürmer und der Böhmer-
torwart als deren bisherige Nutznießer andere 2 Grundstücke eingeräumt erhielten.
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schlechteAllwiese am Steinfurt, 48 1 Tgw. Altwiese in der Sparlesau, 49. 1 Tgw,
Altwiese am Vnchweilli (46 — 49 haben die Kuhhirten zur Benutzung!) 50. Ein
Acker! bei der Zicgelhütte (hat der Schweinehirt), ebenso 51, eine schlechteAltwiesc
hinter dem Hochgericht, Tann 52, '/, Tgw. schlechte Altwiese im Vurberg gegen
Hammer Hüll (hat der Galthüter), 53, Ein Bestallungsweiherl beim Mühlweiher
(hat der zeitliche Bürgermeister) 54, Nie Bürgerschaft, bzw, Bürgermeister und Rat
hat die Fischerei in den kleinen Bachen und die kleine Jagd im Burggeding und die
Stahlkammer bat den Zehnten von den herumliegenden Ortschaften.

Das vornehmste unter den Gütern der Stadt war das „Burger¬
holz zu Treffen"') am Treffenbcrg, welches fchou im Stadtrecht von
1492 erwähnt wird: „Niemand darf ohne Erlaubnis des Bürgermeisters
und Rates darin Holz schlagen, auch haben die Bürger deu kleinen Wild¬
bann nach Belieben zu verlassen (— verpachten), nur der große steht der
Obrigkeit zu." Auch in der Nmtsbcschrcibungvon 1550 kommt es vor:
„Einen Büchsenschuß von Waldm. gegen Mittag ist ein Gehölz und Berg,
genannt Treffenbcrg, ist den Bürgern zu Waldmünchcn eiugethan." 1608
befahl der Ambergcr Statthalter Fürst Christian von Anhalt dem Wald-
münchcnerPfleger von Sazenhoven, er solle Bürgermeister und Rat be¬
fragen, wie das Treffenholzan sie gekommen und solle gute Aufsicht haben,
daß allzeit in den Hölzern gut gehaust werde. Darauf berichtete der Pfleger
nach Ambcrg: Die Bürger hätten ihm ein altes Salbuch vou 1534 gewiesen,
worin es heiße: Das Holz, Treffenberg genannt, gehört gemeiner C ladt zu,
es foll und darf auch niemand darin holzen oder Holz schlagen ohne Wissen
uud Willen eines Rates, desgleichen hat ein Bürgermeister und Rat den
kleinen und große» s?) Wildbauu darin zu verlassen", und hätten bemerkt,
daß sie und ihre Vorfahren diefcs Holz feit undenklichen Zeiten gehabt und
benutzt haben, ohne je angefochten worden zu fein. Darauf schrieb die Re¬
gierung zurück, man wolle es für biefes Mal sein Verbleiben lassen. Trotz
der im Stadtrccht enthaltenen Bestimmung schlug, wie 1722 die Viertel¬
meister klagend vorbringen, doch der eine und andere Bürger nach Belieben
Holz im Treffen, während es doch allgemeines Bürgerholz sei. 1725 wird
die Klage wiederholt nnd hauptsächlichauf Bürgermeister und Rat bezogen,
welche für sich Brennholz dort schlagen liehen, obwohl das Treffenholz für
den Notfall da sei, z. B. als Bauholz bei einer Feuersbrunst. Deshalb
gibt auch der Pfleger den Auftrag, „diefes der Stadt und Burgerschaft
bestes Kleinod auf alle Weife zu menagiren". Aber es fcheint der alte Un¬
fug fortgedauert zu haben. Deshalb beschwerte sich der Forstmeisterbei der
Regierung, welche 1740 ihm zurückschreibt, daß der Magistrat in W., weil
er schädliche Holzabwefung treibe zur Ruinierung des uns (dem kf. Amt)
zukommenden großen Wildbannes, künftig gehalten fei, wenn er Scheiter¬
oder Bauholz fchlagen laste, den Forstmeister beizuziehen, aber unentgeltlich.
Uud 1745 mahnt die Regierung auf neue Beschwerde des Forstmeisters den
Magistrat, er solle in Zukunft den geschärften Generalien der Forstordnuug
nachlebe». Auch 1760 klagen die Viertelmeister wieder: die Bürgermeister
und einige Ratsverwandte betrachten das Treffenholz als ihr Eigentum,
haben voriges Iihr 60 Klaslcr Holz fchlagen lassen, während es doch Stadt¬
kammergut ist und als Bauholz für die Stadtgebäude dienen und bei et¬
waiger Fenersbruust den verunglückten Bürgern damit ausgeholfen werden

') Im Salbuch von 1283 wird „Treven" noch als Ortschaft ausgeführt.
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soll; es möge also in dem durch die schlechte Wirtschaft im allerschlechtesten
Zustand stehenden Treffenholz gar kein Holz mehr geschlagen werden. Da¬
rauf gibt der Pfleger von kommissionswegen die Verbescheidung: Nachdem
das Treffenholz bei der letzten Brunst und durch die üble Wirtschaft —
während vor alters diese Waldung im besten Stande war —, indem Bürger¬
meister und Rat alljährlich zu ihrem Privatnutzen ein großes Quantum
Brennholz schlagen lassen, ganz in Nbödung geraten ist und kein Holz-
schlagen mehr erduldet, hat man sich künftig solch schädlichen Holzschiagens
gänzlich zu enthalten und haben sie wie die anderen Mitbürger und sogar
die Gerichtsbeamten ihre Notdurft in dem (damals strittigen, böhmischen)
Hochwald zu nehmen. Auch der Forstmeister Kazner beschwerte sich damals
bei der Regierung, daß die Bürger im Treffenholz einen schädlichen Holz¬
schlag beständig trieben, obwohl ans demselben 1733 durch die leidige
Feuersbrunst das meiste Bauholz genommenund obwohl 1740 im ganzen
Land ein großer Windbruch gewesen, hätten sie doch nichts für Nachwuchs
getan und schonten auch jetzt gar nichts und folgten feinen Ratschlägennicht,
im Gegenteil bedrohten sie ihn und seine untergebenen Forstleute mit Tät¬
lichkeiten. Man könnte es so machen, daß sie ihr Brennholz aus den
böhmischen Amtswaldungen nähmen, zumal der Waldzins nur 2^ kr. be¬
trage (nirgends in der Oberpfalz fei er fo gering), Wenn fie aber aus
dem Treffen Bauholz brauchten, fo folle der Forstmeister immer von ober-
aufsichtswegenbeigezogenwerden. ' Er habe unlängst eine Inspektion des¬
selben halten wollen unter Beiziehung von Bürgermeister und Rat und den
Viertelmeistern; er sei zwar wegen Leibesgebrechen nicht persönlicherschienen,
sondern habe seinen Adjunkten und Forstknechtgeschickt; doch von der Stadt
sei niemand erschienen. Trotz all dieser papiernen Beschwerdenund Befehle
dauerte der Unfug fort, jeder, wer wollte, nahm sich aus dem Treffenhotze,
was er brauchte, da es mit der Aufsicht schlecht bestellt war und die Ma¬
gistratsmitglieder selber mit schlechtem Beispiel vorangingen. Deshalb schreibt
1774 das RentmeisteramtAmberg an die dortige Regierung, die Aufstellung
eines Waldaufsehers im Treffenholz sei dringend und unumgänglich not¬
wendig, weil bei der Stadt Waldmünchen in Holzsachen die liederlichste
Wirtschaft geführt werde. Auch 1784 laufen von der Bürgerschaft Klagen
ein über die schlechte Wirtschaft des Magistrates im Treffenholz: vor allem
sollen die Treffenholzfrevler ohne Unterschied gestraft werden, weshalb
der Pfleger den Auftrag gibt, daß der Treffeuholzinspektorund Ratsfreund
Jak. Sturm mit dem Pfandknecht die Frevler in einer Spezifikation zur
Abwandlung dem Bürgermeister übergeben folle. „Dieser freund- und
schwägerschaftliche Magistrat", klagen sie, treibt das Treffenholz fast gänz¬
lich ab, daß beinahe kein schlagbarer Baum mehr zu finden ist, namentlich
läßt der städtische Bauherr Sturm soviel Holz schlagen, daß die Waldung
bald ganz öde sein wird, obwohl jedem Ratsglied nur 2 Klafter erlaubt
sind; er nimmt für seine Bauten und seine bauenden Verwandten das Bau¬
holz einfach aus der Burgerwaldung. Als 1793 der äußere Rat auch eiueu
Dienstanteil am Treffenholz verlangt, da freilich erwidert der Magistrat,
das kleine Stadtkammergehölzleide jetzt keine weitere Abgabe mehr, da ohne¬
hin fchon für Bürgermeister, die inneren Ratsfreunde, den Ratdiener, den
Pfandknecht, den Kantor, dann zur Heizung der Ratsstuben und zum Bau¬
holz ins braune Brauhaus jährlich an die 56 Klafter notwendig seien; in
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kurzem müsse auch diese Abgabe vermindert werden, weil sehr wenig schlag¬
bares Holz mehr vorhanden sei. Betreffs dieses „Deputatholzes" brachten
übrigens die Viertelmeister schon 1728 Beschwerdevor; es gebührten seit
alters einem Bürgermeister nur 4, einem inneren Natsfreund nur 2 Klafter
jährlich aus dem Treffenholz, aber fast von jedem werde es über die Hälfte
überschritten. Der Magistrat erwidert allerdings darauf: „einem Bürger¬
meister und Stadtschreiber kämen je 6, einem inneren Rat je 3 Klafter zu,
einem äußeren Rat aber habe man bisher nur aus gutem Willeu je 1 Klafter
verabfolgt", — was letzteres auf Anordnung des Pflegers nunmehr zu
unterbleiben hatte.

Anderseits erlaubte sich das Forstamt mehrmals Übergriffe in die Rechte
der Bürgerschaft zugunsten der amtischen Waldungen und des Nrars. Schon
1750 beschwerte sich die ganze Bürgerschaftbei der oberpfälzischen Rechnungs¬
kommission in Amberg uuter anderem, daß der Forstmeister alljährlich bei
100 Klafter Holz am „Pürkherberg", so der Stadt gehöre, schlagen lasse,
ohne daß sie einen Stecken Holz bekämen, ja dadurch sogar an ihrem Streu-
rechte gekürzt würden, und sie müßten doch jährlich für Holznuhung 99 st.
Zius zahlen. Zehn Jahre später aber entspann sich von nenem ein heftiger
Streit, der eigentlich nur die Fortsetzung eines früheren, langwierigen war.
ES ging schon früher das Bestreben des Forstamtes dahin, die amtischcn
Waldungen von verschiedenen Servituten, wie Holz- und Streuabgabe, zu
befreien oder die Amtswaldungennach Möglichkeit durch Einbeziehung städtischer
oder privater Parzellen abzurunden. 1760 nuu waren die Waldmünchencr
vom Forstmeister bei der Regierung verklagt worden, daß sie Waldfrevler
nicht zur Bestrafung stellten, worauf sie, wie folgt, erwiderten: „Diese
Burger haben Laubstreu gercchet im Burggediug, und nicht in den Amts¬
waldungen. Dieses Recht aber hätten sie von uraltersher, als diese Stadt
und Pflegamt noch eine freie Herrschaft gewesen, bzw. Hauptmannschaft,
wie solche Heinzig Pflueg, Burggraf von Meissen, äs aa. 1400 etliche 90
inne gehabt, dann auch bei den fürstlichen uud kurfürstlichennachgefolgten
Landesherrschaftenhätten sie in dem Bürgtum Blumenbesuch (Weide) gehabt,
auch die jährlich abfallende Laubstreu und die ohne dieses unnutzbarenZiger-
büsche gegen jährlich 105 fi. 8 kr. 4 HI Zins und zwar gratis und ohne
Anweisung zu jeder Heit des Jahres. Die Rentkammer in Amberg habe
16. Mai'17161) auf die Beschwerde des Forstmeisters entschieden, daß
ihnen auch fernerhin gratis und ohne Anweisung derlei Laubstreu gegeben
werde; ebenso die Hofkammer in München 31, Oktober 1730 2) und

') Die Umbeiger Regierung schreibt an den Waldmünchener Pfleger zur Mit¬
teilung an den dortigen Bürgermeister und Rat: „, . .Die Laubsträ soll den Unter¬
tanen noch feineis wie bisher gratis und ohne Anweisung verabreicht weiden; da¬
gegen die Iigerbüsche nur, wann und wo es ohne Schaden des Gehölzes geschehen
kann, mit Anweisung," Der Forstmeister von Cronach in Waldmünchen gebraucht in
einer Zuschrift an Bürgermeister und Rat in Waldmünchen (27. August 1713) den
Ausdruck: Im Treffenholz und sonsten (also anch in anderen bürgerlichen Ge¬
hölzen, d. i. den Vorbüheln der Stadt).

2) Die Hoflllmmer in München schreibt an die Rentlammer in Amberg: „Wenn
es sich so verhält, wie die Bürgerschaft von Waldmünchen in ihrer Beschwerde wegen
neuerlicher Streuzinsverreichung sagen, so wollen wir nicht, daß die Supplikanten
dieses Falls beschwert weiden. . . . Bis auf weiteres soll der Forstmeister ihnen die
Laubstreu auch ferners wie bisher gratis verabfolgen und sie mit aller Thätlichleit «n-
llngelangt lassen."
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6. August 1733 l), daß der Bürgerschaft auch ferners wie bisher gratis die
Laubstreu verabfolgt werde; desgleicheneine Verordnung der Regierung iu
Amberg vom 12. Ienner 1748,2) daß wir in Betreff des uuentgeltlichen
Streurechens in unserem Burggeding fernerhin unbeschwert zu lassen seien.
Und wenn in den Vorbühcln der Stadt der eine oder andere Bürger aus
Notdurft einen aufgeschossenen, untauglichen Busch oder Kropf abhaut, so
geht es den Forstmeister anch nichts an; denn der Grund und Boden ist
unser Eigentum, mit der niederen Gerichtsbarkeit haben wir auch die Jagd,
das Weidrecht und den HolzwachS; sie sind ohnehin zwischen bürgerlichen
Feldern und Wiesen gelegen. In dem gemeiner Stadt Sal- und Freiheits¬
buch c!o ao. 1534 sind die Vorbüheln in dem Burgtum der Stadt Wald¬
münchen samt der daran wachsenden Holzwachs, als am Hag-, Sandgruben-
Knauders-, Kalchofen- und Lehrhäuser-Bühel, desgleichen am Galgenberg,
Kannes- und gegen der Schwarzach am Glashüttenbühcl gemein und frei...
und bis auf den heutigen Tag haben wir oarin die freie Holzahgabc an
unfere Burger, aber freilich wächst dort fast nichts als Hecken, Stauden,
Zigerbüsche, Kröpfe u. dgl., und haben auch die Bestrafung immer vor¬
genommen/) und wenn der Forstmeister wegen Holzfrevel etwas anzuzeigen
hat, so soll er es nicht so general, sondern spezial machen, und nicht hic-
durch sich in unsere Stadtbüheln auf Filzschuhen einschleichen (Waldmünchen,
20. Oktober 1760). Mit der Zeit sind natürlich viele der genanntenBüheln
durch Kultivierung verschwunden und ist fo der Holz- und Slreuertrag zu¬
rückgegangen. Am Anfange des vorigen Jahrhunderts fcheint den Wald-
münchenernüberhaupt das Streurccht genommenworden zu sein, da Beer
in seinem Manuskript (§ 4: Stadtburgtum) 1829 die Bemerkung macht:
1701 sei eine neue Burglumsmarkuug vorgenommenund alle Streitigkeiten
gütlich beigelegt und der Stadt die im Burgtum hergebrachtenRechte an
der Jagd, Fischerei, Hutweide, Rechstreu und Holz gegen Entrichtung des
hergebrachtenBurgtumszinses ü, jährlich 105 st, 8^ kr. neuerdings ga¬
rantiert worden. Diesen müsse nun die Stadt noch jährlich an das hiesige

') Die Ambg. Regg. ichreibt an das Pflegamt und auch an das Forstamt in
W.: „Auf unseren Bericht an die Hoflammer in München wegen des Waldzinses der
sämtlichen Unteithcmen der Oberpfalz hat dieselbe berichtet, daß nicht nur jene ober-
pfälzischen Unterthanen, welche früher fchon unentgeltlich die Rechstreu geuossen und erst
1727 neuerlich mit Waldzins davon angelegt worden, sondern auch alle anderen
imnwäiilw lurf. Unterthanen, bei denen vormals dergleichen Waldzins üblich gewesen,
hievon befreit fein sollen; und so ist auch sowohl sämtlichen Waldmünchncrischen Unter¬
thanen, welche auch in Ansehung ihrer großen „Traydgülten", Handlangen, Hofschmalz
und anderen in knnn 1686 schon des Waldzinses von sothaner Rechstreu befreit worden,
als auch denen gefammten dafelbstigeu Bürgern „als armen Leuthen, die in lurzen
Jahren zweimal nacheinander abgeprunnen, in Krieg viel gelitten und dermaylen mit
mehreren oiwreu weder bei vorigen Zeiten, als in »pecie, mit der Herdstätt Rotten-
beigischen Schaiwerchsanlllg, so anderen beladen, ermelte Rechstreu gratis abfolgeu
zu lassen."

') Die Ambg. Regg. schreibt an Ngrm. u. R, in W.: „Nachdem wir euere
Verantwortung auf die Beschwerde des Forstmeisters vernommen, haben wir demselben
empfohlen, euch sonderheitlich in Betreff des unentgeltlichen Stieurechens in euerem
Burggeding hinfür nicht zu befchweren, damit unsere Regierung mit derlei weitschichtigen
Beschwerdeschriften nicht unnötiger Weife öfters behelligt werde; aber ihr habt auch der
Forstordnung nachzuleben."

') Als städtische Büheln, in denen die Holzfrcvler gestohlen haben sollen, werden
noch genannt: Mückenbühel, Keilbühel, Weißenlohe („aufschießende Irllropfe").



- 9

Rentamt entrichten, obwohl ihr die Hutweide, die Rechstreu und das Holz-
recht in diesem Burgtum vom Forstamt inhibiert worden."

Die Waldmünchenerhatten, wie sie mit Berufung auf ihre alten Frei¬
heitsbriefe behaupteten, seit aller Zeit ein Forstrecht auch im Staatswald,
einige Grenzsteine mit ^V^V sollen im Arnsteinischennoch vorhanden sein.
Aber als eine neue Katastrierung stattfand und es wegen dieses Holzrechtes
Streit gab, wurden den Berechtigten die alten Kataster abgefordert und nicht
mehr zurückgegeben, nur die Stadtgemeinde Waldmünchen lieferte vorsichtiger-
weife den ihrigen nicht ab und hat ihn noch heute. Manche nuu rührten
fich und bekamen ihr Recht, viele aber waren gleichgültig, da damals das
Holz nur geringen Wert hatte, zumal noch keine Eisenbahnging, sie sagten,
ihren Wald könne man ihnen ja doch nicht davontragen; andere meldeten
sich nicht aus Furcht, sie könnten mehr zahlen müssen. Als aber der Holz-
prcis allmählich stieg und die Streu weniger wurde, begann man sich zu
rühren. Doch der Staat wollte das behauptete Recht nicht mehr anerkennen.
Nach einem Eintrag im Steuerkataster der Stadt Waldmünchen wurde nun
„wegcu des von den Bürgern zu Waldmünchenfrüher aus Staatswalduugeu
bezogenen Brenn- uud Klaubholzes, fowie der Waldstreu und Weidenschaft
von der Bürgerfchaft der Gnadenweg ergriffen und wurden sich bis zum
weiteren Erfolg alte Rechte vorbehalten". Da man auf keine bündigen
Nachweife sich mehr stützen konnte, verweigerte der Staat den Berechtigten
auch weiterhin die Nutznießung. Nachdem die Sache längere Zeit geruht
hatte, wurde sie am Anfange dieses Jahrhunderts wieder aufgenommen, es
bildete sich unter dem rührigen (vor. I. f) Vorstand BürstenmacherHasen-
reuther ein Verein der Forstrechtler sowohl aus der Stadt Waldmünchen
selber als auch einigen umliegendenDorfschafte», durch freiwillige Beiträge
follten die Kosten gedeckt werden. Man gewann als Mandatar den qu. Pro¬
fessor Neidhardt zu Amberg, daß er das Amberger Archiv nach Urkunde«
durchstöberte, aber wie vorauszusehen war, entscheidende fand er da nicht.
Man gewann auch einige Abgeordnete,um die Sache im Landtage und beim
Ministerium zu vertreten und wandte sich an den Bauernverein, ermutigt
durch den Erfolg der Burglengeufelder. Die Sache ist immer noch in der
Schwebe, vielleicht kommt doch noch ein gütlicher, beide Teile befriedigender
Vergleich zustande.

Anmerkung. Der Eintrag im alten Giundsteuer-Katasterauszug der Wald¬
münchener Stadtgemeinde lautet folgendermaßen! I, Forstrechte in der Tauser-
wnldung, dann Il.in den bnyer. Stnatswaldungen und in der Steuergcmcinde
Arnstein nach Rellamationsschiift vom 21. Juli 1846:

1. Das Brennholz in den bereits früher liquidierten Klafterzahlen aus den ehe¬
dem mit Böhmen streitig gewefenen Waldungen um einen fixen Preis von 2?'/< lr.
die Klafter, 2. das benotigte Schindel-, Bau- und Werkholz zu Reparaturen und Neu¬
bauten in denselben Waldungen und um den alten im böhmischen Tarif angegebenen
Preis, 3. die Rechstreu nach Bedarf jedes einzelnen in denselben Waldungen und un¬
entgeltlich, dann ebenso in den daher. Waldungen in und außerhalb des Burgtums,
4, die benötigten Bau- und Brennholzbezügc in den bayerischen um die Stadt Wald¬
münchen gelegenen Waldungen um einen niederen, d. h. ein Drittel des laufenden
Waldzinses, 5, das Recht zur unentgeltlichen Viehweide im Burgtum, 6. den wald«
zinsfreien Bezug des Klaubholzes in den bezeichneten strittigen Waldungen, was jedoch
vom K. Foistllmt nicht zugestanden wird.

Das Forstärar strebte ständig darnach, fremde Rechte und Besitzungen
aus dem Staatswalde bei Gelegenheit hincmszubriugeuund aus dieser Ver-
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anlassung verkauften auch 1854, bzw. 1860 einige Bauern vom Kramberg
und WagenHof ihre mitten im Staatswalde gelegenen Anwesen an den
Staat, die Zehnten wurden fixiert und um den 18 fachen Betrag abgelöst
für Pfarrer und Mesner in Waldmünchen. 1855 siedelte dann Georg
Bock vom Wagenhof nach Waldmünchen und wurde NcmbersriederMüller,
nachdem er das Holzrecht von Nr. 2 in Wagenhof an sich gebracht. Der
Kramberger Bauer kaufte sich in der Stadt an. Desgleichen verkaufte der
Ebenbauer um 1860 fem im Staatswald sauf der „Eben" bei Arnstein)
gelegenes Anwesen an den Staat und zog ebenfalls in die Stadt.

Anmerkung. Vom Staate wurden die Gebäulichleiten niedergelegt und die
Gründe aufgeforstet. Beim Wagenhof sieht man noch einige mit Moos und Gestrüpp
überwachsene Überreste der steinernen Umfassungsmauer!! nnd Keller, Über den Erst«
besitzer des Wagenhofcs siehe den Abschnitt „Mühlen"! Ans der in den Vohmerwalo
führenden Straße in der sogen, Riese! nnd dem zur Ebene bei Arnstein an der böh¬
mischen Grenze emporsteigenden Wege heißt die Waldabteilung „Gutterwitz" (bei Staub
in Böhmen findet sich eine Ortschaft Chottowitz), vielleicht nach den feinerzeitigen Grenz-
Wächtern Choden benannt, wovon Chodenschloß zwischen Waldmünchen und Taus den
Namen hat, also etwa eine ehemalige Siegelung der Choden, Chodendorf.

„Am Ende des 18. Jahrhunderts schätzte man die Blüte eines Staates
fast allein nach der Zahl seiner Bewohner. Mit wachsender Zahl, meinte
man, wachse auch der Segen. Als bestes Mittel hiczu sah man die Ver¬
teilung der Gemeindegründe, zunächst der Gemeindewalduugeuan.
Die Großgrundbesitzer waren natürlich dagegen, die ärmeren Leute dafür,
da letztere hofften, nun durch einen eigentümlichenWaldbesitzihren Haus¬
stand für immer gesichert zu haben. Doch durch die Draugsale der folgenden
Kriege, durch den Leichtsinn und Unverstand, womit solche ärmeren Bürger
das Holz abtrieben, um nur rasch zu Geld zu kommen, legte bald den Nach¬
teil dieses Vorgehens offen an den Tag. Die Einwohnerzahl stieg, aber
diese Zunahme bildete sich fast nur aus Familien, die in dürftigen Ver¬
hältnissen lebten. (Vergleiche heutzutage die durch Fabrikbcvölkerungan-
schwellenden Städte!) Es wäre besser gewesen, wenn die Gemeinde die ge¬
samte Waldung behalten hätte; denn bei den notwendig steigenden Holz¬
preisen hätte dieselbe für ewige Zeit eine unerschöpfliche Hilfsquelle für die
Bürgerschaft gehabt. In den Jahren 1803/4 wurden dann fast allgemein
auch die Gemeindeweidenund -Gründe verteilt, was natürlich nicht ohne
Einfluß auf die Viehzuchtbleiben konnte. Die Bureaukrateu, welche sich
nur auf Bücherschreiben verstehen, weniger aber Fachkenntnisbesitzen, drangen
damals auf allgemeine Einführung der Stallfütterung uud meinten, das
junge Vieh wachse in den Ställen auf wie etwa die Pilze. Die Viehzucht,
namentlich die Schaf- und Schweinezucht, ging dadurch rückwärts, während
sie in Böhmen, allerdings auch hauptsächlich durch gute Nasse», blühte."
Schon 1803 stellten einige „von Kulturs-, vielmehr Verteilungswut" be¬
fallene Bürger Waldmünchens beim damaligen Landrichter Ant. v. Schmaus,
deu Antrag auf Einleitung zur Verteilung der Stadtkammer- und Gemeins¬
gründe, während der Magistrat für Verpachtung derselben auf 3 Jahre
(wie bisher) war. Der Landrichter beraumte nuu auf den 8. Juli 1803
eine kumulative Polizeisihung an mit Vernehmung der vorgeladenen Bürger¬
schaft. Aber über die Art der Verteilung entstand gleich Zwistigkeit und
so unterblieb für diesmal die Sache. Als Haupt der Vertcilungslustigen
erscheint der Friedrich Ruef, der schon am 1. Juli 1803 in Verbindung
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mit einigen Abbrändlern an die Obcrlandesdirektion Amberg das Ansuchen
gestellt hatte, angeblich, damit Feuerlöschgcräteangeschafft werden könnten,
zu genehmigen, daß ihnen einige öde Gemeinsgründe verkauft werden, wie
der alte Schießanger, anstoßend an den Herzogauer Weg. Auch der Ioh.
B. Ruef war am 30. Juni in gleicher Sache dort vorstellig geworden.
Der Stadtschreiber Beer, welcher vielleicht meinte, er sei in dem Gesuche
Ruefs bei der Regierung verdächtigtworden, richtet in selbem Betreff für
sich ein Schreiben an die OberlandesdircktionNmberg (4. Juli): Nach dem
„Kulturmandat" sollen die öden Gemeinsgründe entweder verkauft oder ver¬
teilt, jedenfalls aber kultiviert werden Darüber feien in der Stadt unter
den Bürgern schon mehrere taotiouLii entstanden, wenigstens der 6. Teil
der Bürgerschaft, fowie der Magistrat feien gegen die Verteilung oder
Verkaufung. Er habe sich bisher, um nicht totgefchlagen zu werden von
den Gegnern, immer im Mittelpunkt gehalten. Namentlich die Ruefische
Familie fei ihm fehr feindlich, als wenn er die Sache hintertreiben wolle.
Diese Familie babe sich als das hiesige Vehmgerichtaufgeworfen und be¬
sonders der Friedrich Ruef als oberster Stuhlherr und Diktator davon.
Aber im Gegenteil, er sei auch für Verkauf: man könnte den Spitalanger,
den oberen Anger nebst dem Irlweiher verkaufen zur Herstellung des ganz
ruinösen Schnlhauses und Stadipflastcrs, dann zur Beschaffung von be¬
fohlenen Feuerlöschrequisiten,was zusammen etwa 6000 fl, erfordern möge.
Außer diesen aber wolle die Familie Ruef nebst einigen Anhängern auch
den alten Schieß- und Weißenlobanger kaufe», was er aber nicht begut¬
achten könne. Denn auf dem Weißenlohanger müsse das Zimmerwerk ab¬
gebunden werden, und auf dem alten Schießanger werde die Leinwand ge¬
bleicht, da hier fehr viel Flachs gebaut werbe. Auf die genannten4 Anger
fei bisher das Rindvieh getrieben worden nebst den Pferden, man hätte
dann nur mehr 2. Das Kommissorium des Verkaufes möge man dem
hiesigen oder einem benachbartenLandgericht übertragen und die Gründe
durch einen Geometer vermessen lassen, da die früheren Schätzungen ungenau
feien. So fei z. B. das Treffenholz nur mit 24 Tgw. in die Steuer¬
beschreibung (sie!) eingetragen, aber es messe gegen 114 Tgw. Auf diese
Art werde die hiesige Stadt, welche jedem Unbefangenenin vieler Hinficht
ein ekelhaftes Gefühl erregt (damals!), in blühendere Umstände übergehen,
ein Fond zu Schulanstalten, Feuerlöschgeräten und anderen gemeinnützige»
Anstalten erzeugt werden. — Infolge diefer Zuschriften des Ruef und des
Beer forderte die Amberger Regieiung den Waldmünchener Pfleger v. Schmaus
zur Berichterstattung auf. Diefer macht darüber 16. Juli 1803 nach Am¬
berg ciue» längeren Bericht, der auch in manch anderer Beziehung interessant
ist: Er habe auf Befehl sich von Magistrat und Viertelmeistcrn Bericht er¬
statten lassen wegen des Gesuches mehrerer Bürger um käufliche Überlassung
öder Gemeinsgründe, Man wolle auf alle Hutweide in kurf. Waldungen
verzichten, alles Hüten einstellen nnd die Stallfütterung einführen; dafür
aber follen alle öden Gemeinsplätze verteilt und das kurf. Arar solle die
derzeit öden und nur zu Hutweiden benutzten Waldplätze ihnen mit über¬
lassen (für obigen Verzicht auf die Hutweide?). Aber — wendet setzt der
Pfleger dagegen ein — den kurf. Waldungen würde doch durch die zahl¬
reichen Herden größerer Schaden zugefügt. Ferner sei zu bedenken das böse
Beispiel, welches dadurch den Dorfschaften gegeben werde; diefe würden
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auch gleich alle Gmeiusgrüude verteile». Die Angabe, die Waldmünchener
Gemeindegründelohnten, weil sehr wenig nnd steinig, die Mühe nicht, sei
unrichtig; ebenso daß sie nur 94 Tgw. groß und nur 64 fl. wert seien.
Der alte Schießanger z, B. sei in der Steucrbeschrcibung eingetragen zu
4 Tgw. auf 3 fl., während er dagegen stündlich über 2000 fl. zu «erkaufen
sei. Desgleichen sei in der Stadtkammer-Spezifikation das Treffcnholz nur
auf 24 Tgw. zu einem Schätzungswert von 333 fl. angegeben. Der kurf.
Förster Dach aber, welcher alle hiesigen Privatwaldungen habe abschätzen
müssen, habe es auf 215»/^ Tgw. geschäht und als stündlich um 7000 fl.
zu verlaufen. Und eine geometrische Ausmessung würde ergeben, daß die
öden Gemeinsgründe ungefähr 200 Tgw. ausmachen. „Um hiesige Stadt
herum," fährt der Pfleger weiter, „sind alle Felder und Wiesen, soweit
selbe die Burgerschaft umreißen durfte, fchon kultiviert. Fast allen Bürgern
ist bereits ein oder mehrere Stadelplätze außer der Stadt angewiesen und
zwar unentgeltlich. Es ist genug, wenn das junge und alte Vieh im Früh¬
jahr bis Georgi, und dann im Herbst nach Giufcruug der Feldfrüchte auf
die Wiesen getrieben wird; Pferde werden unter der Woche ohnehin nicht
ausgetrieben. Gänse aber befinden sich so wenige in hiesiger Stadt, daß
man ohnerachtet aller Müh und mehrmals gepflogener Polizeianstalten noch
nicht effektuieren konnte, daß ein Gänsehüter hätte aufgestellt werden oder
hätte leben können. Jeder Burger hat in seinem Stadel Platz genug zum
Holzaufschlichten, Auf dem Spitalanger wird ohnehin auch fei» Lehm mehr
gegraben. Die Burger sollen, wie die Dorfschaftenauf ihren eigenen Wiesen
lind Plätzen bleichen (leicht gesagt!). Die Schind' oder Fallhüttc befindet
sich zu uahc der Stadt; auch wird aller Flachs an (— neben) der Stadt¬
mauer auf den Gemeinsangern geröstet, wo der in Fäulnis übergehende
Flachs zur Herbstzeit ein unleidentliches, der Gesundheit schädliches Gestank
über die Stadt verbreitet, welches so arg wird, als wenn man in einer
Ludcrhütte wohnte; es soll seder den Flachs auf seinen Feldern rösten.
Dann durch die jetzt übliche Jagd und Fischerei in den Gemeinsgründen
und -Bächen leidet die allgemeine Sicherheit, da man wegen des allent-
halbigen Plänkeins auf öffentlichen Wegen in Gefahr gerät; vor nicht vielen
Jahren erschoß ein hiesiger Bürger auf der Jagd einen Burgersohn uud
verwundete einen zweiten. Viele Burger vernachlässigen durch das Iagd-
laufen ihre Profession/) auch werde durch das Fischen viel Gras zertreten
und gebe Anlaß zu mancher Liederlichkeit. Die Jagd könnte in 4 Teilen
verkauft werden, wodurch etwa 500 fl. erlöst würden, oder verstiftet, wo¬
durch jährlich etwa 30 fl. in die Stadtkammer eingingen. Im allgemeinen
aber sei dabei den kurf. Förstern ein Vorzug einzuräumen, schon deshalb,
weil man dann die öden kurf. Waldplätze einräumen könne Die Stadt¬
kammergründe befinden sich auch nicht, wie der Magistrat behauptet, alle in
bestem Zustand; ein Stifter scheut eben die Kosten, welche ein Eigen¬
tümer aufwendet. Überhaupt aber ist die Schätzung des Magistrats wieder
falsch. Der Methweiher z. B. ist eingeschätzt auf 6 fl.; der Ruef Napt.
aber erbot sich, 400 fl. zuzahlen und andere Bürger bereits 1000 fl.

') Auch der Forstmeister Schmid (in Tazöldein) sagt 1803: „Die Jagd ist
immer die Pest und das Verderben der Bürger. Deshalb haben z, B. die Schwan-
dorfer sie freiwillig aufgegebenund der Landesherrfchaftzur Verfügung gestellt."



- 13 -

Daraus schon ersieht man, wie mil den hiesigen Stadtkammergütern gewirt¬
schafte! wird. Der Figurenweiher ist eingeschätzt auf 7 st. und erträgt doch
alle Jahr 40 fl. Stift!! Ähnlich steht es mit dem Trefsenholz.') Man soll
dieselben verkaufen, die Käufer aber sollen, abgesehen vom Kaufschilliug,
jährlich noch soviel an die Stadtkammer zahlen, als sie jetzt Stift zahlen.
Weil aber das Geld von Jahr zu Jahr im Werte sinkt, soll man Korn
oder überhaupt Gelreidegülten statt Geldzins auf den Grundstückenfixieren.
Ebenso wäre es besser, die Stadtkammerzehnten zu verkaufen, dabei den
Zehentuulcrtanen das Vorrecht lassen, nach einem 1.0 jährigen Durchschnitt
das jetzige Quantum auf den Kasten zu liefern Wenn man all das tut,
wird man leicht die Mittel finde» können zu einem Schulhausbau, zu Lösch¬
geräte» u. dgl."

Am 15. Juli 1805 machten wieder einige Bürger bei der Amberger
Regierung einen Antrag auf Veräußerung oder Verteilung der Gemeinde-
und Stadtkammergüter. .'<ber es kam der Krieg dazwischen. Endlich am
1. Februar 1808 wiederholten die 4 Viertelmeister Knott, Mayer. Neid
und Klein den Antrag. Es wurde verlaugt, daß alle Stadttammcrgründe
verteilt werden außer der obere und untere Torweiher und die Gemeins¬
anger. Die Gemeindegründedagegen sollen, weil sehr steinig, vorläufig zur
Hutweide benutzt werden. Von der Slierwiese soll der Stierhalter 2 Tgw,
nebst den 4 Stierackerln zur Nutzung bekommen. Die Stadtmauer sei künftig
von den Angrenzern und Benutzern zu uuterhalteu und wo solche fehlen,
wie in der Hadergassebeim Wasscrtürl, sollen solche hineingebaut und ihnen
die genannte Verpflichtung auferlegt werden. Der Pfleger lud nun am
3. Februar alle Hausbesitzer vor nud es entstanden wieder Zwistigkeiten.
Zuletzt einigte man sich jedoch dahin, daß ein ganzer Hausbesitzer ^z, «in
halber aber ^, dagegen 2 leere Hausbesitzer -^ 1 ganzen Hausbesitzer,
gehalten werden sollen. Der Magistrat (unter dem Amtsbgm. Reischl)
hatte im ganzen nichts dagegen, aber er machte doch einige Dinge dagegen
geltend: einmal, den turf, Mandaten werde dadurch kaum entsprochen werden
können, da die Stadtkamm ergründe ohnehin schon kultiviert seien, und die
Waldungen 130—150 Tgw. ausmachen, sodaß auf 1 Haus durchschnittlich
nicht einmal 1 Tgw treffe. Dazu komme dann die erhöhte Holzabtreibung;
die Stadtkammer aber habe dann für ihre Gebäude kein Holz mehr und
der Magistrat kein Besolduugsholz, ebenso die Stadtbediensteten, weshalb
diesen ein anderes Emolument gegeben werden müsse Endlich damit die
Stadlkammer nicht geschädigt werde, müsse auf die verteilten Stadtkammer¬
gründe eiu Grundzins zur Stadtkammer gelegt werden im ungefähren Be¬
trag der jetzigen Stift, nämlich 364^ ft. Das Kommissoriummöge dem
hiesigen Landgerichtübertragen werden, und zur Bestreitung der Kosten und
Tilgung der Stadtkammerschuld möge der öde „Asterzipfel" tagwerkweife
versteigert werden.

') 1794 — 1797 waren die öden Stlldtlammerweiher um jährlich 86 fl, der-
stiftet, der Zins war immer zu Michaelis zu entrichten, Ta nun 179? im August
und September die Feinde dort lagerten und die Lagerknechte das Futter von den
Wiesen wegnahmen, so suchte der Magistrat bei der Regierung um Nachlaß der Zins-
Hälfte für die Beschädigten nach. Aber die Regierung genehmigte es nicht, sondern
sagte, der Schaden iei in die angeordneten lüonserintious« zu setzen.
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Nach Neugestaltung des Gemeindewesens und Umbildung des Magi¬
strates 1809 wurde daun auch die Verteilung und Veräußerung der Stadt-
tammcr- und Gemeindegründein der vorgeschlagenen Weise mit Negierungs-
genehmigung 1817 durch den RegieruugskommissärBernhard vorgenommen;
das Treffenholz hatte man zu diesem Zwecke 1809 nochmals von sach¬
kundigen Leuten, nämlich den Förstern Weigl von Lixenried und Jak. Baier,
abschätzen lassen, wofür sie 42 st. erhielte». Die meisten der veräußerten
Gründe wurden nun, zumal damals ein großer Eifer für Kultivierung vor¬
handen, der von oben gepflegt wurde, kultiviert, viele Bühel verschwanden,
wie auch die meisten Weiher, aus denen Wiesen wurden. Freilich heutzutage
würde die Fischzucht wieder mehr Nutzen abwerfen, als das oft sauere Gras
in der sumpfigen Sparlesau. Die übrig bleibenden Gemeindegründe wurden,
soweit tauglich, zur gemeinsamen Viehweide benützt, und als diese von 1868
an aufgehoben wurde, beschloß der Magistrat die Hirlhäuser, nebst dem alten,
baufälligen Natdienerhaus (am Stadlbach bei der unteren Badstube) zu ver¬
kaufen. Das letztere war mit Stallung und Schupfe auf 1000 st. geschätzt.
Die Hirthäufer (in der Vorstadt neben dem Stadtbach) auf 4 Wohnungen
abgeteilt, nämlich für 2 Schwein- und 2 Kuhhirten, mit Schupfe, Stallung
und Wurzgärtl, waren auf 500 fl. und 600 fl. geschätzt. Der Magistrat
begründet seine Absicht folgendermaßen: Durch das ueue Schulgesetz erwachse
den Gemeinden eine neue Last; auch sei vom landwirtschaftlichenStand¬
punkte aus die Viehweide verpönt, durch welche nicht nur nichts Nützliches
erreicht, fondern sogar in ökonomischerBeziehung viel verloren werde (Mist?).
Das Ratdienerhaus sei auch zu weit entlegen; man wolle ein neues im
Rathaus selber ausmitteln. Bis jetzt sei dem Ratdiener für die Wohnung
25 und den Gemeindehirten 20 st. in ihre Besoldung aufgerechnet, eine
Wohnung im Hirthaus fei außerdem um 20 fl, vermietet, Die Hirten
würden entlassen und die noch übrigen Gemeindcgründevon 85 —90Tgw.
verpachtet, desgleichen die bisher den Hirten überlassenen Dienstgründe, wo¬
durch eine jährliche Einnahme von 6 — 700 fl. erzielt werde. Das Bezirks¬
amt erblickt im Vorgehen des Magistrats einen erfreuliche» Forlschritt; die
Gemeindeviehweide sei mit Rücksicht auf die landwirtschaftlichenPrinzipien
verwerflich.i) Es erteilt die Genehmigung unter Vorbehalt der oberlurai-
liche» Bewilligung (20. Nov. 1867), welche auch (26. Nov.) von Regens¬
burg eintrifft. Der bei der Regierung erhobene Protest des Schneidermeisters
Ioh. Kropp und Genossen wird von der Regierung abgewiesen(9. Januar
1868). Die genanntenHäuser wurden nun (20. Januar) zur Versteigerung
ausgeschrieben;das Tauserholzrecht des Ratdienerhauses behielt sich die Ge¬
meinde vor. Der Tuchmacher Martin Haller ersteigerte das Ratdienerhaus
um 1000 st. Die eine Schweinhirtwohnung ersteigert der bisherige Inhaber
derselben (Vitus Weinrauch) um 400 ft., die andere der SchuhmacherIoh.
Ruland um 530 fl.; die eine Kuhhirtwohnung der bisherige Inhaber Ioh.
Danzer um 611 fl., die andere der Martin Schneider um 613 fl. So¬
mit war beim Ratdienerhaus der Schätzungswert erreicht, bei den Hirt-
häufern fogar um 1054 fl. überschritten. Sowohl das Bezirksamt als auch
die Regierung gaben die Genehmigung (15. Februar 1868). Die Regierung

') Heute ist uicm von dieser Anschauung wegen des gesundheitlichen Nachteiles
für das fast ständig im Stalle befindliche Vieh wieder abgekommen.
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drang aber nun auf Erbauung eines neuen Ratdienerhckuses ; aber der Ma¬
gistrat schützte immer Geldnot vor, namentlich wegen des beginnenden
Kirchenbaues, wozu die Stadt große Zuschüsse leisten müsse. Man wolle
dem Ratdiener einstweilen 40 st. Wohnungsgeld geben und den Bau auf¬
schieben. Die Regierung gab nur Frist bis 1870. Auf Beschwerde des
Magistrats beim Ministerium erklärt dieses den Vau zwar für wünschens¬
wert, aber nicht notwendig. Es liege aber im Interesse der Sicherung des
Rathauses, es so bald als möglich zu tun, wenn auch durch eine Schuld-
anfnahme (14. Juli 1869). Endlich am 20. Mai 1872 äußerte der
Magistrat, daß durch ein demnächst aufzunehmendes Anlehen die Mittel für
Erbauung der Ratdienerwohnung flüssig werden. Man wollte es auf die
Südwestseite zu ebener Erde bauen; aber das Gemeindekollegium verwarf
den vorgelegten Plan als zu kostspielig und unpraktisch. Nun schlug der
Magistrat vor, es auf der Nordostseite, anstoßend an des Spenglers Stadler
Haus, herzustellen,welchem Plane das Gemeindekollegium zustimmte. Die
Gemeindegründeaber wurden verstiftet mit der Bestimmung, daß den kulti¬
vierenden Stiftern das Pachtgeld für die erstere Zeit erlassen werde. Da¬
durch wurde erreicht, daß die bisher wenig ergiebigen Gründe in nicht gar
langer Zeit zu ganz brauchbaren Äckern und Wiesen herangebildet und der
Gemeinde eine weit bessere Eiunahmsquelle wurden.

Übrigens waren schon früher mehrere Stadtkammergüterveräußert worden.
Um nämlich Geld zu bekommen zum Wiederaufbau des 1799 mit abge¬
brannten Braunbierbräuhaufes, beantragte der Magistrat bei der Regierung,
außer der alten (oberen) Mulz auch die 2 noch vorhandenen Nagel-
sch mieden zu verkaufen. Der Verkauf der letzteren wurde auch be¬
willigt; der Schätzungswert war 1610 st.; aber bei der drohenden fran¬
zösischen Invasion war nur geringe Kauflust vorhanden, fodaß die Nagel¬
schmiede« dem Nagelfchmied Prand (von Neunburg gebürtig) um 310 st.
und die dabei vorhandene Schmiedstätte (früher die 3. Nagelschmiede)dem
Schlosser Kreutzer hier um 361 st. zugeschlagen wurde.

Anmerkung. Alsbald aber wurden von feite der Nachbarschaft Klagen laut
über die Feueigefährlichkeit der Nagelfchmiede des Gg. Brand, und eine polizeiliche
Untersuchung bestätigte es. Auf die Zumutung, ein Gewölbe herzustellen, erwiderte
der Nagelfchmied, das gehe nicht wegen der Engfängigleit. Doch ließ er sich auf den
Vorschlag des Amtes ein, die ober der Nagelschmiede befindliche Torwartswohnung
zu laufen und die Torwartsverrichtung zu versehen. Der Magistrat verhandelte nun
auf diefer Grundlage weiter mit ihm: Brand lauft das ohnehin ruinöse Torwarts-
stubl um 125 st,; auf seinem Haus und der Nagelschmiede wird eine ewige Servitut
errichtet zur Verrichtung der Toiwartsdienste und bekommt er das dazu gehörige
Samgärtl und Ackerl nach dem Ableben des ohnehin schon alten dermaligen Torwarts
und zwar ohne Grundzins; nur fällt das bisher von der Stadtlammer gereichte
1 Scheffl Korn weg. Die Regierung forderte nun das Gutachten des Landrichter-
amtes Waldmünchen ein, welches sich für diefes Abkommen aussprach mit dem Bei¬
satz, daß auch das bisher vom Amt gereichte Getreide, nämlich 2 Sch. 2 V. 3 S.
Korn in Wegfall komme, worauf die Regierung unter dieser Bedingung ihre Ge¬
nehmigung gibt, 15. September 1804. Die 3 Torwart! bezogen zusammen vom Amte
25 Viertel Korn (--7 Sch. 3 M. 1 V IS. Münch. Mäßerei).

Ein nicht unansehnliches Stadtkammergut war früher auch die städtische
Zicgelhütte bei der „Posthalterwiese am Schwarzacharm" beimBuchwalli,
wo ein lehmiger Grund ist. Auch die 2 Waldmünchener Hafner gruben
dort ihren Lehm. 1754 erfuchten sie den (neuen) ForstmeisterKazner, ihnen
wie früher das kostenfreie Deglgraben im hiesigen „Hochlerchen" oder „Buch-
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wallt" zu gestatten.' Der Forstmeister frug deshalb bei der Negierung in
Amberg an, welche nach erstattetem Berichte des Waldmünchener Pflegers
an die Hofkammer nach München schrieb: Das betreffende Terrain gehöre
unmittelbar der Landesherrschaft,es liege kein Holzschlag oder Blumenbesuch
darauf, warum solle man also das Deglgraben unentgeltlich gestatten? Auch
sei von den Vorfahre» der Petenten nicht da, sondern in der Etadt Bnrgtum
beim Ehrl(Irl)-Wciher der Dcg! gegraben worden. Man tonnte wohl einen
jährlichen Zins von 2 st. verlangen. Die Münchener Hofkammer erteilte
nun die Bewilligung auf Ruf und Widerruf gegen jährlich 2 fl. Zins,
von 1755 angefangen (27, Mai 1758). Dieser Beschluß scheint aber in
der Ambergcr Negierungslanzlei verlegt worden zu sein; denn erst auf
wiederholte Anfrage teilt dieselbe dem Forstmeister diesen Bescheid mit unter
dem 1. September 1759. Unter dem Pfleger L, v. Schmaus wurde aber
von der Amberger Regierung nunmehr auch die Stadt Waldmünchen ange¬
halten, für das Lehmgraben auf amtischem Grund wenigstens eine Reko-
gnitionsgebühr zu zahlen, 1768. Die Stadt erklärte zwar, sie habe schon
über 200 Jahre den Lehm auf dem betreffenden Boden für ihre Ziegelhütte
umsonst gegraben und hoffe, es auch noch künftig zu tun. Zuletzt aber er¬
bot sich, wie der Pfleger nach Amberg berichtet, die Stadt doch, um weiteren
Streit abzuschneiden, fürs Lehmgrubenauf amtischem Grund im sog. „Buch-
weilli" für ihre in selber Gegend gelegene Ziegelhütte ein jährliches Rcto-
gnitionsgeld von 15 kr. von 1770 an zu zahlen, da nicht mehr so viel und
guter Lehm dort sei. Auf das zustimmende Gutachten des Pflegers gab die
Regierung ihre Einwilligung, 1770. Sie muß fchon ziemlich früh erbaut
worden sein, 1643 in den Kriegsunruhen lag sie öde, worüber die Viertel¬
meister klagen. 1787 war sie wieder, zum so und so often Male vielleicht,
instand gesetzt worden um 26?^ fl., welches Geld der städtische Ziegel¬
verwalter vorschoß; aber 1793 war sie schon wieder reparaturbedürftig. Man
wolle, heißt es, nochmals mit Reparieren es versuchen mit einem Kosten¬
voranschlag von l04 fl,, wenn es auch fast besser wäre, sie öde liegen zu
lassen, da man mehr Schaden als Nutzen davon habe. Übrigens müsse dann
der morose Ziegler seinen Dienst besser machen, anderseits müsse man den
ungestümenZudringlichkeiten mancher hiesiger Bürger, welche gegen 10 fl.
Entschädigungselber einen Ziegelbrand machen wollen, vorbeugen, da die
Stadtkammer mehr Nutzen habe, wenn sie selber den Brand mache. Später
wurde sie verpachtet, zuletzt an den Nuef (Schwiegervater des Stadtschreibers
Beer) um 50^ fl. jährlich, der selber eine besaß, wahrend eine andere noch
der Weihrauch hatte. Da aber wegen der Kriegsjahre nichts einging und
die Reparaturen kein Ende nahmen, so wurde die städtische Ziegelhütte 1810
überhaupt verkauft.

1842 wurde geklagt, daß die Gemeindewaldungenmit Ausnahme des
an die Gemeindebürgerverteilten Treffenholzes in einem schlechten, deva-
stierten Zustand seien. Sie erholten sich allmählich wieder in den nächsten
Jahrzehnten, aber durch die mehrfachen Brände und durch den höheren Holz¬
preis wurdeu sie in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts wieder
stark hergenommen, namentlich das Treffenholz. Die Aufteilung der Ge¬
meindewaldungenmachte sich jedoch mit der Zeit in Waldmünchcn nicht mit
dem Nachteil fühlbar wie anderswo; denn die Waldmünchener hatten noch
auf böhmischem, zur Stadt Taus gehörigen Grund einen beträchtlichen Wald-
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komplex, die „Tauserwaldung", 840 böhm. Joch ^) und 1000 !H Kl.
lzirka 1500 Tgw.), wovon über 828 Joch Hochwald, das übrige Weideland,
Acker und Wiesen. Es war und ist das zwar teiu eigentlicher Gemeinde¬
wald, sondern Privatbesitz, woran aber die meisten Hausbesitzer Waldmünchens,
sowie einige in den umliegenden Ortschaften Anteil haben unter gemeinsamer
Bewirtschaftung und Verwaltung, welche aus 12 auf dem Rathaus in Wald¬
münchen auf 3 Jahre gewählten Mitgliedern und 3 Erfatzmännern besteht,
ein engerer Ausfchuß aus Vorstand, Schriftführer und Kassier nimmt die
laufenden Geschäfte wahr, wofür die zwei ersteren je 120 M., der letzte
80 M. erhalten. In diesem böhmischen Hochwald (— Böhmerwald) hatten
die' Waldmünchener ihrem Stadtrcchte von 1492 gemäß das Recht, Hasen
zu schießen; freilich gab es nur wenige. Durch den österr.-bayer. Grenz¬
vertrag von 1766 war bei der neuen Grenzteilung diese Hochwaldung nach
Böhmen an die Stadt Taus gefallen, aber doch den Waldmünchenern zum
ewigen Nutzen vorbehalten. 1791 wurde ein weiterer Abteilungsvertrag
gefchlossen(ratifiziert 1794) und 1838 eine neue Regulierungsurkunde aus¬
gefertigt. 1859 wurden dann zu Taus Verhandlungen gepflogen wegen Ab-
löfung (1886 erfolgte die Ablösung seiner Strcurechte im Tauserwald durch
Frhru. v. Voithenberg'j der der k. bayer. Stadt Waldmünchen und den
k. bayer. DorfschaftenUlrichsgrün, Posthof, Arnstei», Kramberg, Wagenhof,
Albernhof, Kritzenast, Grub, Englmannsbrunu, Hochabvumi,Höll, Hocha
und Prosdorf, bzw. überall den berechtigten Hausbesitzern, dann der Schule
und der Schmiede in Ast, sowie dem Astertorwart, dem Türmer, der Schule,
dem Böhmertorwart, dem Mesner, dem Hammertorwart und dem Spitale
in Waldmünchen zustehenden Holzungs- uud Holzbezugsrechte aus dem Wald-
münchenerAnteil an den der k. böhm. Stadt Taus gehörigen Waldgründen
und es wurde folgender Vergleich geschloffen: Zur Befeitigung der er¬
wähnten Holzbelastungen überläßt die Stadtgemeinde Taus das diesfällige
fervitutsbelastete Grundterrain in deu Grenzen des Abteilungsvcrtrages von
1791, nebst dem (Ober-) Pfälzer-Iägerhaus und den dazu gehörigen Bau¬
parzellen in der böhmischen Steuergemeinde Unter-Vollmau der oberpfälzifchen
^>tadt Waldmünchen, bzw. den berechtigten Hausbesitzern dafelbst,^) sowie
den oben erwähnten oberpfälzischen Dorffchaften, bzw. den dort berechtigten
Hausbesitzern, ins vollständige gemeinschaftliche Eigentum zur ungeteilte»
Hand für immerwährende Zeiten gegen eine Ablösungssumme von 11,059
fl. 30 kr. öst. W. ^ 12,639 fl. 12 kr. Neichswährg.und zwar in klingender
Silbermünze an die Stadtgemeinde Taus innerhalb 2 Monaten zu zahlen,
womit für letzte alle bisherigen Rechte als auch Pflichten erlöfchen, jedoch
die in den früheren Verträgen zugunsten einzelner oder aller vorerwähnten
bayerischen Staatsangehörigen festgesetzten Rechte und Gegenleistungen (wie
Streuzins der Höller, Weidezinsungen u. dgl.) aufrecht erhalten und von
den neuen Eigentümern mit übernommen,wie sich letztere auch verpflichten,
den Holznntzungsanteil von 150 Prager (oder böhmifchen) Klaftern für die
k. b. Beamte» ^) in Waldmünchen und 50 Klafter für den dortigen Pfarrer,

>) 1 »st. Joch - 1600 Hj Klafter l> 36 lHj') - 0,575 n», dagegen 1 bayer.
Tgw. nur 0,3407 tm.

2) Im Laufe der Zeit, namentlich der letzten 20 Jahre, sind viele Holzrechte käuflich
erworben und auf andere Häuser übertrage» worden.

") Der Pfleger Leopold u. Schmaus beklagte sich bei der Regierung: durch die
neuNche böhmische Grenzabmachung bekomme er statt der 100 Kl. nur mehr 80 Kl.

2
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insoweit diesem Vergleiche nicht beigetreten wird, nach dem österr. Gesetze
abzulösen. Der an die Gesamtheit der Nutzungsberechtigten abgetretene Wald¬
distritt ist in forstpolizeilicher Beziehung den Gemcindewaldungen
gleich zu halten und haben sich die Übernehmer bezüglich der Bewirtschaftung
und Beaufsichtigung i) dieser Waldungen, sowie der Ausübung des Jagd-
rechtes innerhalb der Grenzen des österr. Forst- und Jagdgesetzes zu be¬
nehmen (18. August 1859).

Auf jedem berechtigten Haus ruht ein Holzbezugs-Firmn von so und
so vielen (böhm.) Klaftern, welches für die einzelnen Häuser nicht gleich ist.
Dasselbe kann auch von einem Haus auf ein anderes übertragen werden.
Das Fixum wurde vor geraumer Zeit reduziert, da der Holzbestand des
Waldes einen vollen Hieb nicht mehr vertrug, aber seit Begiuu dieses Jahr¬
hunderts wieder erhöht. Wegen des geringeren, Quantums einer böhmischen
Klafter, wegen der Schwere des Holzes und des langen und mühsamen Fort¬
schaffungsweges galt die Klafter (im Walde) früher in der Regel nur 3 M.
Zur besferen Ausnutzung aber wird feit mehr als einem Dezennium, feitdem
eben durch den Bau einer Eifenbahn 1894 die Holzpreife stiegen, schon nur
mehr wenig des gefällten Holzes aufgefcheitert zu Brennholz, sondern der
größere Teil als Rund- und Nutzholz abgegeben, welches von den umliegenden
Schneidfägen den Berechtigten abgekauft wird (um 9— !2 Pfg. per «dm vor
etwa 20 Jahren). Die Holzberechtigtenhaben außer der Grundsteuer nach
Böhmen nur das Hauerlohn an die Administration in Waldmünchen zu
zahlen. Durch besondere Vergünstigung des deutschen Reichstages wurden
die Besitzer der Tauserwalduug von der Verpflichtung, ihr Holz bei der
Einfuhr nach Bayern zu verzollen, befreit (Abschluß des deutsch-österr. Zoll¬
vertrages auf 12 Jahre), Es find im ganzen 1461 Klafter (je 2^ baycr,
Fuß laug) Rechtholz, welche verteilt werde», auf jede Klafter Rechtholz trifft
1 Ster Brennholz und 1 — 1^ odm Lang- oder Stammholz, das gemein-
fchaftlich verkauft wird, der odm zu 20 — 25 M,; das Brennholz wird im
Frühjahr immer durch das Los verteilt. Jährlich werden gegen 2000 odm
Stamm- und gegen 2000 Ster Brennholz geschlagen, die Klafter hartes
Brennholz zu 5 M., weiches zu 3.75 M. Waldpreis. Der ganze Erlös
beträgt jährlich 60 — 70,000 M. An Holzhauerlohn bezahlen die Berech'
tigten beim harten Holz 80 Pfg., beim weichen 70 Pfg. für den Ster;
dagegen beim Stammholz zahlt zur Deckung der Kosten die Klafter Recht-
Holz 2 M. Waldzins, dann für den edm 70 Pfg. Schnitt- und Hauerlohn
noch dazu. Nach Taus werden die Steuern, nach Vollmau (auch böhmisch)
die Gemeindeumlageu, insgesamt an 2300 Kr., entrichtet. 1784 betrug der
böhmische Waldzins 18 — 21 tr. Die technische Leitung durch einen Forst¬
meister von Taus kostet jährlich gegen 80 st. ö. W. Der neue Wirtschafts¬
plan vom böhmischen Forstmeister für 1912/22 kostete 3000 M.') Zur

und zwar um 1 Schuh gekürztes Schciterholz und um 4 lr. tais. Geld Waldzins;
außerdem müsse er die Waldzinse und Strafen verrechnen und unentgeltlich nach
Böhmen schicken,

i) Der Nühmerwllld-Ausschuß (Administration der Tauserwaldung) setzt einen
weniger bemittelten Bürger Waldmünchens als „böhmischen Jäger" ins (neue) „Pfälzer
Jägerhaus" in Schwarzbnch bei Sophiental (das alte war mitten im Wald) und über¬
läßt ihm auch das Iagdrecht; ihm zur Seite steht noch ein Waldmisseher.

^) Nie Berechtigten verlausten vor 20 — 30 Jahren vielfach ihr Forstrecht (die
Klafter Rechtholz um 30—50 M.), ohne daß es im böhmischen Grundbuche um-

'
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besseren Holzabfuhr und Erzieluug eines höheren Preises ließ die Verwaltung
mehrere Straßen bauen: vor etwa 10 Jahren eine vom Pfälzer Jägerhaus
bis ins böhmische Eck um 15,000 M., dann eine Abzweigungderselben
nach links mit geringeren Kosten, weil nur von den Holzhauern gemacht,
hierauf eine andere Abzweigungam Geißhügel und Värenfels, kunstgerecht
in ungünstigem Gelände ausgeführt, iu Regie uuter der Leitung des Wald-
münchenerDistriltsbautechnikers Schimpf und dem Vorstand Max Lieg!/)
deren Kosten ungefähr die gleiche Höhe erreichen dürfte, wie die der ersten.
1794 wurde durch eiu Hofreskript (10. Nov.), als der Tauserwaldabteilungs-
vertrag von 1791 genehmigt wurde, bestimmt, daß den Amlsuntertanen und
der Bürgerschaft zu Waldmünchen wegen des durch jenen Tauservergleich
geminderten Holzempfanges und bis die Tauserwaldungen wieder empor¬
kämen, aus deu WaldmünchenerlandesherrschafllichenWaldungen nach deren
Zustand und nach Notdurft Holz abgegeben werde um den ausländisch er¬
höhten Waldzins, und wer damit nicht lange, der solle sich aufs Stock-
grabeu verlegen. Das Forstmeisteramtwollte nun 1796 denjenigen Bürger»,
welche aus den kurf. Waldungen 3 Klafter oder mehr Scheiterholz emp¬
fingen, de» dritten Teil abziehen und durch Stöcke ersetzen. Der Wald-
münchener Magistrat erhob dagegen Ginspruch bei der Regierung: er habe
schon 2. Mai 1792 dagegen erinnert, daß dies nur auf die Bauern Bezug
habe, wie aus der Entschließung der oberpf. Rechuuugstommissiou3. Mai
1770 erhelle; die Stadt könne die Stöcke zum Bräuhaus, wozu hauptsächlich
das Holz notwendig sei, nicht brauchen. Auch heiße es in dem Hofreskript
von 1794: 4. Das Forstmeisteramt solle die „Unterthanen" zur Ausgrabung
der Stöcke aufmuntern und ihnen das Stockholz unentgeltlich abgeben („aber
nicht am Scheiterholz abziehen", bemerkt der Magistrat). Die Regierung
aber sagte: bei der Revision der heurigen (1796) Holzbeschreibung habe sich
ergebe», daß viele» Bürgern aus eigener Macht 6 Klafter Holz geschrieben
worden, weshalb dieses Quantum moderiert werde; deuu die kurf. Waldungen
leiden keine größere Holzabgabe; auch feien die Waldmünchener gerade fo
gut Untertanen wie die Bauern (also die Regierung nimmt hier diesen Be¬
griff allgemeiner, während fönst darunter die Nullsuntertauen verstanden
wurden). Aus denselbenGründen entschied nuu die Hofkammer (Amberg,
1. Juni 1796), daß es bei der vorgenommenen Moderierung fein Verbleiben
habe.

2. Steuern und Einkünfte der Ztndt.
Nach dem Salbuche von 1283 hatte die Stadt Waldmünchen eine jähr¬

liche Stadtsteuer von 13 Pfd. Rgb. Pfg. an die Landesherrschaft zu
entrichten. Dreihundert Jahre später (1580) betrug sie 100 st., während
sie, wie ausdrücklichbemerkt wird, vordem 120 st. betragen hatte. Nach
der Verteilung der kurf. Schäferei iu Erblehen 1584 gab die Stadt jähr¬
lich 3 st. Weidegeld. Nach der städtischen Steueranlage von 1616 betrug
die ganze Steuer der Stadt Waldmünchen 493 st. 53 kr.^) Es erfolgten
geschrieben wurde. Als nun die Holzpreise stiegen, wollten manche ihr Holzrecht zu¬
rückhaben, ja verkaufte» es nochmals, wodurch arge Prozesse entstanden und sogar
Gefängnisstrafen herauskamen; alle aber verloren ihren Prozeß.

') Z- 8- im Felde, der Schriftführer Kreuzer sen. vertritt feine Stelle.
-) Anlage der bewilligten 8jähr. Steuer der „Statt Waldtmünchen" »,o. 1616,

vorgenommen von den als Kommissare abgeordneten Ratsverwandten: Gg. Peter von
2*
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bann zu verschiedenenZeiten neue 'Steueranlagen (Steuerbeschreibungen),
wie 1630, 1650, 1661, 1768, 1784, 1790, zunächst für die Stadt, und
aus diesen Stadtsteuern wurden dann die landesherrlichen Steuern (ans
Pflegamt) berechnet. Die letzteren wurden ebenfalls voni Magistrat erhoben
und ans Pflegamt abgeliefert; erst von 1809 an, sagt der Magistrat, er¬
hoben die Rentbeamten alle königlichen Gefälle selber. Es wird häusig ge¬
klagt über die Saumseligkeit, mit welcher die Steuern eingingen, über die
vielen Ausstände u. dgl., kein Wunder, wenn namentlich vonleitc der Re¬
gierung und des Pflegamtes von Zeit zu Zeit elwas Leben in den Schlendrian
gebracht wurde. Hie Bürger beklagten sich dann freilich über unbarmherzige
Eintreibung; mehr Recht aber hatten sie, wenn sie (1750) sich bei der Re¬
gierung beschwerten, daß ihnen unerhörte Lasten aufgebürdet würden, worauf
die Regierung auch Milderung anordnete; oder wenn (1743) die Bürger¬
meister sich beklagten, daß dnrch die vom Pflegamt vorgenommenen Konlri-
butioneanlagen noch nach deni Steuerbuch von 1630, wo alle Güter einen
viermal größeren Wert gehabt hätten, das arme Städtlein seinem gänzlichen
Ruin und Verderbenentgegengehe, während die Amtsuntertanen dadurch cut¬
lastet würden; die Bürger seien ohnehin noch viel aufs Rathaus fchuldig,
uud bei den jetzigen Zeiten fei überhaupt nichts einzubringen. Zu den
häufigen und starken Kriegskontributionen, unter welchen das an einer Heer¬
straße und au der Grenze gelegene Städtlein zu leiden hatte, wie kaum ein
anderes, und zu den großen Verlusten durch häufige und starke Brände und
den vielen gewöhnlichen Steuern uud Lasten, kamen manchmal ganz außer¬
ordentliche Steuern, wie 1594, als der Magistrat Abgeordnetemit Voll¬
macht nach Cham und Amberg zum Landtage wegen der Türkeusteuer schickte,
oder Beiträge zu Zwangsauleheu des Staates (1799: 500 fl. als 4°/«
Obligationen uud 1806: 800 fl. ebenso) u. a. 1703 wurden zur Bezahlung
der SchellenbergischenBrandschatzung 1000 fl. vom Dachsmüller iu Fürth
aufgenommen gegen Verpfändung des Nieder Zchentcs. 1800 wollen die
Waldmünchener den Rieder Zehent verkaufen, um Geld zum Aufbau des im
vorigen Jahre mitabgebranntenbraunen Brauhauses zu bekomme». Ja 18! 3/14
geriet die Stadtkammer infolge der Kriegskosten, Durchmärsche, Einquar¬
tierungen usw. neben den sonstigen Steuern in eine solche Klemme, daß sie
obige 800 fl. Obligation an den Wirt Eisenried in Döfering um 640 st.
verkaufte, da uiemand mehr zahlen wollte oder konnte. Auch schoß der
Pfleger (v. Kern?) Geld vor.

Die Steuer» der Stadt zerfielen teils in ständige onsiA, wie Grund¬
zins zur Stadtkammer, Handlangen zum Gotteshaus uud Spital u. dgl.,
teils iu unständige,wie Gemeinsanlagen, Einquartierungen und Durchmarsch-

Satzenhofen, Pfleger, Christ. Ad. Kolpeckh, Dechnneyuerwaltcr zu Kamb, dann Lorcntz
Franlh, Bürgermeister, S, Grillenbcrger, Lienhartt .tau,, Lor. Silberhorn, Statt-
schreilier. 1. Das gemeiner Stnttkammergut ist eingeschätzt auf 4000 st. und zahlt
Steuer 13 fl. 20 kr,, 2. die Vurgerschaftsteuer, ausgeschieden nach 4 Vierteln (in der
Stadt selbst) zusammen 400 fl. 23 lr., 3. 11 Bürger in der Vorstadt 9 fl. 55'/, lr,
4. beedc Gottöhüußei von 800 fl.: 4 fl. Herr Iah. Maicr, Inspektor, gibt von 1215 fl.
6 fl. 4'/, lr,, Herr Kaplan nichts, Herr Schulmeister nichts. Summa Bürger», Gutts-
hcmßcr uud Kiichcndieucrsteucr: 418 fl, 23 lr. Stcueranlag der Jim- oder Herbrigs-
leutte: 25 fl. 16°/.,. lr,, Anlag der Vormnudfchaften bei der Stadt (Waisengeldstener):
Summa 50 st. 13'/2 lr. Summa der gantzcn Steuer der Stadt umldtmünchcn thuet
493 fl. 53 lr.
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koste», Hoch- und Vizinalstrahen erheben und ausbessern, gemeine Stadt¬
scharwerkeusw. Nach der Steuerbeschreibnng von 1768 trifft die völlige
Steuer bei der Stadt und der gesamten Burgerschaft von einem steuerbaren
Vermögen zu 24,072 fl. (1774: 26,881 fl.) !. Ordinaristeucr (IV2 von
100 fl.) 180V, st-! 2. Ertraord. (IV? v. 100) 451V2 fl.; 3. Rotten-
bergische Kontribution oder Scharwerksanlage l schon 1733 erwähnt, ^4 v.
100) über 60 fl. Gemäß Hofkammerbefchl wird dann die Ordinaristeuer
auf 3/4 fl. v. 100 herabgesetzt (von !774 an), aber nun (1785) erfolgt
eine neue Steuereinschätzung, wobei die früher freien Gemeiudcgründe, 16
an der Zahl, nunmehr versteuerbar sind und zwar mit 63 V« fl-, die ehe¬
mals steuerfreien 8 schlechten Stadtkammcrgründe mit 4 st. 5 kr., die
früher steuerfreien Ratdiener- und Stadtknechlswohnungenmit 20 st., das
Schlachthaus mit der Nachtwächterwohnungjetzt mit 33 st. 20 tr., die
Pfandknechts- und die Schweinehüterswohuung nunmehr mit 20 st., die
städtische Ziegclhüttemit 160 st.; auch die früher freien (152) Gärteln auf
dem Stadtgraben neben der Stadtmauer wurden eingeschätzt und mußten von
231»/4 fl. Wert den dritten Teil mit 77^ fl, Steuern zahlen. Das ge¬
sellschaftliche(bürgerliche) Weißbräuhaus, vordem auch steuerfrei, wurde jetzt
eingeschätzt auf 900 st. und zahlte den vierten Teil Steuer mit 235 st,,
außer der schon früher bestandenen Steuer vom Einlagkapital zn 1425 fl,
Ferner hatte jeder Inwohner Steuer zu zahlen,^) ein männlicher 15 kr.,
ein weiblicher die Hälfte, auch die Taglöhner, nm deren nicht zu hohe Ein¬
schätzung der Rat (1675) gebeten wird; nur von de» wahrhaft Armen und
Pretzthaften war keine Steuer zu fordern. Jene Iuleute, die bürgerliche
Grundstücke versteuern, durften von 33^3 st,/ welche sie als „Inmann" zu
versteuern hatten, abziehen; auch der Schulmeister war für feine Person
nach Befehl von 1683 von dieser Personalsteuer befreit. Von auf Interesse
ausgeliehenen Kapitalien zahlten nach Befehl von 1758 je 100 st. jährlich
30 kr. Steuer; Klöster und milde Stiftungen waren ausgenommen. Feruer
gab es eine Gemeinsanlage und eine Menatsteuer (vom Zugvieh).^ Nach der
Verteilung der Schäferei 1584^) zahlte die Stadtkammer Waldmünchen jährlich
3 st. Weidegeld, überhaupt zusammen 1675 jährlich 106 st. Zins und Weidegeld
ans Ärar. Endlich gab es eine Kaserne- oder Serviceanlage; die Steuer wegen der
Scharwerke und Quartierhaltung erfolgte nach dem Steuerfuß, 1 st. von 100
(1773). Da aber dieser nach der neudurchgeführten Steuereinschätzungeinen
Zuwachs von 6002 fl. steuerbarem Vermögen erhielt, fo wurde die Kascrnanlage
etwas gemindert; 1792 betrug sie 52 kr. von 100 st. und wurde zur Unter¬
haltung des hiesigen Mlitärkordous verwendet. Die Steuereinschätzungvon

') Nach dem Priubr. von 1492 hatte jeder Ausländer in oder außer der Stadt
im Vnrggeding von einem Gut, wovon er nicht wachte oder schnrwerkte, zweimal so
viel wie ein Inwohner zu versteuern.

2) 1771 zahlen 44 Pferde und 225 Ochfen ein Fixum von 67«^ fl, ans Pflegamt.
") Auf lurf. Befehl wurde am 28, ^uni 1584 die lurf. Schäferei bei Hocha

aufgelassen uud unter die bisherige» „Beständer" (Pächter) als Erbrechte durch das
Los verteilt von dem Waldmünchener Pfleger Will), v. Thandorff; erwähnt werden
dabei die Schafhütcn mit ihrem Gemäuer ober und unter dem Haufe, dann die zwei
Städcl und Ställe, wie folche die Veständer gehabt haben. Folgende vier erhielten
Erbiechtteile: 1. Wolf Grueber, 2. Michel Höhell von Kümmersmühle, 3. Endres Fritz,
4. Georg Pehr. Felder bekam jeder ungefähr 5 Tgw,, Wiesen im ganzen 15, ohne
die 4, welche dem Hofmüllcr in Grafenried verpachtet waren; an Holz und einmadigcn
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1784 bis 179? zeigt einen Zugang von 1939^/, st. und einen Abgang von
103 fl. Nach der Steuereinschätzungvln 1764 und 1768 (nach letzterer
wurde die Steuerberechnung 1776 zum erstemnale durchgeführt)waren von
der Steuer befreit: die kurf. (— Pfleg) Beamten, der kaiserliche Posthalter
(Zcngler), der kurf. Gcrichtfchreiber(v. Frank), der kurf. Forstmeister und
zugleich Umgeldner/) der kurf. Ungeldgegenschreiber (Ioh. Gg. Müller) und
der Amtsbote (Peter Stöttner); doch wurde 1793 deren Steuerfreiheit vor¬
läufig aufgehoben,solange als die leidigen Kriegsumstände dauerten, nur der
Postmeisterbehielt feine Steuerfreiheit weiter bis auf die Kriegssteuer. Vou
der Serviceanlag waren für gewöhnliche Zeit außer den kurf. Beamten auch
die Geistlichen befreit, aber alle nur bezüglich der Amts- und eigenen Wohn¬
häuser samt den Amtsgrundstücken,nicht aber wegen ihrer sonstigen Gründe
und Besitzungen. Ausgenommen war früher auch das steuerfreieoder schlecht¬
weg „Freihaus" der Brüder Georg uud Hans Wuez hinter dem Stcphans-
Gotteshaus, was 1506 bestätigt wurde. Dieses Haus wurde als steuerfrei
fchon 1331 erwähnt als im Besitze der Rambsperger befindlich (— Rabens-
berger?). Desgleichen war Dietrich der Geiganter, der 1355 als Zeuge
in einer Schankungsurkundeerscheint, in Waldmünchenauf einem „gefreiten"
Haus seßhaft. Das ganze Besteucrungswesen bekam durch die allgemeine Amtcr-
organisation, durch die Staats- und Gemeindeverfasfungam Anfange des
19. Jahrhunderts eine bedeutende Umbildung 2) und erlitt im Laufe desselben
Jahrhunderts durch das Jahr 1848, sowie durch die Neugründung des
deutschen Reiches eine totale Umwälzung.

Die Wirtschaftsrechnung der Stadt in alter Zeit war ziemlich
einfach, sie kannte von den Forderungen der Neuzeit nur wenig oder gar
nichts. Die „Ungeltsrechnung"wurde im vierteljährlichenWechsel (Michaelis,
S. Luciä, Reminiscere, Trinitatis) von je einem Mitgliede des Rates und
der Gemeinde unter Oberaufsicht des jeweiligen Viertelbürgermeisters geführt.
Ein „fummarischerExtrakt Einkommens und Wideraußgebeus 1590" zeigt
uns, woraus sich die Einnahmen und Ausgaben in jener Zeit zusammen¬
fetzten :

Wiesmllt wurden jede»! Hof 15 Tgw. zugeteilt. Jeder hatte zu gewissen Zeiten eine
Stift (Pacht, Zius) zu entrichten, sowie Scharwerl und auch Gctreioegilt; das Erb
recht kostete außerdem zusammen 554 fl,, nach und nach zu entrichten, und bei jeder
Besitzverändernng war ein IN st. Handlang,

') Der Forstmeister und Ungeldner Jus. Alex. Riedel ging 1787 mit seine»,
Kollegen Frz, P. Haid einen Tausch ein und ließ sich nach Neuötting «ersetzen, sein
Haus hier verlauste er an den hiesigen Bürger Kallmünzer. Der neue Forstmeister
baute sich nun ein Haus an Stelle von 3 Gürteln, welche er von der Stadtgemeinde
läuflich erwarb, darunter das Hammertorgärtel; dafür überwies die Stadt dem Hcnnmer-
torwart ein gleich großes Samgärtel an der Frcithofmauer. 1773 hatte der Bürger
und Stadtzimmenueister Mich. Eitl vor dem Vöhmertor auf dem oberen Geineins-
anger unweit des Stadtlammertorweiherls ein Städerl nen erbaut, welches erst 1791
auf 21 st, abgeschätzt und mit dem dritten Teil versteuert wild, — Auch der luif.
Mautamtsgegenschreiber Fr. I. Gutty erkaufte sich von der Stadtkammcr einen Platz
ans dem Wall oder der Stadtmauer vor dem Bohmeilor ein Haus und belam vou
der Huftammei in Amberg Steuerfreiheit für dasselbe, solange er es besitze,

°) Im Jahre 1809/10 trat das neue Steuerregulativ in Kraft, die Kasernumlagc
von jährlich 257 fl, 40 lr. hörte hiemit auch auf, indem die K. Rentbeamten alle
K. Gefälle erhoben.
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I. Einnahmen :
1. Straf und Wandel ......... 38 fl. 6 /3 — H
2. Bürgerrecht ............ 9 „ 4 „ 6 „
3. Von der unteren Badstube ....... 7 „ 3 „ — „
4. Ungeld vom Wein (7 Eimer ^ 3 fl. 3 /? 15 <Y) 16 „ — „ — „
5. Ungeld vom weißen Bier (vom Viert! 2/3) 19 „ 4 „ — „
6. Ungeld vom Zehentstadel ....... 1 „ 3 „ ^ „
7. Wachtgeld ............ 28 „ — „ — „
8. Jörgen- und MichebStadtsteuer ..... 316 „ — „ — „
9. Keßlgeld (Braunbicr-Vräuhaus) ..... 19 „ 4 „ 15 „

10. Neunter Pfennig (Brannbier-Bräuhaus) ... 52 „ 4 ^ 5 „
11. Geldzins ............ 30 „ 3 „ 15 „
12. Von der Fischerei ......... 158 „ 5 „ 4 „
13. Vom Getreidekasten ........ 512 „ — „ 8 „
14. Stadtzins (darunter auch vom Hammer 5 fl. 7 H) 21 „ 2 „ 8 „

^1231 fl. 5 /3 20 <^
II. Ausgaben:

1. Quartal . . 127 fl. 3 <3 12 <z
<i. „ . . 5» „ „ 5 „
o „ . . 56 „ 2 „ 27 /z „
4. „ . . 435 „ „ 2» /2 „
Auf die Fischerei 137 „ 4 „ 20 „
Auf den Kasten . 196 „ - „ 26 „

1011 fl. 5 /3 29Vz ^
Aktivrest: 219 fl. 6 /3 20^ <^.

Für die Fischrechnung und für die Kastenrechnunggab es wieder eigene
„Fifchherren" (mit einem Fischknechtl) und „Kastenherren", je 1 aus dem
Rate und der Gemeinde. Das im städtischen Kasten (Rathausboden) ge¬
lagerte Getreide diente zunächst zur Naturalbesoldung der städtischen Beamten
nnd Diener, der Überschuß wurde an die Bürger verkauft; ähnlich wurde
es mit den Fischen gehalten, nur daß hier der Überschuß weniger an die
Bürger, als an die großen Herren (Pfarrer, Pfleger, Richter usw.) und
an auswärtige Fischer (z. B. nach Straubing) abgegeben wurde. Unter den
Quartalsausgabeuin Geld figurieren natürlich an erster Stelle die für die
städtischen Beamten und Diener als ordentliche Ausgaben, dann kommen die
außerordentlichen/) wie für verschiedenezum Teil größere Schmausereien, woran
außer dem inneren und äußeren Rat auch die Honoratioren der Stadt teil-

') Der Stadttürmer bekam seit alter Zeit für das Nichten der Uhr auf dem Rat¬
haus alljährlich 3 fl, (1730) Der Votenmeister in Amderg bekam alljährlich zu Neu¬
jahr 1'/, fl als Ehrung (1730). Der Oberungeldner von Neunburg erhielt, wenn er
zur Visitation der braunen Kühle kam, 5 fl., statt der früher üblichen Mahlzeit, jeder
der 4 Bürgermeister 1 fl,, desgleichen der Uugelter, die anderen beteiligten städtischen
Vecmitcn bei diefer Gelegenheit Trinkgelder, so der Stadtschreiber 1 fl, der Ungelts-
bote 20 lr., der Stadtlnccht 15 kr,, des Stadtschreibers Schreiber für das Schreiben
der Stlldtkllmmerrechnnng jährlich 1'^ fl,, desgleichen der Pfarrer, Stadtlämmerer und
Gtadtschreiber, wenn sie dem Rentmeister von Nmberg bis Schünthal cntgegenritten.
Der Pfllirer pflegte bei seinem „Einstand" vom Magistrat 1 fl. als Trinkgeld zu er¬
halten (1733), ähnlich wird es beim Pfleger gewesen sein.
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nahmen, wie bei der Schlußbesprechungzu Michaelis, bei der Zertrennung
des Rates usw., teils kleinere, wie als man Wag und Gewicht aufhob, das
Bier und Brot sehte, den Zehent einhob, die Weiher fischte u, dgl.; endlich
Ausgabendurch besondere Zustände, wie „auf kundschafftdeß frembden Krieghs-
volkhs halber", oder Botenlohn, wie „gein Camb, wegen des Traydts und
Schaffleusches sich zu erfragen" oder auf ruinöse Stadtkammergebäude,wie
die Stadtmauer, dann auch an „arme Leuthe", darunter auch Studenten
(1590 erhielt einer 10^2 ^), Schreiber, Landsknechte, Bergknappen.

In späterer Zeit (seit 1645) kam zu den Einnahmen noch der Pflaster.
zoll, welcher aber nicht viel ertrug, jährlich im Durchschnitt20 fl., dagegen
in Rotz wegen der dortigen großen Viehmärkte zirka 200 fl. Der g. Bier¬
pfennig wuchs von 52 fl. im Jahre 1590 schon auf 150 - 160 fl. am
Ende des 18. Jahrhunderts an und jetzt erhebt die Stadt auf Grund des
1862 in Waldmünchen eingeführten Lokalmalzaufschlagesvom Liter 1 <H
(genehmigt bis Ende 1921) und vom Hektoliter eingeführtemMalz 60 ^.
Der Anteil am MalzgeM beträgt jährlich zirka 3200 M. 1869/70 war
auch der Fleisch- und Mehlaufschlag eingeführt, aber 1910 durch Reichs^
gesetz wieder aufgehobenworden. Aber es sind auch die Ausgaben und Lasten
jetzt ganz andere als vor Jahrhunderten. 1727/28 war allgemein der Haus-
bette! aufgehoben und die Armen an die Stadtkammer gewiesen worden und
durch die neuere» Gesetze ist gerade die Armenlast für die kleineren Ge¬
meinden eine geradezu unerträgliche geworden. Auch die Baulast, namentlich
durch die Schulbauten, ist gegeu früher eine enorme geworden, die Grund¬
ablösung für die Eisenbahn kostet der Stadt die Summe von 80,000 M., welche
zum größten Teil durch eine Bankannuität beschafft und hauptfächlichdurch
den Bierpfennig getilgt worden; und schon drängte sich ein weiteres Bedürfnis
hervor, die Wasserleitung, welche Lasten zu tilgen auch die nächste Generation
auf sich nehmen muß. Gleichwohl aber wird schon in früheren Jahr¬
hunderten über die geringen Mittel der Stadt getlagt, und wenn auch Wald¬
münchen jetzt große Lasten zu tragen hat, eine Last hat sie doch nicht mehr,
wenigstens in dem Maße, wie früher, die Militärlast mit ihren Kontributionen,
Einquartierungen und Plagereien aller Art, wovon frühere Zeiten gar oft
ein klägliches Lied anstimmen. Das Zahlen ging auch früher fchon recht
schwer. So bitten Bürgermeister und Rat 1511, als ei» Jahr vorher die
Herrschaft Waldmünchen käuflich au die Kurpfalz gekommen war, die Re¬
gierung, man möge ihnen die 600 fl,, welche sie vom Herrn v. Gutenstein,
bzw. dem pfälzischen Kurfürsten als dessen Rechtsnachfolgergut hätten, be¬
zahlen, weil wegen der großen Armut der Vewohuer gar keine Stadtsteuern
mehr eingehen.^) Als 1591 sich über die gewöhnlichen jährlichen 1000 fl.

') Ter Vitztmn und Statthalter Wendel von Adelzhaim in Ambcrg ließ ihnen
zwar die „von Mospach betreffenden" 70 st verschaffen, aber diese haben wir Herrn
Heinrichen vom Gutenstein in seinen Kriegsläuflen leihen müssen, die dann auch in die
600 fl, eingerechnet worden sind, davon ist uns von E. Gn. verschafft worden 23 st,
4 sch. t2 ?); aber solches Geld haben wir von derselben Stnud an denen von Mospach
müssen geben, nnd für die 47 st, (Rest) haben wir uns verschreiben müssen, auf Mitte
Fasten dieses Geld wirtlich zu bezahlen und der Schuldbrief ist gesiegelt von dem
edlen und festen Thoman fuxen hawptman vor dem wald nnd hnwptinnn Zu Wald^
München, Und durch die Fürbitte unseres Herrn Hawptmnns hat uns der Kästner
(Rentllintmann) zu Wcüdmünchen 21 fl, rhcin, in unserer großen anliegenden Not ge¬
liehen. — Ter Pfcilzvitztum Lenihart graue (Graf) zu Leyningen, her zu westerburg :c.
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Einnahmen ein Überschuß von 150 fl. ergab, eine Seltenheit, meinte der Pfleger,
Bürgermeisterund Rat sollten nur ihre Einnahmen genauer zusammenhalten,
dann ginge es schon. Übrigens hatte nicht der Pfleger die städtische Rechnung
zu prüfen, sondern die Regierung^) Gar häufig heißt es (in den Urkunden):
Die verarmte Stadtkammer; aber die Viertelmeister sagen (1726), man solle
nur besser Hausen; früher habe die Stadtkammer Geld auf Zins ausgeliehen,
aber jetzt müsse fie felber folches aufnehmen (1728). Schon 1703 mußte
es zur Bezahlung der Graf SchulenburgschenBrandfchatzung 1000 fl. von
Eberl Daxmüller in Fürth zu 5°/<, aufnehmen gegen Verpfändung des Zeheutes
in Ried. Der Magistrat nennt (1.731) Waldmünchenein bettelarmesStädtl,
hauptfächlich infolge der Unterschlagungendes Bürgermeisters Kaifer, die
sich »ach eingehenderUntersuchung, die 102 fl. kostete, im Steuer- und
Kastenwesen zusammen auf 1002 fl. beliefen. Der Magistrat habe, so klagen
die Viertelmcister, viele geheime Posten, nehme ohne Vorwisfen der Re¬
gierung Geld auf, führe eine schlechte Wirtschaft, alles fei lauter Verwandt¬
schaft. Durch diefe fchlechte Wirtschaft fei die Stadt in eine Schuldenlast
von 2000 fl. gestürzt und alle Stadtgebäude seien verwahrlost. 1754 wird
die Stadtkammerrechnungmit 2958 fl. wieder als günstig hingestellt, wenn¬
gleich dabei viele Ausstände und unrichtige Posten feien; wenn man dennoch
die Weiher, den Holzwachs, die ausgeliehenen Kapitalien zu 1000 fl. ver-
anfchlage, fo fei die Stadtkammer bei großem Vermögen, und das werde fich
noch bessern, wenn man künstig mit besserer Einficht wirtschafte. Aber schon
1759 baten Bürgermeister und Rat die Regierung, mit der längst fälligen
Ratswahl möge man bis Lichtmeß warten, weil sie nicht einmal die damit
verbundenen Unkosten zahlen könnten; der Stadtzins zu Georgi und Michaelis
reiche nicht einmal zur Bezahlung der Stadtbediensteten, es müsse der Zehent
noch dazu hergenommen werden. Und 1767 wird weiter geklagt, zwar Stadt¬
kammer, Kesselamt und andere Ämter nebst Gotteshaus und Spital seien
gut fundiert, aber die Burgerfchaft, von der die meisten Einkünfte herfließen
sollen, sei ganz verarmt nnd die hiesige Stadt in großer Bedrängnis; man
mühte die Bürger von ihren Anwesen treiben, die mittleren könnten schon
die landesherrlichenSteuern nicht mehr entrichten; die Ursache sei der Mangel
des Gewerbes und des eommsreii, hauptsächlich durch große Konkurrenz von
anderen Orten, namentlich in Bier und Salz. Die Ausstände betrügen von
1737 — 1767 über 850 fl., schuld seien vor allem die vielen Kriegsläufe
mit ihren unaufhörlichenEinquartierungen und Brandfchatzuugen,fowie die
fchlechte Wirtschaft uuter dem Bürgermeister Kaifer; auch habe man die

schreibt nun darüber an den Kurfürsten Ludwig nach Heidelberg und befürwortet auch
den „Glaubwürdigen Bericht des Thoman Fnchscn", Wahrscheinlich wurde die Schuld
bezahlt, da weitere Urkunden, bzw, Vittgcfuche der Wnldmünchener fehlen,

') Der Magistrat schickte jährlich ' alle Rechnungen und Protokolle an die Re¬
gierung ein zur Verifikation, wofür Sportcln zu zahlen waren, nämlich (1785) 20 fl.
32 lr. für Revision und 7 fl. 36 lr. sür Snpcrreoisiun, 1795 schickte der Amtsbgnn.
ivranz Lomer folgendes: I, Protokolle: 1, Ratsprotokoll, 2, Briefsprotokull, 3. Briefereien«
anzeige, 4, Bnrgergulden zur Regierung geliefert, und Vuigerexerziergulden zum Pfleg¬
amt, 5, Brautgnldeurechnung, 6, Inbentarbuch, 7, Vertcilungsbuch, 8. Vormundfchafts«
buch, 9, Fristcnbuch, 10. Tepositenbuch, 11. Nnchsteucrlibell; II, Rechnungen : 12, Stadt«
kllmmcircchnung, 13, Inventar bei der Stadtknunncr und den Nebenämtern, 14. Al»
mosenicchnung, 15, Weißbicrbräuhausrechnnng, 16. Gemeinderechnung; III. Milde
Stiftungen: 17, Psarrgotteöhaus, 18, Corporis Chrisli«Brndeischnft, 19. Spitaliechnnng
(die der neuen Techant u, Frautschcn Stiftung seit 1767), 20. Beschiedliche Punkte.



- 26 -

Rechnungsstellungimmer zu lange hinausgeschoben. 1767 geben die Wald-
münchenerihre Gemeindeschulden auf 7 — 8000 fl. an; kurz vorher 4764
betrugen wenigstens auf dem Papier die Einnahmen der Stadtkammer etwas
über 3700 fl., die Ausgaben über 1173 fl., sodaß ein Aktivrest von 3526V, fl.
da war, worunter aber als alte Ausstände 1 300 fl. und als neue 1227 fl.!
1783 werden die Stadtkammereinkünfte auf über 3000 fl. uud 1797 auf
3172 fl. angegeben,^) ^^ ^^ h^ Bemerken, es fei kein Pfennig in der
Kasse, sondern alles in Ausstanden und Vorweisen, seit 1756 schleppten sich
diese Reste fort. 1801 betrugen die Pafsiva 2800 fl., dagegen die Aktiva
noch darüber 2764 fl. Nach der neuen Fassion des Stadtkammervermögens
!803 besaß die Kommunaladministration Waldmünchen »,) Aktivkapitalien:
1953 V^ fl., d) Realitäten: 6285 fl., 0) Rechte: 29,540 fl., 6) Mobilieu:
857V' fl., Summa: 38,636 fl.; dagegen Schulden: 11,721 fl., also Aktiv¬
rest: 26,915 fl.«) Im Jahre 1842 zeigt sich ein etwas günstigerer Stand,
das Gemeindcvermögen wird angegeben auf 46,400 fl. und 3025 fl. Schulden,
die Einnahmen erscheinenmit 2892 fl., die Ausgaben mit 2192 fl. Da¬
gegen erreichen die Schulden 1865 schon die Höhe von 13,975 fl. in einer
6°/„ Bankanimitat, hauptsächlich durch den Schulhausbau uud die zwei Brände.
1888 schließt der Kommunaletat mit 15,785 M. in Einnahmen und Aus¬
gaben ab. 1893 bilanziert er mit 20,174 M., darunter für die Schulen
1293 M., zur Armenkasse 3476 M. Durch die nenen Schulbauten und
den Eisenbahnbau, sowie durch Einrichtung der Wasserleitung und der elek¬
trischen Beleuchtung und den Bau einer Automobilhalle, Kultivierungen und
Pflasterungen wurden nicht bloß die aus dem Malzgefäll zunächst für eine
Wasserleitung angesammeltenGelder aufgezehrt, sondern die Gemeinde ge¬
zwungen, mehrmals beträchtlicheBankannuitäten aufzunehmen, fodaß der
Schuldcnstand auf eine Reihe von Jahren ein abnorm hoher ist und zur
teilweise» Deckung natürlich die früher auf 50—60°/« gestandeneu Ge-
meindeumlageueiue fortgefetzte Steigerung erfahren mußten, doch mit dem
tröstenden Bewußtsein, daß für die Stadt dadurch große und bleibende Vor¬
teile gewonnen werden, für welche die Nachkommen der jetzigen Stadtver¬
waltung gewiß dankbar fein werden. Während allerdings 1894 (vor der
Eisenbahn) die Umlagen 10,031 M. (darunter für die Schule 3440, zur
Armeukasse 3635, für die Schuldentilgung 3858 M.) betrugen mit 120°/„

') Zur Vermehrung der Einkünfte wurden 1788 die von Bürgern auf dem Stadt¬
graben neben der Stadtmauer angelegten 152 Sani- und Pflauzgärteln eingeschätzt zur
Versteuerung, darunter Zwischen Hammer» und Asteitor bei der RVzlwiefe (durch welche
ei» Grenzsteig geht) unter Nr. 32 für den Kramer und Seifensieder Franz Lomer ein
Gärtl, 9 Schritt lang und 5 breit, Steuer 1 fl, 30 kr.

^) 1813 muhte auf Anweifung der Regierung des Regelkreises in Regensbnrg
(6, Juli) auch die Kommunaladministration Waldmünchcn mit Neunbnrg 50V fl. bei-
steuern Zu ciuem Staatslotterieanlehen; es träfe sie eigentlich nur 67 fl. nach ihrem
Vermögensstande, das Verlangte sei allerdings 4°/,, mal mehr, aber bei der Bedräng¬
nis des Staates müsse das Äußerste geleistet werden und fei die Waldmünchen treffende
Quote von 350 st. unfehlbar bei Vermeidung der Exekution bis 1. Aug, nach Regens-
bürg einznfchicken, was auch am 31. Juli gefchieht. Nun wird der E, A. W. ein Los
(Nr. 769) «beifandt, lautend auf 500 fl. zu 4°,„; da auf Waldmüuchen nur 350 fl.
treffen, wird der Rest 1814 auf Neunburg überwiefen. Die Staatsfchuldentilgungs-
lonünifsion in München zahlte Kapital und Zinfen heim den 27. Oktober 1826. Man
war 1814 infolge der beständige» Einquartierung und Kriegsuuruhen in solcher Not,
daß der Magistrat die städt. Anlehensobligation von zufcnumeu 800 st. an den Wirt
Eifenried in Nofering um 640 st. verkaufte, weil niemand mehr zahlen konnte oder wollte.
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Gemeinde- und l9"/o Distriktsumlagen mit einem Rechnungsabschluß von
24,065 M. in Einnahmen und Ausgaben, ist der jetzige Schuldenstand (1915):
246,128 M. mit einer Zinstilgungsquote von 14,146 M. Die Einnahmen
und Ausgaben gleichen sich ab mit 53,975 M., davon zu den Schulen
5738 M., zur Armenkasse 4843 M. Die Gemeindeumlageu betragen mit
den Distrikts-, Schul- und Armcnumlagen 186°/« der Staatssteuer.

Interessant und lehrreich ist ein Vergleich der Ungleichung von 1590 mit
dem Voranschlag für 1915, also in einer Zwischenzeit von 3'/< Jahrhunderten,

H,. Einnahmen: I. Rückstände und Kassenrecht 1256 M. II. 1, Un¬
mittelbar rent Gemeindevermögen: Kapitalzinsen 3598 M, 2, Ertrag der
Realitäten 6651 M. 4, Rechte 288 M. Sa. 10,588 M, III. Öffentl. Ein¬
richtungen der Gemeinde (Wasenstätte 10 M,. Wasserzins 4600 M.), Handel
und Verkehr (Iahrm. 120, Wochenm. 10, Obstb. an der Staatsstr. 1, Stadt-

> wage 200 M). Sa, 4941 M I V. Amtsführung der Gemeindebehörde (Ge¬
bühren 230. Fleischbeschau 1000 M). Sa 1230 M. V. Besondere, der Ge¬
meinde zugewiesene Abgaben (Heimat 800, Bürgeraufnahme 200, sonstige, wie
Besitzveränderungen 1200, Hundehalten 600, Strafanteile 10, Standesamt 40,
Zuwachsstcueranteil 150 M). Sa. 3000 M. VI. Verbrauchssteuern und Zolle
(Zuschuß der Malzaufschlagsk«ssc zur Schuldentilgung 2987. der Pflasterzoll-
kasse 840 M.), Sa 3827 M. VII. Sustcntationsbciträge, Zuschüsse und be¬
sondere Leistungen (von der Staatskasse 1003, von Stiftungen 487, von an¬
deren Gemeinden 450, von Privaten 40 M.), Ea 1980 M. V11I. Sonstige
Einnahmen (Abfälle bei Bauten u. dgl.) 20 M IX. Direkte Gemeindeumlageu
21,763, Distriktsumlagen 5400 M). Sa. 27,163 M.

L. Ausgaben: I. Auf den Bestand der Vorjahre—, II. Erhebung der
Einnahmen, Vewirtschaftungskosten und Rückvergütungen (a. unmitt. rent. Gc-
meindevermögen, Realitäten, bes. Waldungen 768; d. die übrigen Gemeinde¬
einnahmen III -IX: 358 M) III. Passivreichnisse, Staatsauflagcn, Kreis-,
Distrikts-, Loklllkonturrenz 480 M. IV.— Va. Gemeindebehörde und Amts¬
führung') (Besoldungen: Bürgermeister 500, 4 Mag Rate 344, 1 M>R. 170.
Etadtsekrctär 2600, demselben für das Standesamt 200. 2 Mag.-Assistcntcn
2400 M,); b. Realexigenz (Echreilmmt. mit Bureaureauisiten 300, Halten ver¬
schiedener Blätter 27, Insert, Bucht,,. Porto, Beheiz., Reinig, Form. 699 M).
Sa. 7239 M.; o. Polizeiverwaltung (1. Besoldung für 2 Schutzmänner ^Zwack
und Bücherl^ 840 u, 840. Flurwachter 540. Turmw. 247, 2 Nachtw. 365.
Ratdienerwohnung — 150 M,; 2, Realexigenz (Unif. der Schutzm,, Mäntel
der Nachtm.) 50. Reparatur der Kontrolluhr nebst Voletten 6, zus. 3038 M.;
cl. Pensiunsbeiträge und Sustcnt des Schutzpersonals und ihrer Hinterblieb.
Sa. 194V« M. VI. Öffentl. Einrichtungen der Gemeinde (1. Kultus 39 M„
2. Erziehung und Bildung (für den Lehrer Meyer Gehaltszuschuß 401. als
Kantor und Chorregent 180 und Getreideentschäd. 17, dann Schulholz, innere
Lchuleinrichtung, Besoldung der Schulschwestern mit Hulzzuschuß und Arbcits-
matcrial, Beitrag zur Vesoldnng des männl. Lehrpersonals 5738, zur Schule
von Höll für Buchwalli und Straßenhäusl 70 für die beide» Lehrer an der
Fortbildungsschule 840. Formulare dieser Schule 50, Lehrmittel 20 M). Sa.

>) Gegenwärtig: 1 Bürgermeister, 8 Magistratsräte und 24 Gemeindebeuoll«
mächtigte; dann 1 Stadtsekretär, 2 Magistratsassistenten (Kerschbaum und Hartl) sowie
1 Praktikant; endlich 2 Polizeidiener, 1 Flurer, 2 Nachtwächter. Uhrmacher und Kauf«
mann A. Kellermann folgte dem Ende 1912 verstorbenen Bürgermeister Fr. X. Schund
nach und läßt sich namentlich die Straßen und Plätze, überhaupt die Verschönerung
der Stadt angelegen sein, nachdem er schon als Magistratsrat das Bauwesen über^
gehabt hatte. Stadtselretär Hochholzer anderseits ist eine alterprobtc Kraft mit niehr
als 40jähr. Dienstzeit und immer noch schaffensfreudig und rüstig.
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7316 M, 3, Wühltätigkeit (zur Armenpflege 4844 nebst 20 für 2.59 bl Kurn),
Sa 4864 M, 4, Gesnndheit (Stadthebammcn Snst -Beitr. 50 n, 50, Bczirks-
tierarzt für Fleischbeschau 200, 1. stellvcrtr, Beschauer Zwack 54 dem 2 stv.
Bücher! 50, für Impfen ans Bezirksamt 80, Unterhaltung der Wasserleitung
100, der Kanalisicrung 200, Wascnmeister 100, Reinigen nnd Ausbessern der
Bäche 30, Wasserwart 260. Instandhaltung der Wasscrmesser 121, Huude-
visitatiun mit Form,-und Zeichen 8), Sa, 1302 M, 5, Sicherheit der Person
und des Eigentums (Begehen und Unterhaltung der Markungsgrenzen 40,
Unterhaltung der Feuerlöschmaschinen, Schläuche und sonstiger Geräte nebst
Versicherung, der Blitzableiter, Schonzeichen, sowie Vergütung der Feucrbe-
schauer 335, elektr, Straßcnbeleuchtuug 2000), Ea, 2335 M. 6, Iudusiric
und Kultur: Veitrag zum landw. Verein 10 (im Vorjahre Kultivierung der
weißen Loh 1156), 7, Handel und Verkehr, Ortsstraßeu und Gcmcindcucr.
bindungswege (1705, dann kleinere Posten, zuletzt für projektierte Pflasterung
der Hinteren Astergasse 2600), Sa, 4860 M, VII. Gcmeindcbauweseu (Kaminkehrer
35, Vrandversicherung 60, Gemeindeuhr, Reparatur und Aufziehen 160). Sa.
255 M VIII, —IX. Öffcntl Feste und Ehrungen: 150 M. X, Besondere
Leistungen (Distriktsumlagen 5400, allerlei Beiträge zu gemeinnützigen Vereinen
und Versicherungen 520), Sa. 5920 M. XI. Schuldeutilguug: 1. Zius für
das Eisenbahnanlehen, dann des Anlehcns für Herstellung der Hochdruck-
Wasserleitung, für Pflasteruug des Marktplatzes 7500, der Hammerstraße 3900
(iu nächster Zeit wird auch ein Fußsteig vom Astertor zum Bahnhof angelegt
werden), für den Nathausbau, die Entwässerung der Stierwicse, Erbauung
der Autumotorhalle (1800), Kultivierung der Weißenluh (8600), Sa. 9471 M.
2, Heimzahlung von Passivkapitalien, Tilgungsquoten einschl. eines älteren
Bankdarlehens von 10.000), Sa. 4675 M XII. Reservcfond 700 M. Ge¬
samtsumme der Ausgaben 53,975, der Einnahmen 26,811 M. Fehlbetrag
27,164 M., welcher nach Beschluß vom 14. Dezember 1914 durch Umlagen zu
decken ist.

Bis zum Jahre 1848/) in welchem der „Zeheut"^ allgemein iu
Bayern teils entschädigungslos aufgehoben (der Blut- und kleine Zehent),
teils gegen ein jährliches Geldfixum abgelöst wurde (der große oder Ge-
treidezehent, Vodenzius), hatte die Stadtkammer Waldmünchen auch den ^/z-
Zehent von Waldmiinchen und 19 anderen Ortschaften des Amtes, dessen

°) Wie fast überall in Deutschland, so waren auch in Vciyern die Landwirte nicht
volle Grundeigentümer. Sie hatten als Nutzeigentttmer oderGruudholdc au den Grund¬
herrn teils ständige Leistungen, teils unständige Abgaben bei Besitzänderung zu ent¬
richten. Durch das Gesetz von 1848, wodurch mit einem Schlag sämtliche Landwirte
zu freien Vigcntiimern von Grund und Boden geworden sind, wurden alle diese Lasten
fixiert und die Ablösung zum 18fachen Betrag der jährlichen Leistungen Zugelassen.
Viele haben von diesem Rechte Gebrauch gemacht nnd abgelöst, viele auch nicht, als
1854 mit dem Vollzug des Ablösnngs- und Geldfizierungsgesetzcs Uon 1848 begonnen
wurde. Um die Ablösung zu ermöglichen, errichtete der Staat eine Grmidientcnab-
lüsnngskasse uud vergütete den berechtigten Grundherr«: den 20 fachen Betrag der fixen
Rente in 4°/„ igen Stantsschnldbriefen. Dagegen hatten die abgelösten Pflichtigen dem
Staat das für sie vorgeschossene Ablösungskapital mit4"/„zu verzinseu, d. i. Bo d en-
zins. Ten Charakter einer Ginndstener jedoch hatte der Bodenzins nicht; denn sonst
hätten sie die Kirche und zahlreiche Private nicht erheben können. Durch Gesetz von
1872 sollte die Ablösung beschleunigt weiden, nnd da von 1876 der Pflichtbetrag nm
den achten Teil erhöht wurde, käme mit dem Jahre 1934 die Entrichtung überhaupt
in Wegfall. Die gesamte Grundrentenschuld des Staates beträgt zirka 143'., Mill.M.,
die von den Pflichtigen eingehenden Renten nur zirka 6V, Mill., sodaß'der Staat
immer noch zirka 300,000 M. zur Verzinsung und Amortisierung daraufzahlcn muß.

-) Früher und noch jetzt im Volksmunde stark, doch in der jetzigen nhd. Schrift¬
sprache schwach gebeugt.
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Erträgnisse im städtischen Kasten aufgespeichert und hauptsächlich zur Natural-
besolduug der städtischen Beamten und Diener verwendet wurden, wozu (1842)
erforderlich war: 5 Metzcn Weizen, 5tz Scheffel Korn, 10 Sch. Gerste,
5 Sch. d M. Haber, nach Münchener Mäherei; der Überschußwurde ver¬
kauft, wofür meist 5W— 600 fl. jährlich in die Stadtkammer flössen. Der
Oetreidczehentbestand überwiegend in Korn und Haber, da diese beiden
Sorten in hiesiger etwas rauhen Gegend viel besser gedeihen und angebaut
werden als andere. In den meisten übrigen Orten des Amtes hatte das
Kloster Schönthal ehemals zn fexen, welches die Zehenteu meist durch
Schenkungenuud Vermächtnisse, namentlich im 13. und 14. Jahrhundert,
seltener durch Kauf oder Verträge au sich gebracht hatte. Der Zchent war
die älteste und einfachste Form der Steuer, solange die Naturalwirtschaft
bei den Völkern vorherrschte. Die Zehcnten finden sich schon bei den Juden
und anderen Orientalen, verbreiteten sich im Abendland bei den Griechen
und noch mehr bei den Römern, welche namentlichin einem eroberten Lande
de» UnterjochtenZehente auferlegten, uud in dieser Form lernten sie auch
die Gallier und Germanen kennen. Karl der Große wies die Zehenten
regelmäßig der Kirche zu und zwar zum Teil dem Bistum, dem Ortspfarrer
und kirchenbaulichen und wohltätigen Zwecken. Aus dem Judentum war der
Zehente auch in die christliche Kirche, namentlich des Abendlandes, über¬
gegangen, und häusig wurde gegen die, welche sich der Abgabe widersetzten,
mit kirchlichen, fpäter auch mit welllichen Strafen vorgegangen. Oft mußte
außer an die Kirche auch an den Landesherru oder Gutsherrn (Adelige,
rMronuL) vom gleichen Grunde Zehent entrichtet werden gleichfam zum
Lohne für de» weltlichen Schutz. Abgesehen von freiwilligenLeistungen und
Zuwendungen au die Kirche waren früher große weite Landstriche gar nicht
bevölkert und wurden erst durch die Adeligen und Klöster Bauern dort an¬
gesiedelt, die bodenzinspflichtigwurden. Die Zehente wurden übrigens als
Ware betrachtet uud waren dem Handel und Wandel, dem Kauf und Ver¬
kauf uud Schank uuterworfen, wie aus der Geschichte der Wald-
münchener Zehente zu ersehen ist. Seit uralter Zeit, man kann fageu
seit dem Ursprünge Waldmünchens, hatten die dortigen Siedler nach dem
Herkommen Zehent zu entrichten, und zwar fiel er als geistlicher Zehent zu
2/3 dem Bistum und ^/z dem Ortspfarrer zu. Da nun seit ältester Zeit
das Kloster Walderbach mit dem Patronalsrechte über die Pfarrei Wald¬
münchen-Ast von den bayerischen Herzogen belehnt war, so heimste auch
dieses den Pfarr-Zehent ein/) und zwar wohl in der Weise, daß es die
Naturalfcxung dem jeweilig von ihm nach Waldmünchenpräsentierten Pfarrer
gegen eine jährliche Geldentschädigungüberließ. Das Bistum oder Dom¬
stift Negensbnrg aber, bzw. der damalige Bifchof Albert I. (1247—1259)
schenkte den ihm zustehenden ^-Zehent von Waldmünchen(und Gleißenberg
nnd Schwäbelweis) an das St. Katharinenspital am Fuß der steinernen
Brücke in Negensbnrg.^) Aber Neinboto, Herr von Schwarzenburg und

') 12. Inli 1265 bestätigte Herzog Heinrich zu Sallach dem Kloster das Patro»
natsrecht auf die Kirche Waldnuinchen-Nst und die Iiuszchenten von Waldiuüuchcn
und Eschclkam aufs neue als Schenkungen seiner Ahueu.

'-) Tos älteste und bis ins 14. Jahrhundert «inzige Hospital in R,, da, wo seit
Karl dem Gr. eine Schiffbrücke über die Donau ging, bis 1135 eine steinerne erbaut
wurde. Die Hospitale pflegten außerhalb der Stadt angelegt zu werden, uud jenseits
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Nutznießer der Herrschaft Waldmünchen, fühlle sich in seinen Rechten be¬
droht und hatte auch sonst wohl einen Haß gegen den Bischof, weshalb er
selber den genannten Zehent usurpierte. Erst nach langer Zeit sah er sein
Unrecht ein, verglich sich mit dem Bischof und gab das Weggenommene
zurück, ja versprach sogar, ihn und das Spital in ihren Zchentsachenkünftig
zu schützen und zu fördern (24. Januar 1258). Doch der Bischof Hein¬
rich II. (1277—1296) kaufte die Zehenterträgnisse in Waldmünchen und
Gleißenberg, sowie die Einkünfte der Vogtei Schwäbelweis und einiger Höfe
dort zurück. Aber sein Nachfolger Konrad V. fah sich durch große Geld¬
verlegenheiten,als er an den Hof des ncugewahlten Königs Nlbrecht I. nach
Nürnberg reiste und zu Mariini sich mit den zeitlichen Gerechtsamenbe¬
lehnen ließ, genötigt, die genannten Zehente oum «uis provLntibug (Ge¬
treide oder großer Zehent), li-uet,ibu8 (kleiner Sehent) st utilitkltidu8
(Blutzehent) an das Katharinenspital wieder zu verkaufen um 200 Pfd.
Ngsb. Pfg. und zwar gegen Wiederlösung, 27. Ottober >298. Diese scheint
aber für das Hochstift der Karl Chrayzer, ein angesehener und reicher Bürger
in Negensburg, der auch in der Urkunde von 1298 als Zeuge erscheint,
vorgenommenzu haben. Denn in seinem Testamente hieß es, daß er dem
Katharinenspital unter anderem auch den Zehent zu Waldmünchenund Gleißen¬
berg n»d die Vogteieintunfte von Schwäbelweis, welche er vom Hochstift um
200 Pfd. N. Pf. erkauft habe, vermache, welche Schenkung vom Bischof
Konrad 23. April 1310 bestätigt wurde. Desgleichen bestätigte dessen Nach¬
folger Bischof Nicolaus (1313 — 1340) den Verkauf von Vogteirechtenund
einigen Höfen zu Schwäbelweis, den fchon Bifchof Konrad mit dem Spital
abgeschlossenhatte, am 17. April 131 l) aufs neue und gab dazu alle Zehent¬
erträgnisse zu Waldmünchen und Gleißenberg für 100 Pfd. R. Pfg. Der
Zehent von Waldmünchen und Gleißenberg scheint dann später an die je¬
weiligen Inhaber der Herrschaft Waldmünchen verstiftet worden zu sein,
wenigstens hatten ihn die Pfluge stiftweife um jährlich 5 Pfd. R. Pfg.^)
Später erhielt ihn ebenfalls stiftweise die Stadtkammer Waldmünchen^) die ihn

dcr Flusse, damit ermüdete Wanderer, meistens Pilgrime nach Rom, wenn sie erst nach
Torschluß anlangten oder wegen ausgetretenen Wassers nicht über die Brücke konnten,
doch eine Zufluchtsstätte hatten, Des wohltätigen Zweckes halber wurde» dem Katha¬
rinenspital viele Schenkungen vermacht; ja Papst Innocenz IV. verlieh sogar den Gläu¬
bigen iu de» Diözesen Salzburg, Negensburg uud Freisingen einen Ablaß, wenn sie dem
Katharinenspital in N, etwas schenkten, Die Pflege im Spital übten geistliche Brüder
unter einem Meister nach der Regel des Augustin, Später wurde es umgebaut und
auch umgetauft in Iohannisspital, es scheint dann auch aus einem Pilgerspital ein
Bürgerspital geworden zu seiu,

') Ter Kathaiinenspitalmeister Pfarrer Panlraz Zercr in Grafentraubach über¬
läßt (4 Juli 1482) dem Scb. Pflug, Herrn von Rabenstcin zu der Schwarzenburg,
derzeit Pfleger in Camb, den Spitalzehent zu Waldmünchen und etlichen Dörfern und
Gütern dabei. In derselbigen Herrfchaft in der Stadt und auf dem Land zu einem
Leibgeding auf feine Lebenslage, nämlich allenthalben 2 Garben mit aller feiner Zu-
gehor nach altem Herkommen uud Ausweis des Salbuches, und wie es fein Vater
Hintzig Pflug felig auch gehabt hat, gegen Reichung von jährlich 5 Pfd. R, Pfg. am
St, Michelstag.

2) David, Bifchof zu Regenfpurgl, Thom. Chrostammnnus beider Rechten Doktor,
Techcmt, Christoph von Fronhoven, Senior uud gemeines Kapitel des Thumbstiftcs
bekenne» . . .; wie und etwa viele Jahre laug bemelte Stadt Waldtmüuchen den-
felben unferes Stiftes freigchörigen Zehent von Sit. Katharincn Spital am Fueß der
steinernen Bruelheu bei Regcusspurgl stiftweise, den zue Gleißenberg! aber an
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dann auch käuflich erwarb. Laut Kaufbrief vom 24. Januar 1578 erkaufte
die Stadtkammer Waldmü»chen vom fürstlichen Hochstift (bzw. Domkapitel)
in Regensburg, dem die alte Kapelle inkorporiert war, den ^/^-Zehent als
freieigen zu und um Waldmünchen im Burggeding und Gericht dafelbst, des¬
gleichen zu und um Gleißenberg „famt aller und jeder beiderlei Zehenten Gm¬
ünd Zugchorungennichts davon gesondert, noch ausgefchlosfen" ^) um 2150 fl.
Am 12. Dezember desselben Jahres wurde der Stadt eiu Verzeichnis der
erkauften Zehnten übergeben („die 19. und 20. Garbe allerlei Sorten Treides")
1. bei der Stadt Waldmünchen im ganzen Burgtum und der ganzen Bürger¬
schaft durchaus 2 Teile, ebenfo in nachfolgenden Orten die genannten Höfe,
Güter und Solde»: Hoch«, Schäfferei, Ränuerstorf, Grueb, Allertsgrün,
Prostorf, Mostorf, Lengau; die Pfarrer in Waldmünchen haben in den ge¬
nannten Zehentorten überall den 3. Teil. 2. In den folgenden Orten hat
die Stadt 2 Teile, der Pfarrer zu Ast aber 1 Teil: Hochaprunn (vom
Asterweiher aber hat die Stadt 2, der Pfarrer in Waldmünchen 1 Teil),
Cuglmannfprunn. 3. In den folgenden Orten hat die Stadt 2, der Pfarrer
zu Gleißenberg l Teil: Gleissenpergt,Gschwandt, Riedt, Häußlern.^) Über
diesen Zehent (Nr. 3) besagt eine alte Urkunde: „Leonh. Harickl, Maisier
des Spitalls scmd Cathareiu am Fueß der Prueckh zue Regenspurgk" be¬
kennt, daß er mit Wisfeu und Erlaub der Herren Spitalpfleger beider Stände
dem Herrn Hansen, Pfarrer zu Gleißenberg, des Spitals freieigenenZehent
dafelbst auf fein „aüisleibs lang Lebtag und nicht langer" verliehen und
foll er dem Spital jährlich sein Leben lang „zu fand Thoman und Irgen-
tag jedesmal gebe» sechs halben Schilling Rgsb. Pf., lhuet ein Jahr ainlaff
Schilling Ng. Pf."; wenn er aber stirbt, fo solle der Zehent wieder dem
Spital zur freien Verfügung zurückfallen. Am Pfinztag vor Iakobi 1506,
Über den Grund, warum das Negensburger Hochstift den Zehent an die
Stadt Waldmünchen verkaufte, äußert sich der GleißenbergerPfarrer Prümbs
1700 folgendermaßen: Der damals in Negensburg gewesene Vifchof habe,
nachdem er gefehcn, daß zu Aufenthallung der noch übrig gebliebenen Geist-

nächster (—> letzter) Inhaber auch stifttvcise innegehabt und an jetzo wiederum dnrch
Lösung an uns gekommen,

>) Es gehörte also nicht bloß der große (Getreides, sondern auch der kleine
Zehent dazu, welcher zerfiel in den grünen (Kraut, Rübe»', Flachs, Gartenfrüchte u, dgl.)
und in den Blutzchent (Gänse, Lämmer, Hennen u. a. m.),

'') I?. Oktober 158N: Ter Bürgermeister und Rat der Stadt Waldmünchen be
freite die 3 Brüder Rachreincr in Gschwand beim Gleißenberg von dem Zehent, der
ans ihren 3 „Havmettcn" (Behausungen) ruhte und der Gemeinde Waldmünchen ge¬
hörte an allerlei Getreide, 2 Garben gehorten der Stadt Waldmünchen, die 3. aber
dem Pfarrer in Gleißenberg, ebenso an Kraut, Flachs, Rüben, Käs, Hennen, Gemüse
und was sonst es noch gibt, auf ewige Zeit ohne einen Zins und Tienstbarlcit; nur
der Pfarrei oder dem anwesenden Pfarrer ist es eigenhaftig, fönst ein freies Gut,
nämlich Hansen des Älteren Hof, Hansen des Jüngeren Hofmühle und Iörgens Hos;
der Kaufpreis war 300 fl. Landeswährung und 3 Taler Groschen Leihkauf, zahlbar
an Iakobi 1581. Auf die Bitte der Waldmüuchener, die Amberger Regierung möge
den Kaufvertrag ratifizieren, schreibt diese dem Pfleger Gebhard Ruland: Wege» des
Kaufvertrages der Waldmüuchener mit den 3 Nachrcinern in Gfchwand um den Zehent
vernimm du darüber nicht allein den Pfarrer, fondcrn auch die Kircheupröbste (Kirchen-
Pfleger) zu Gleißenberg, ob sie einverstanden sind, ob dadurch der Pfarr oder dem
Gotteshaus etwas zu oder abgeht, wieviel die Rachreiner jährlich Zehent gegeben und
wie die Waldmünchener die 2 Garben Zehent hergebracht haben und berichte uus da«
ruber nebe» deinem Gutachten. 22, Oktober 1580, Weitere Urkunden fehlen.
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lichkeit die Lutherischen im Waldmünchener Gebiete herum die vorher deu
katholische» Geistlichen alle Zeit gereichten Zehenten nicht mehr geben wollten,
solche dem Magistrat in Waldmünchenum ein gewisses, jedoch sehr geringes
Stuck Geld, damit die katholische Geistlichkeit, weilen die Zeiten der Ketzereien
immer und immer zugewachsen, aufs weuigst noch Hmci pro yuo möchte
dafür erhalten, notgedrnngencr Weise ihn zu verkaufen gegeben, bis etwa
durch göttliche Schickung wiederum mit der roli^ioll möchte eine Veränderung
und Besserung erfolgen. Als nun der Herzog Max in Bayern als Schutz¬
herr der katholischen isli^ion aufgetretenund die Ketzereien aus dem Fürsten¬
tum der oberen Pfalz verjagt, da habe der Magistrat befürchtet, er könnte
die erkauften Zehente wieder verlieren und habe deshalb dem Pfarrer in
Gleißeuberg deu Zehent in Gleihenbergund den benachbarten Orten Gfchwandt,
Ried nud Häuslarn um nur l0 fl. jährlich verstiftet, um welchen Preis ihn
die Pfarrer fchou auts und ipso cliuÄuto I^utlislÄnisiuo besessen hätten,
indem er sich bezieht auf ein bei der Amberger Regierung liegendes altes
Zehentregistervom Jahre 1549, worin es heihe, daß der Pfarrer in Gleihen¬
berg in den fraglichen Orten die 30. Garbe bekomme bei der Stadt Wald¬
münchen (welcher die 10. und 20. Garbe zufiel, damals uoch ftiftweise),
daß er aber, wenn er alles zusammeu behalten wolle, der Stadt Waldmünchen
jährlich l0 fl. reichen müsse. Darüber hatte es schon 1659 einen heftigen
Streit gegeben zwischen dem Magistrat Waldmünchen und dem Pfarrer in
Gleißenberg, wobei es sogar zu Tätlichkeiten gekommen, indem nämlich die
4 Bürgermeister von Waldmünchen nebst dem Stadtschreiber geritten ge¬
kommen und auch Zehentleute mitgebrachthatten, um den Zehent in uawiÄ
zu erheben. Aber der Pfarrer Christian und die Bauern als seine Pfarr-
kinder hätten sich dem mit Gewalt widersetzt. Der Pfleger aber trug den
betreffendenUntertanen auf, ihre fchuldigen 2 Garben an die Stadt abzu¬
liefern. Ein neuer Streit brach aus, als der Magistrat dem Pfarrer Wolf
Peter Prümbs in Gleißenberg die Stift zu 10 fl. jährlich, welche er die
10 Jahre seines Aufenthaltes in Gleißenberg bisher bezahlt hatte, kündete.
Der Rentmeister-von Amberg hatte nämlich auf feinem jährlichen Umritt
die geringe Summe beanstandet und Bürgermeister uud Rat aufgefordert,
den Zehent in Gleißenberg usw. künftig selber zu sauge», was sie nun l?00
auch tun wollten. Doch der Pfarrer legte dagegen Beschwerdeein bei der
Negierung in Amberg und sagte in seiner Begründung, der Zehent hätte
überhaupt früher zur Pfarrei gehört und sei nur wwvoi's nasl'68608 davon
weggekommen, auch habe er uud seine Vorgänger ihn schon seit uralter Zeit
um die 10 fl. jährlich, wodurch es ein Gewohnheitsrechtgeworden, über¬
haupt sei dieser Zehent zu feiner Sustentation notwendig. Die Pfarrei sei
schlecht: gegen 400 fl. Ausgaben und nur 214 fl. Einkünfte; die Stolgebühren seien
schlecht, auch sei hier ein schlimmes Volt, welches einen eifrigen und exem¬
plarischen Pfarrer brauche. Er müsse immer hohe und unfertige Berge be¬
steigen und habe bei deu saueren ln.dol'68 nur geringe rsäiws und könne
für fein Alter und Kraftlosigkeit nichts zurücklegen. Wenn die Zehenten aber
bei der Pfarr blieben, so besserten sich deren Einkünfte um etwa 400 fl.
Der Waldmünchener Magistrat erwidert, der durch nichts zn beweifenden
Behauptung des Pfarrers stehe ihr klarer Kaufbrief entgegen uud daß sie
seit undenklichen Zeiten im Besitz und Genuß des fraglichen Zehentes ge¬
wesen. Der Pfarrer habe seine Einkünfte viel zu gering eingeschätzt, der
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Scheffel Getreide gelte trotz des guten Jahrganges 2'/^ fl. und bei der so
lange (in die 13 Jahre) dauernden getreideteuerenZeit habe der Pfarrer
den Scheffel doppelt fo hoch verkauft als er von ihnen angefetzt worden fei;
ebeufo verhalte es sich mit feinen Einkünften von der Filiale Geigant (feit
1893 als Expositur mit einem neugebauten Expositushaus errichtet durch
Beschluß des Landtages), wozu Geigant, Gschelmeis, Kienried, Katzenbach,
Siutzendorf, Roßhof, Littclshof und Ponholz gehöre. In dm strittigen 4
Ortschaften feien bei 79 Untertanen, deren jeder 30—60 und Darüber
Schilling Flachs jährlich baue, oas Pfund zu 8 kr. In der Pfarr Gleißen-
berg seien jährlich wenigstens 900 Kommunikanten,welche ihren Beichtkreuzer
entrichten. Der Pfarrer habe fogar die 1000 fl. tragende Pfarrei Fürth
ausgeschlagen; er habe seinen Vater und seine Stiefmutter in der Kost, dann
seine beiden Brüder, Schwestern und Schwäger immer im Pfarrhof und die
meiste Zeit auch in der Kost, auch habe er seine Schwestern gar stattlich
ausgeheiratet; überhaupt sei früher in Gleißenberg auch ein Kooperator ge¬
halten worden. Die Regierung in Amberg wies den Einspruch des Pfarrers
ab, 19. November 1700, und die Hofkammer in München bestätigte auf
eingelegte Berufung des Pfarrers diefen Beschluß 19. Januar 1703. Der
Pfarrer beruhigte sich dabei hinsichtlich der Orte Gleißenberg, Geschwankt
und Ried. Doch wegen des Zehentes von Ried, welcher zur Hofmark Ränkam
und nach Niederbayern gehörte, wandte er sich jetzt beschwerend an die Re¬
gierung nach Straubing, wobei ihm fein rMwnus von Ried, nämlich Adalb.
Franz Ant. Frhr, von und zu Hauzenberg auf Ränkamb und Lixenried feinen
Beistand lieh. Die Straubinger Regierung entschied denn auch zugunsten
des Pfarrers, welcher im Genüsse des Zehentes weiter belassen wurde gegen
jährliche Entschädigung von 10 fl., wogegen der Magistrat Waldmünchen
unter Absendung des Bürgermeisters Rueppel nach Straubing protestierte.
Es werden nun Tagfahrten vergleichshalber anberaumt, aber der Pfarrer
suchte durch seine „Arglistigkeit" die Sache immer wieder in die Länge zu
ziehen, bis schließlich die Waldmüncheuer kategorisch verlangen, es solle der
Sache einmal ein Ende gemacht werden, überhaupt solle der Pfarrer die
von der Regierung verlangte und dem Magistrat auf 150 fl. festgesetzte
Kaution leisten, worauf sich zu Ränkam der Beständner (Pächter) der Hof¬
mark Ränkam und Lixenried G. Hastreiter und Mich. Wittmann für den
Pfarrer auf 3 Jahre verbürgen. 1704 wollte dann der Magistrat dem
Pfarrer den Zehent lassen um jährlich 50 fl,, doch diefer fand den Preis
zu hoch. 1705 schließt man beiderseits folgenden Vergleich: Die Wald-
münchener überlassen dem Pfarrer ihren ^/3-Zehent in den 4 genannten Ort¬
schaften, dagegen muh der Pfarrer alljährlich vor Ende Ottobers auf den
Ratskasten in Waldmüuchen unentgeltlich liefern: 22 Viertel Korn, 5 V.
Gerste, 22 V. Haber; die Waldmünchener behalten sich für künftig vor,
nach dem jeweiligen Stand des Getreides auf dem Feld den Betrag zu
höhern oder zu mindern. 1706 aber striegelt der Pfarrer die Sache neuer¬
dings an bei der Regierung in Amberg und in Straubiug unter dem Vor¬
geben, wegen eingefallenenKriegswesens sei noch keine endgültige Sentenz
ergangeil. Doch die Ambcrger Regierung ließ ihn abfahren, die Sache fei
1703 endgültig abgetan worden und in 16N iiMoatNw zu verhandelngehe
nicht an. Die Straubinger Regierung dagegen ließ ihn den Zehent auch
weiter noch einfangen. Nun brachte der zu Amberg abgewiefene Pfarrer die

3
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Streitsache sowohl vor die Hofkammer als den geistlicheil Rat in München,
desgleichen appellierten die zu Straubing abgewiesenen Waldmüuchener nach
München an die Hofkammer. Da aber der Pfarrer nicht bloß an dem Frhrn.
von Hauzcuberg, sondern auch am Waldmüuchener Pfleger (warum, siehe
später!) einen guten Patron hatte, die immer an höhere Orte schrieben, wo
sie viel vermochten, so schauteu auch die Waldmüuchener sich um Beistand
um: sie schickten Abgeordnete nach München, um sich au den Herrn von
Unerll zu wenden; desgleichen schrieb einer von Waldmüuchen lder Stadt¬
schreiber?), schon hochbetagt, au seinen „Vetter' v. Unertl, er möge sich für
die Stadt verwenden; auch war der HofkammerfekretärZengler ein Ver¬
wandter des Postmeisters uud Bürgermeisters Zengler in Waldmünchen. Es
kam nun am 12. April 1708 der für die Stadt günstige Bescheid von
München: „. . . wollen wir hierauf die Beklagten (Waldmünchener) von
der wider sie gestellten Klage (des Pf.) allerdings (-- ganz und gar) ab¬
solvieret haben." Der Pfarrer aber legte dagegen Berufung ein an das
Nevisorium als letzte Iustauz. Noch vor Entscheidungdesselben schrieb die
Amberger Regierung an den WaldmünchenerPfleger Frhrn. v. Allersheimb,
er solle trachten, einen Vergleich zustande zu bringe»; wenn nicht, so solle
er wenigstens schauen, wie dem Pfarrer hinsichtlich seiner «oiM'ua 8U8tsn-
tatia geholfen werden könne, aber ohne gnädigster Herrschaft Entgelt. Der
Magistrat sagte darauf hin, er habe schon früher dem Pfarrer einen Ver¬
gleich angeboten, aber derselbe habe ihn ausgeschlagen. Am 21. Juli 1710
erfolgte die Entscheidungdes Reviforium in München zugunsten der Stadt:
es wird zunächst bei dem Bescheide von 1708 belassen, dann weiter noch
bestimmt, daß der Zehent in den 4 strittigen Ortschaften auf jährlich 150 fl.
geschätzt sei, wovon der dritte Teil dem Pfarrer zustehe, fodaß er, wenn er
deu ganzen Zehent wolle, jährlich 100 fl. an die Stadt zu zahlen habe.
Als nun der Pfarrer um Milderung dieser Summe nachsuchte, setzte sie der
Magistrat für das laufende Jahr auf 55 fl. herab. Aber auch diefe Summe
erschien dem Pfarrer noch zu hoch, und nun kam aus Amberg die Mahnung
au die Waldmüuchener, sie sollten dem Pfarrer zu seiner Sustentatiou eiueu
ehrliche» Nutzeu lassen (damit nämlich nicht die Negierung selber ihn auf¬
bessern mußte). Als 1717 der Pfarrer sich wieder deu Gartenzehent von
Ried anmaßte, erhob der Magistrat Vorstellung beim Grafen v. Thöring
zu Ränkam, welcher die Vorlage der Dokumente verlangte und dann geneigt
war, durch seinen Verwalter auf das Verlangen der Waldmünchener einzugehen.

Aber auch mit dem Pflegamt war der Magistrat kurz vor derselben
Zeit wie mit dem Gleißenberger Pfarrer in Streit geraten wegen des Zehenles
von den Neubrüchen, kein Wuuder, wenn Pfleger und Pfarrer gegeu die
Stadt als gemeinsame Gegnerin zusammenhielten. Bürgermeister uud Nat
verlangten nämlich, daß diejenigen Untertanen in den vorhergenanntenDörfern
des Pflegamtes, welche aus Wiefeu Felder gemacht oder öde gelegene Felder
wieder angebaut hatten, davon an die Stadt den ^/g-Zeheiit entrichteten, 1697.
Der Pfleger erwidert, Waldmünchen habe zwar den Zehent vor alter Zeil
von der alten Kapelle in Negensburg erkauft, aber in dem vorliegenden Falle
habe das Pstegamt, bzw. das turf. Ärar deu Zeheut in Anspruch genommen,
1699, während die Waldmünchener andererseits darauf hinwiesen, was sie
verlangten, sei auch anderswo bewilligt, so dem Kloster Schöuthal sowie
ihren ant600880l-L8 von der alten Kapelle zu Negensburg, auch hätten sie
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bisher jederzeit den Zehent von den Neubrüchen gefordert und auch erhalten.
Obwohl die Sache, wie die Negierung meldete, schon 1703 spruchreif war,
erfolgte doch immer keine Entscheidung; der Magistrat wurde auf wieder¬
holtes Mahnen zur Geduld verwiesen. 1703 —17!3 währten die Kriegs¬
unruhen, 1708, 1711 und 1733 waren große Brände in Waldmünchen,
l?41—1745 wieder Kriegsunruhen. Endlich 1780 erbitten die Waldmünchener
von der Negierung eine endliche und zwar günstige Verbescheiduug;nur von
den kleinen Neurissen, welche höchstens1 Amberger M. geben, falle der
Zehent der Landesherrschaftzu. Das Fiskalamt in Amberg will aber die
Waldmünchener'jetzt überhaupt abweisen wegen Verjährung. Diese aber sagen
dagegen, daß sie ja immer zur Geduld verwiesen worden seien, vielmehr sei
der Amberger Hofrat in mora, geblieben. Das Fiskalamt suchte nun die
Sache bei der Negierung möglichst zu verzögern. Diese schickte dann 1787
die Akten zur Einsichtnahmevorher nach München an die Hofkammer und
erließ dann endlich 20. September 1797 den Bescheid, daß der Magistrat
wegen Verjährung abgewiesen werde und zwar tosteufällig. Die Wald¬
münchener appellierten zwar jetzt an die Hofkammer nach München und es
wurde auf den 11, Mai 1799, also ein volles Jahrhundert nach Beginn
des Streites, die Bekanntgabe der Entscheidung festgesetzt; ob dieselbe wirk-
lich erfolgt ist und in welchem Sinne, läßt sich mangels weiterer Akten
nicht sagen; wahrscheinlichist, daß die Münchener Hoftammer, welche nach
Kenntnisnahme der von Amberg übersandten Akten jedenfalls nach Amberg
privatim fchon damals ihre Ansicht geäußert hat, das ja in ihrem Sinne
ergangene Urteil der Amberger Negierung bestätigt hat. Die nächste und
letzte Instanz wäre eventuell das Nevisorium gewesen.

Iu einem Verzeichnis der Stadtkammerzehentevom Jahre 1842 kommen
außer den vorhergenannten 15 Orten noch folgende 5 vor: Höll, Machtes-
berg, Herzogau, Bogen, Zillendorf.



Orwerßsleßen.
Zur Gewinnung des Lebensunterhaltesder Bürger Waldmünchensdienen

außer der Landwirtschaftmit Viehzucht die verschiedenen Gewerbe mit Handel
und Verkehr. Unter den Gewerben ragen, bzw. ragten in Waldmünchen durch
Umfang und Bedeutung hervor: das ehem. Hammerwerk, das Mahl- und Bräu-
wert, dann die Tuch- und Glasfabrikcition,sowie die Holzindustrie, welche man
als Großgewerb'e bezeichnenkann im Gegensatze zu den übrigen Gewerbe»
als Kleingewerbe. (Die Bedeutung des Hammer- und Bräuwerkes ergibt
sich auch aus den Benennungen: Hammerstraße, H.-Tor, H.-Vorstadt, H.¬
Bräu; dann untere und obere Vräuhausgasse, untere und obere Mulzgasse.)

1. Der Kammer.
Die vielfach als arm verschrieene Oberpfalz ist nicht bloß steinreich/!

sondern auch reich au Eisenerz, namentlich in der Gegend von Amberg und
Sulzbach. Den in seiner Nähe liegenden Eisenerzlagern verdankt Amberg
nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Aufblühen, namentlich unter
Kaiser Ludwig dem Bayer. Es entstanden weit und breit in der Oberpfalz
Eisenhämmer, welche vielfach mit Amberger und Sulzbacher Erz versorgt
wurden. Einen besonderenAufschwungnahm das oberpfälzische Berg- und
Hammerwescn, als der größere nordöstliche Teil der Oberpfalz an die Kronc
Böhmen gelangte unter Kaifer Karl IV.; denn wie fein eigenes Königreich
Böhmen, fo suchte er auch diese neugewonnene Provinz Neuböhmenmit de.'
Hauptstadt Sulzbach in Handel und Industrie nach Kräften zu heben. So
erhielt Sulzbach von ihm verschiedene Bergwerks- und Handelsprivilegien,
Auch den LandgrafenJohann von Leuchtenberg, dem er fein besonderes Ver-
trauen schenkte, da dieser ihm sehr ergeben war und viele Dienste geleistet
hatte, beschenkte er mit manchen Rechten, insbesondere erweiterte er ihm sein
Münzrecht und verlieh ihm die Bergwerksprivilegien. Aus dieser Zeit nun
dürften die meisten Eisengruben und Eisenhämmer im ehemalig Leuchten-
bergischen Gebiete, wozu damals auch Waldmünchen gehörte, stammen. Wir
treffen in der Waldmünchener Gegend in früheren Jahrhunderten mehrere
Hämmer an, fo den bei der Stadt Waldmünchen fclbst, dann 2 in Höil
und 4 in Tiefenbach. Der erst 1876 abgebrannteHammer gehörte zu den
ältesten Gebäuden Waldmünchens und lag außer der Stadt, in der sogen,
Vorstadt. 1461 wird urkundlich ein WaldmünchenerHammermeister„ Os-
wlllt" als verstorben genannt; 2) er hinterließ den Hammer seinen Söhnen,
Im Stadtkammersalbuch von 1534 wird der Hammer aufgeführt mit alle»

') Namentlich Granit; bei Waldiniinchen auch phosphntliefernde' Pegmati!^
(Ganggiamle),

2) Dessen hinterlassen« Familie, nämlich „Anna Oswalt, des Hammermeisws!
seligen, weiland zu wald München gesessen, witib, dann Jörg und Peter, die Bruedn,l
des Oswalt Söue", bekenne» für sich und ihren uoch nicht mündige» Sühn nnd Nrudn!
Sebastian, daß sie sich mit dem Kloster in Schdnlhal Wege» ihrer Forderung eine«!
Iehentes zu „Töffring" verglichen haben.
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seinen Bestandteilen; er gab jährlich 6 st. 57 kr. Zins zur Stadtkammer.
Gemäß seinem Ursprung durch landesherrliche Bewilligung stand er jedoch
unter amtischer Jurisdiktion und entrichtete auch zum Amte seine Steuern.
Um jene Zeit besah ihn der Hammermeister Flickher; um die Mitte des
16. Jahrhunderts aber begann das Hammerwerkin Waldmünchen wie in
der Oberpfalz schon nachzulassen. Als Hammermeister erscheint um diese
Zeit der Michael Stengel, von welchem „den Eyfenhammer mit Feldern,
Wiesmath, Weihern, Wasserflüssen und Hammerstätten"ein gewisser „Heinrich
Hoffman, Burger zu Nürnberg, whonhafft alhie zu Waltmünchen uffm
Hammer" erkaufte. Der Kaufbrief ist, weil der Hammer amtisch war, vom
Pfleger Hans v, Lainpach am 17. Februar 1563 ausgestellt, und dariu
beißt es, der Käufer habe sich der nämlichen Gerechtfamenzu erfreuen wie
seine Vorfahrer. „Diesen zuvor öden und wüsten Eysenhammer, der im
Gebäu und Zugehör verödet und baufällig war, fagt der neue Besitzer Hoff-
man, habe ich mit Vorwissen und Bewilligung meines Herrn, des Kur¬
fürsten Friedrich, mit merklichen Unkosten wieder auferbant und mehrere
tausend Gulden darauf verwendet, wodurch ich meinem Herrn n»d auch der
Stadt nicht wenig Nutzen und Gelegenheit verschafft und habe neben dem
Schmidwerkhauch ein Gysenwerkh zugerichtet." Es lag aber zwischen der
Stadt und dem Hammer vor dem unteren Tor ein Weiher (der sog. untere
Torweiher), welcher lange Zeit nicht angelassen, sondern „ein Lohe und
sumpfiges Gemös" war. Über den Damm ging ein Fahrweg oder die Land¬
straße zur Stadt, „Winters und nasser Zeit etwas böse". Die Gemeinde
hatte mit Vorwissen und Bewilligung des Pflegers Hans v. Lainpach 1554
zur Besserung des Weges einen ordentlichen Damm aufgeschüttet. „Zur
Förderung des Hammerwerkes, sagt Hoffman, weil ich an Wasser Mangel
verspürt, habe ich den ungefähr 1 Tgw. großen Weiher oberhalb und zu¬
nächst dem Hammer durch einen Vertrag mit der Gemeinde erblich um einen
jährlichen Stadtzins von 3 fl. gestiftet. Zu Georgi des verlaufenen 1565.
Jahres ist er mir wirklich und ryg.1it.sr übergeben worden und ich habe ihn
mit Speisefischen besetzt und ihn zum Schutz und andern Zugehörung auf
das Hammerwerkgerichtet und nachgesucht um schriftliche Aufrichtung dieses
Kontraktesauf Pergament gegen Einantwortung meines Revers, daß ich ihn
nur haben folle, solange das Hammerwerk seinen Fortgang nehme, auch ohne
besondere Ursache es nicht feiern oder ganz ruhen lasse oder anderweitig ver¬
wende; ferner daß ich den über den Damm führenden Weg baulich unter¬
halte. Und schon war der Vertrag auf „bergamehn" geschrieben und mit
der Stadt Siegel versehen. Aber der Stadtschreiber ließ die Sache liegen
und inzwischen wurde zu Michaelis desselben Jahres ein neuer Rat gewählt,
welcher jenen Vertrag nicht mehr bestätigen wollte, indem er sagte, die Ge¬
meinde würde nicht darein willigen, wie aber der Pfleger behauptete, nur
aus Neid und Mutwillen. Der Pfleger suchte zu vermitteln, aber umsonst.
Deshalb wandte sich der Hoffman, da ihm am Kontrakte nicht wenig gelegen
fei, indem er sonst an Wasser Mangel habe, an die Regierung 1567. Diefe
wies den Pfleger an, „er folle nur daran fein, daß Hoffman bei feiner Ab¬
rede gehandthabt und deswegen briefliche Urkunde aufgerichtet und er, H.,
unbefchwerdt gelassen werde", 13. Mai 1567. Doch Burgermeister und Rat
kehrten sich nicht daran und suchten die Sache wenigstens zu verschleppen.
Ja die Waldmünchener stießen sogar, wie der Pfleger berichtet, gegen Hoff-
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man Schmähreden aus, wie: man solle ihm kein Fleisch, Bier oder Brot
mebr zukommenlassen, so werde man ihn bald hinweghungern (also das
irländische Boykottern schon damals versucht!).

Die Waldmünchener reichten bei der Negierung eine Gegenvorstellung
ein: Als der Hoffman den Hammer erkaufte, habe er verlangt, ihm den
Weiher auf etliche Jahre oder auf ewig um gebührlichen Zins zu überlassen,
was auch geschehen Derselbe habe den Weiher angelassenund gefischt, aber
keinen Zins bezahlt. Auch das Hammerwerk habe er mit „Schmiedung schin-
und Gysens" gar selten ganghaft geführt. Dazu fei das Eisen klein' uud
nur aus Felderz, nicht aus Nmberger und Sulzbacher Erz; das alles sei
mürbe und dennoch gebe er den Zentner höher als andere umliegende Hammer¬
meister, auch berücksichtige er die Bürger nicht beim Kaufe gegenüberdem
Fremden, obwohl ihm gestattet worden, einen Brunnen in Röhren durch der
Stadt Gründe zu führen und lasse trotz Versprechens den Vorbeigehenden
kein Wasser daraus nehmen. Man habe ihm auch Grund gegeben zum
Hammerhaus ohne Verzinsung, wie er auch einen Weiher von der Stadt
habe gegen jährlichen Zins und habe endlich ein Kleiwerk aufgeführt auf
städtischem Grund. Unterhalb des Dammes aber habe er einen hohen Spalt¬
zaun angelegt, wodurch der Viehtrieb gehindert werde. Endlich lasse man
ihn aus allerlei innerhalb 6 Jahren erkauften Feldgründen nur die einfache
Steuer zahlen wie einen Burger, während doch jeder frühere Hammcrbcsiher
für Gründe eine zwiefache Steuer habe zahlen müssen. Deshalb hätten sie
den Kontrakt aufgehoben und ihm nur auf etliche etwa 20 Jahre den Weiher
überlassen wollen. „Damit, schreibt der Hoffman sich beschwerend an die
Regierung, wollen sie nur ihr neidisches Fürnchmen bemänteln. Über den
Schaden in meiner Kohlhütte durch das Wasser haben schon meine Vor¬
gänger geklagt; ich habe nun den Schaden zu wenden gesucht und das Wasser
in meine Gründe außer der Gemein abgeführt. An Georgi 1565 ist mir
der Weiher übergeben worden, aber schon zu Michaeli darauf hat der neue
Rat ihn mir genommen. Die Verzinsung ist erst an Georgi 66 verfallen,
und wenn mir der Weiher gelassen worden wäre, so wäre an Bezahlung
des Zinses gewiß keine Versäumnis gewesen. Ob ich mein Eisenwerk feiern
lasse oder nicht, geht die Waldmünchener gar nichts an. Wiewohl das
Hammerwerk neu erbaut, bedarf es doch täglicher Besserungund Veränderung
der Werkstätte und des Zeuges, und Zeit über, als ich hie gehaust, hat die
Burgerschaft zu Waldmünchen schon über 4000 st. genossen. Wenn sie mir
auch einen Ort gegeben, der vordem öde gewesen, zur Erweiterung meines
Werkes, so ist ihnen dieses durch diesen täglichen Zugang reichlich vergolten
worden. Auch hat früher viel mehr Raum zum Hammer gehört, und für
meinen auf einem andern Grund erbauten Stadel muß ich den jährlichen
Zins zahlen. Ferner geht es die Leute gar nichts an, aus was „Eysen
oder Äpfeln oder Pirnen" ich mein Eifen und Schmelzwerk bereite, dieweilen
dasselbe kaufbar geht und nach ihrer eigenen Nnzeig hochguldigerist als das
anderer Hammermeister, Sie sind ja nicht verbunden von mir zu kaufen,
noch ich, ihnen allein oder um geringeren Preis zu verkaufen, obwohl ich
bei meinem nachbarlich freundlichen Willen bereit bin, zu verkaufen, ohne
rumzuhandeln. Auf freiem, offenen Feld habe ich einen Brunnen eingefangen,
da weder Burger noch Bauer sich feiner angemaßt, und in Röhren mit nicht
geringen Unkosten auf meinen Hammer gerichtet; derselbe steht jedermann
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zum Gebrauche frei; ihn aber durch die Wände hinauszuführen, ist nicht
uonnötcn, würde den Waldmünchenern auch nur zum Schaden gereichen,
indem mancher dann feinen Durst an dem Wasser statt an ihrem Bier
löschen würde. Den Zaun und die Klaibwand habe ich auf meinem Eigen¬
tum errichtet, es fucht ja jeder ordentliche Hanshalter seine Sachen vor
bösen Menschen und Tieren zu schützen. Endlich wenn mir alle früher zum
Hammer gehörigen Güter vergünstigt werden, will ich gerne die zwiefache
Steuer zahlen.

Die Regierung fchreibt hierauf an den Pfleger, man lasse es beim
Entscheidvom 13. Mai; er solle nur daran sein, daß nicht nur der Hoff-
man bei seinem Kontrakt gehandhabt werde, sondern daß auch die Zuwider¬
handelnden vom Pfleger in Strafe genommen werden. Nun richtete am
20. Januar 1568 der „Eusser Nach und gantze gemaine zu Waldlmunichen"
eine Vorstellungan die Negierung, um durch Darlegung des wirklichen Tat¬
bestandes eine Abänderungdes Negierungsbescheides zu erwirken: Der äußere
Nat, welcher die Gemeinde vertrete (— Gemcindebevollmächiigten) habe seiner¬
zeit einhellig beschlossen, dem Hammermeistcr den Weiher auf 30 Jahre um
einen jährlichen Zins von 5 fl, zu überlassen. Derselbe habe aber nicht
gleich darauf eingehen wollen, namentlich wegen der Zeit; deshalb habe man
ihm 14 Tage Bedenkzeit gegeben. Während dessen aber hätten innerer und
äußerer Nat sich geeinigt und dasselbe beschlossen. Aber erst nach einem
Vierteljahr sei der Hoffman wieder gekommenund habe nur 3 fl. Zins
geben wollen; doch sei man auf dem früheren Beschlüsse geblieben. Nun
habe sich der Hoffman an einige des inneren Nats gemacht, ohne Wissen
der anderen und des äußeren Nats, und habe es so weit gebracht, daß 6 des
inneren Nats mit Zins und Zeit einverstandengewesen, und mit Hilfe des
Stadtschreibers sei es so weit gerichtet worden, daß unter dem Schein und
Namen des völligen Nats, einschließlich des äußeren Nats und der ganzen
Gemeinde, ein Vertrag gemacht worden sei und nur mehr die Siegelung
gefehlt habe. Als der äußere Nat zufällig davon erfahren, habe er den
inneren Nat gefragt, wie er denn folches zu verantworten und die Ein¬
willigung der Gemeine zu erhalten wüßte. Aber abgesehen von dem „sport¬
lichen Zins der 3 fl." und dem Unrat, welcher der künftigen Zeit daraus
erwachsen könnte bei dem großen Verkehr über diesen Weiherdamm, könne
man keine ewige und unwiderrufliche Gerechtigkeit erteilen. Auch fei der
Weiher erst mit über 109 fl. Unkosten geschüttet (^ ausgehoben) worden
und könne man mit Fischzucht daraus viel mehr erzieleu als „schlechten 3 fl.".
Endlich sei die arme Stadt mit vielseitigen beständigen und zufallenden Aus¬
gaben überladen, und wenn mit gemeiner Stadt Gütern so bedenklicheVer¬
änderungen vorgenommenwürden, so müßte damit auch die Gemeine oder
wenigstens der äußere Nat einverstanden sein. Der Schaden durch das
Wasser könne nicht so groß sein, da die breite Straße dazwischen liege;
auch habe man vom Schaden nichts mehr gehört, als Hoffman den Weiher
gehabt habe (Schlußakt fehlt).

Unter den Nachfolgern des Hoffman erscheint als Hammermeister der
Adam Mahner, welcher im Jahre 1614 starb; am 25. März dieses
Jahres wurde das Inventar „des gewesten Hammermeisters A. M." auf¬
genommen. Das Hammerwerk ging nur mehr kümmerlich, wie überhaupt
für die vielen Eisenhämmer in der Oberpfalz augenscheinlich da« Lebensende
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herannahte. 1617 machte der Waldmünchener Pfleger gelegentlich die Be¬
merkung: „Es werden die Hammer, die um und bei der Stadt liegen und
des Mahlwerts berechtigt siud, mit der Zeit, wenn es an ,Arzt< zu mangeln
beginnt, — und es steht jetzt schon ziemlich mißlich mit ihnen —, notwendig
zu Mahlmühlen sich umwandelu." Die Witwe des Mahner (Manner)
heiratete den Joseph Neusinger, der auch den Hammer vom Amte er¬
kaufte, Aber derselbe ging immer mehr den Krebsgang. Am 18. Febrnar
1630 wurde des Jos. Neusiugcr Hammer samt aller Zugehör von den ver¬
ordneten Schätzleuteu geschätzt auf 1790 fl.; die Summe aller Schulde»
aber betrug schon über 1640 fl., darunter 337^/, fl. zur Stadtkammer,
sodaß die Gant unausbleiblich war. Neusinger war auch gewillt, alles
seinen Gläubigern zu überlassen. Da aber keiner derselben soviel Geld
hatte, um die anderen hinauszuzahlen, so wurde mit Einwilligung aller Be¬
teiligten der Hammer auf ein Jahr gegen den jährlichen Zins von 60 fl.
überlasseu an Gg. Ioh. Kronnacher, kurf. Forstmeister in Waldmünchen,
welche Urkunde ausgestellt ist vom Pfleger Wolf Pelkhouer von Moßweng
(bei Rottenburg in NB.). Wie um jene Zeit der Hammer ausfah, zeigt
uns die Abbildung des alten Waldmünchen: Das große, stattliche Hammer-
Haus mit dem hohen Giebel und den Mezzaninfenstern, alles in rundlichen
Formen und Verzierungen ausgeführt; au das Hauptgebäude stoßen gegen
die rechte Giebelseite zu die eigentlichen Hammerstätten an; hinter dem
Hauptgebäude steht ein Stadel; den Platz von hier bis zur Angermühle
nimmt ein großer Weiher ein.

Der 30jährige Krieg, welcher die Oberpfalz verwüstete und auch über
Waldmünchen viel Unheil und Schaden brachte, hinderte jede Entwicklung
der Gewerbtätigkeit und blies den Hämmern das Lebenslichtgänzlich aus.
Nachdem endlich Deutschland 1648 wieder in friedlichere Zustände kam,
meldete sich 1650 der Amtsuntertan Thoma Großkopf beim Pfleger Karl
v. Marimont in Waldmünchen, er wolle den in die 20 Jahre öde gelegenen
und zugrunde gegangenen Eisenhammer außer der Stadt kaufe», wenn ihm
darauf eine Wirtschaft zu errichten gestattet werde. Aber dagegen beschwerten
sich die Waldmünchener bei der Negierung und wollten die Jurisdiktion
über deu Hammer beanspruchen. Doch zeigten frühere Akten, zuletzt die vom
Amte vorgenommene Inventuraufnahme bei Mahner 1614, daß sie über
Menschengedenken geübt worden vom Pflegamt. Der Großkopf trat infolge
des Protestes der Waldmünchener vom Kaufe zurück Es meldete sich mm
der älteste Burgermeister Jakob Neusinger, der Sohn des vorgenannten Jos.
Neusinger, er wolle den Hammer samt Zugehör vom Amt und den Gläu¬
bigern kaufen; aber der Magistrat, welcher auch Schuldforderungen darauf
hatte, meinte, den Hammer selber kaufen zu können. Ter Jak. Neufiuger
zwar trug kein Bedenken, trotzdem den Hammer vom Amte zu erkaufen; aber
„die jungen, welche erst vor 2 oder 3 Jahren Burgermeister geworden, und
andere naseweise Ratsherren" mischten sich mutwilligerweise darein und traten
entgegen. Die Sache zog sich nun einige Jahre hin, uud mittlerweile kam
nach Waldmünchen als Pfleger der „Ioh. Adam Weygl von Ettenkhoucn
uf deffering", welcher alle Gläubiger des weilaud Jos. Neusinger auf deren
Verlangen und alle Kaufsliebhaber einlud, am Mittwoch deu 18. Juni 1653
zu erscheinen, es solle der Hammer dann eingeschätzt und verkauft werden.
Am genannten Tage nun wurde das Hammergut auf 737 fl. (über die
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Schuldenmasse) geschätzt, aber niemand fand sich, der es um diesen Preis
bemeiern wollte, Endlich erbot sich der Burger Wolf Neusinger, es um
440 fl. zu übernehmen, wie seinerzeit der Jos. Neusinger es bekommen hattet)
Die Sache stand wieder eine Zeitlang an; es verlautete, der Magistrat
wolle von seiner Aktion in der Sache wieder zurücktreten. Aber auf eine
derartige Antrage schreibt er dem „obristen und Hauptpsteger zu Wald¬
münchen": Der Hammer liege auf gemeiner Stadt Grund und Boden und
zahle zur felben Steuer; deshalb lasse er nicht ab von seiner Aktion und
hoffe, daß ihm die Jurisdiktion darüber werde zuerkannt werden (?. Mai
1655). Trotz verschiedener Mahnungen des Pflegers läßt die Regierung
keinen Bescheid ergehen; nur wurden dem Inhaber des Hammers als eines
öden Gutes 3 steuerfreie Jahre bewilligt. Endlich erinnerte man 1663 in
Amberg sich wieder der Streitsache in Waldmünchen und erließ am 12. Sep¬
tember den Bescheid, daß die Jurisdiktion über den Hammer dem Amte zu¬
siehe; doch wegen Errichtung einer Wirtschaft darauf fei der Betreffende an
die Negierung zu verweisen. Im nächsten Jahre kam der Wolf Neusinger
mit der Bitte, ihm 6 steuerfreie Jahre zu bewilligen. Der Pfleger Weygl
begutachtete zwar 3 Jahre, aber die Nentkammer in Nmberg war nur für
1 Jahr und berichtete nach München: Der Wolf Neusinger habe zwar die
höchste Lust, den öden Hammer in den vorigen baulichen Stand zu bringen,
habe aber keine Mittel und bei 6 kleinen Kinder sei er „aufs liebe Almofen"
angewiefen. Man möge ihm 1 steuerfreiesJahr bewilligen und schauen, daß
er entweder selber verkauft oder daß man von amtswegen einen anderen
Meier darauf bekomme, womit die Münchener Hofkammer einverstandenist
(6. November 1664). Auf diefen Bescheid hin sah sich der Pfleger um
einen anderen Meier um, und es fand sich auch „ein junger, fleißiger Haus¬
mann", Bartholomäus Weinfurter, der den Hammer von amtswegen um
320 fl. kaufen wolle und ihn auch wieder in besseres Aufnehmen bringen
könnte; aber zu seinem besseren Fortkommen möchte er darauf eine Schmied¬
stätte errichten.2) Da nun der Hammer für sich selber „das hohe Schmicd-

^> Es waren dabei IN Tgw, Felder, 9 Tgw. Wiesen und 5 Weiher, wovon er
zum Pflegamt jährlich zahlte: 2 fl. 58'/, lr. Gilt und 1 fl 53 kr Steuer; dann zur
Stadt als Grundzins 5 fl. 15 !r,

2) Ter Kurfürst Ferdinand Maria ließ sich die oberpfälzifche Bergwerlfchaft sehr
angelegen sein, wenn seine Bemühungen unter den veränderten Verhältnissen derselben
auch nicht mehr zum Wiederaufblühcu verhelsen konnten. So fordert er 1665 den
Amberger Bergwertsbeamlen Barbing zur Berichterstattung auf, welcher im Januar
1666 eine Information einsandte, Nach dieser waren in der Oberpfalz 83 Schin-,
Zinnblech- und Trahthammer gewesen, aber nur mehr 29 gangbar, 54 lägen ganz
od uud bei 42 Hämmeru sei leine Hoffnung, daß sie wieder gangbar gemacht würden,
bei einigen sähe man überhaupt leine Spuren mehr Ten übrigen 12 könnte man
vielleicht aufhelfen durch Gratisholz, Steuerfreiheit auf einige Jahre, Nnlehcn u, dgl.
In dem Verzeichnis der oberpfälzischen Hämmer sind als zum Pflegamt Waldmünchen
gehörig genannt: 1. ein Eisenhammer nächst der Stadt, früher ein vornehmes Gebäude
und einem Schloß gleich erbaut, aber schon seit 45 Jahren (seit 1621) derart öd und
verwüstet, daß leine Stelle, wo das Hammeiwerl und anderes Zubehör gestanden, zu
sehen ist; auch das Haus ist auf den Grund ruiniert, und wenn nicht vor einem
halbe» Jahr ein Kaufmann (Käufer) gekommen wäre und solches eingetan (gekauft)
hätte, wäre es beim vorigen Besitzer aus höchster Armut eingefallen, Ter jetzige In¬
haber ist ein Schmied, welcher zwar bei der Behausung gleich die notwendige Re¬
paration an der Tachung und anderem vorgenommen, aber leine Mittel hat, das
Hammerwerk mehr aufzubauen und in Esse zu bringen. Tas Eisenärzt ist jederzeit
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werk und große Feuerstätt" berechtigt sei, umsomehr könne man, meinte der
Pfleger, darauf eine Schmiede und kleine Feuerstätte verstauen; sonst finde
man keinen Käufer mehr und der Hammer bleibe wieder so öde liegen, wie
er seit undenklichen Jahren zugrunde gegangen. Die Regierung trägt aber
doch Bedenken, welche der Pfleger zu beseitige» sucht: Der Käufer sei ein
Hufschmied,in der Stadt aber gebe es zurzeit mir 3 Schmiedstätten, während
früher 6 und mehr gewesen; man brauche auch eine nahe der Stadt nnd
den umliegenden Dörfern; auf dem Lande gebe es ja nur Gemeinsschmieden.
Als die Schmiede und Wagner von diesem Plane hörten, ließen sie sofort
durch den Amberger RegierungsadvokatenPröhl eine Beschwerdebei der
Regierung einreichen; aber ein Bescheid erfolgte darauf nicht sobald, „weilen
bei der Regierung allhie die Hundstäge noch sind; wenn sich jetzt umb
Bartholomee die vakantz und die Hundstäge endigen, alsdann wird es wieder
besser von Statten gehen". Die Amberger Regierung fragte nun auch den
Magistrat, ob er nichts einzuwenden habe. Dieser aber war nicht einver¬
standen, sondern meinte, der Hammer liege in der Stadtportnng (Burgtum)
und zahle Zins zur Stadtkammer; es sei keine Hufschmiedgercchtigkeit darauf¬
gewesen, also könne auch keiue mitverkauft werden. Das Hnsfchmiedhandwerk
würde zu sehr geschädigt, vor dem unteren Tor seien 2 der Stadt gehörige
Fenerschmiedstätten,von welchen man ihm eine gegen billigen Zins überlassen
wolle. Übrigens biete die Bewirtschaftung der Gründe genügende Nahrung.
Der GerichtscyreiberIoh. Sigm. Fuchs, als Verweser des Pflcgamts, gab
sich zwar Mühe, die Regierung zur Erteilung der Schmiedgerechtigfcitzu
bewegen, weil es bei anderen Hämmern auch geschehen, oder zur Errichtung
nur einer Mühle, wie z. B. solche in „der oberen und mittleren Höll" aus
den eingegangenen Hämmern entstanden sind.") Die Regieruug möge doch

zu Ambern geholt worden; doch aber erst vor 2 Jahren in Behaimb bei dem Kloster
Nlockal») ein „Arzt" (Erz) gefunden worden, tonnte man nun auf 2 Meilen Mens
das nütiae gnic Arzt aar wohl haben nnd viel Fnhrlohn ersparen," Außerdem waren
im Waldniünchener Pflegamte noch: ein Blechhammer zu Eglsee, das bloße Ge¬
mäuer noch zn sehen, das übrige schon vor 5N Jahre» zugrunde gegangen: jetzt habe
es ein Bauer, der das bloße Haus noch in Würde halte: das Arzt auch von Amberg
genommen Ferner ein Eisenhammer zu Alb er» Hof, schon seit Menschengedenken
nicht mehr in» Gang; statt dessen jetzt eine Mühle, dabei diel Arzt gesunde» worden,
auch der Amboßstock von dem großen Hammer noch zu sehen, Tann in der sogen.
O bernhüll sei durch eine» Waldmü^chcner Bürger Elßperger (von welchem Geschlecht
jetzt i» Österreich Grase» seien) 1 Blfchhammer »eben 2 Eisenhämmer» erbaut wurden;
dieser sei aber wieder eingegangen und dafür eine Mühle erbant worden. Weiter
habe der genannte Elßperger auch in der Mittern holt einen Schinhammer erbant,
wovon er sehr reich geworden; der Hammer Zwar bis jetzt noch gangbar, gehe aber
»nicr seine,» neuen Besitzer Christoph Frank infolge seiner Armiit nach und nach ein,
We»» nicht ei» Käufer komme, falle das Hammerhaus und das ganze Werl neben
der dabeistehenden Mahl- nnd Sägmnhl zu Bodeu. Tas Arzt von Nmberg, erst seit
2 Jahren wie bei Waldmünchen Endlich in der Unternholl sei ebenfalls vom
Elßperger ein Eifenhammer erbaut worden mit keine»! geringen Eisenverschleiß, aber
schon our 30 Jahren zugnmde gegangen; jetziger Inhaber Hans Erhard!, lnrf, Bürger¬
meister z» Waldmünchen, vermöchte ihn wohl aufznerbaue». Wegen des Arztes wie
uorher I» der Hufmail Tieterslirchcn lag auch der Eifenhammer Tiefenbach
>2 Stunden von Waldmünche»), bei welchen» das Hainmerhaus »och stehe nnd die
vo» Stauding darimie» wohne»: aber schlimme Hoffnung wegen Wiedcraufiichtuna
(Nach Dr. Tenk i» Hisl Ver, Oberpf 54. Bd. 19U2)

') 1642 erfcheint als Besitzer dieser beiden Hammer der t»rf, „Umgeldner »nd
Hammelineister Lorcntz Fra»lh"; in, »ächstcn Jahre aber schon sein Sohn Christoph, 1686
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das Handwerk von der Stadt nicht binden lassen. Aber dieselbe trug doch
Bedenken,und so ließ der Weinfurter den Hammer liegen.

Nach einigen Jahren trat man mit einem neuen Projett hervor. Der
Wolf Gerl zu Waldmünchcn kaufte den Hammer und suchte um die Be¬
willigung nach „zu einer auf dem öden Hammer aufzurichtenden Papiermühl"
(Dezember 1669). Ter neue Pfleger „Guilielmi Henrij Muffel von Eschenaw
uff Ettenkirchen" befürwortete das Gesuch bei der Negierung: de» übrigen
eingegangenen Hämmern des Pflegamtes fei immer ein Mahlgang zu errichten
gestattet worden. Von einer Hufschmiede wolle der Magistrat nichts wissen,
also möge man eine Papiermühle erbauen lassen. „Man mnß jetzt (in der
Oberpfalz) das Papier weit herholen, von Deckhendorf ini Bayern, zu Nürn¬
berg über Schwabenland, bei der Statt Negenspurg,Hauriz im Sulzbachischcn,
der Orten (in Waldmünchen)aber von Nansperg in Böhmb; also könnte man,
weil diese matsn so nothwendig ist, es gestatten". Freilich dagegen hatten
die Waldmünchenerkeine Ei,»Wendung, lm Gegenteil wäre es ihnen erwünscht
gewesen, indem dadurch mehr „Nahrung" für die Bürgerfchaft abgefallen
wäre. Aber die Bedenken kamen doch wieder vonseite der Konkurrenz. Der
Amberger „Bucchtruckher" Neuser beabsichtigte nämlich aus dem eingegangenen
Hammer in „ Freydenberg " eine Papiermühle zu machen und hatte auch
schon die Regicrungsbcwilligung. Das Hofkastenamtin Amberg meinte frei¬
lich, es fei nicht einzusehen, was sich derselbe dagegen zu beschweren habe.
Denn die Papiermühle werde ja nicht, wie derselbe meine, in Neunburg,
sondern 3 Meilen weiter gegen den Wald in Waldmünchen angelegt, woher
kein einziger Bogen Hieher kommen werde, sondern alles nachBöhmen, Straubing
oder Negenspurg. Auch sei es nicht nötig, daß die „Lumpensambier" vom
Wald heraufkommen;denn es gebe im Waldmünchener Nevier und im an¬
grenzendenBöhmen „Lumpen" genug. Mit Errichtung einer Papiermühle
in Freudenberghabe es überhaupt ein schlechtes Aussehen, bei dürren Som¬
mern könne man dort überhaupt kein Papier machen. Endlich habe der
Neuser wegen seiner Papiermühle in Gnadenberg schon von der Negierung
Befehl erhalten zur Abschaffungder fremden Lumpenfammler. Ini selben
Jahr 1670 verkaufte nun der Neuser sei» Geschäft und die öde Papier¬
mühle in Freudenbcrg an den Buchdrucker Ioh. Nueger in Amberg, welcher
im kommenden Frühjahr mit dem Ban in Freudenberg fertig zu werden ge¬
dachte. Da er fürchtete, es könnten ihm die Lumpen entzogen werden, legte
er ebenfalls Beschwerde ein gegen Errichtung einer Papiermühle in Wald¬
münchen. Der Pfleger suchte nach Kräften die Bedenkender Negierung zu
zerstreuen: der Gerl komme seiner Schuldigkeit nach; auch sei neulich ein
Papiermüllcr hier gewesen und habe gesagt, das sei der beste Platz, da
könne man das beste Papier machen (1671). Die Negiernng aber ließ die
Sache einschlafen; endlich fragte sie im November 1679 beim Pfleger Hans
Wolf Strunz an, wie die Sache nunmehr stünde. Der gab den Bescheid,
vor erlangter Bewilligung habe der Gerl nicht bauen können und habe nuu
de» Hammer überhaupt verkauft; die jetzigen Käufer aber: Bürgermeister
Ioh. Niepl und Martin Elbl hätten sich nicht weiter gekümmert und scheuten
auch die Unkosten. Der Hammer blieb nun auch weiterhin öde, es wurden
wiid der „Hammer nnlein Höll", desgleichen 1718 der „Hammer Unlerhöl!" erwähn!,
ledcnfalls aber nur mehr als herkömmliche Ortöbezeichmmg, nicht mehr als wirtliche
Hammerwerke,
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nur die Grundstücke bewirtschaftet. 1696 erkaufte ihn vom Bürgermeister
Riepl der kurf. Landtleutcnandt Herr Friedrich Bernhardin v. Pelkhouer;
nach dem Salbuch von 1700 gab er zur Stadt 5 fl. 15 kr. von dem Grund
„darauf die Hammerhütteugestanden, dann vom Hammerhaus und 2 kleinen
Weihern, von der Schwemb und von dem Weiher beim ThorhäusI". Über
den neuen Besitzer lief alsbald (1697) eiue Beschwerde der Waldmünchener
beim Pflegamt ein, daß er den Schwemmweiherdamm mit Pflöcke» und
Schrägen dergestalten vermacht habe, daß die Bürger ihre darauf habende
Weidschaft nicht mehr genießen können; auch halte er ganze Herden von
Enten, welche den Bürgern und dem Brutweihcr des Bürgermeisters Laux
großen Schaden machten. Um diese Beschwerden abzuschneiden und vielleicht
aus dem Hammer wieder etwas zu machen, wendete sich der Pelkhover mit
der Bitte an die Regierung, daß ihm der neben dem Hammer gelegene
Weiher, woraus früher das Wasser für den Betrieb des Hammers genommen
worden, aber seit Verödung desselben um den jährlichen Zins von 3 fl. ver¬
stiftet worden sei, um den gleichen Zins überlassen werde, damit mau, wenn
etwa der Hammer oder sonst ein Wasserwerk wieder errichtet werde, dazu
auch das nötige Wasser habe. Der Pfleger von Schönhueb unterstützte das
Gesuch. Auf den Regierungsbescheid,der Magistrat habe entweder dem Ge¬
such zu willfahren oder seine erheblichen Bedenken vorzubringen, erklärte der
letztere: Der genannte Weiher sei zwar früher dem Hammerwerk um eineu
jährlichen Zins von 3 fl. überlassen worden, aber mit der Auflage, deu
Hammer ganghaft zu führen und den über den Damm gehenden Weg zu
unterhalten. Der Pelkhover folle alfo zuvor den Hammer wieder gangbar
macheu oder ein anderes Werk errichten (1698), und blieb auch auf weiteres
Andringen des Pelkhover und der Regierung darauf stehen (1699). (Eine
Schlußentscheidungfehlt bei den Akten.)

Der Hammer blieb fernerhin öde, bis ein neuer Besitzer darauf kam,
uämlich der Gg. Kolb, welcher mit dem Plane umging, eine Mahlmühle
daraus zu machen und den Magistrat und die Bürgerschaft, namentlich die
Bäcker, dafür zu gewinnen wußte. Zunächst wurde die Sache eingeleitet
durch eine Beschwerde der Bäcker gegen die Müller, bzw. das Pflegamt, da
die Stadtmühlen amtisch waren: Der Pfleger Landcrer stelle trotz Regierungs¬
befehls die Klagen nicht ab; die Regierung möge ihn veranlassen und dem
Gg. Kolb die Bewilligung erteilen, auf seinem Hammer eine Mahlmühle zu
errichten. Doch wurde dieser auf des Pflegers ungünstigenBericht mit feinem
Gesuch von der Regierung abgewiesen. Nun wandten sich die Bäcker an die
Hofkammer. Nicht bloß sie, fondern die ganze Burgerschaft fühle sich be¬
schwert, indem mau kei» „rechtes, aufrichtigesund schönes Brod" mehr backen
tonne; auch würden sie in ihrem Mahlwerk nicht gefördert, sie müßten häufig
3, 4 und 6 Monate ihr Getreide auf der Mühle liegen haben. Auf den
Mühlen in der Umgebungaber feien oft heillose Meier und unverständige
Müller, wodurch seit 15 —18 Jahren die Mühlen in „Abschleivf" geraten
seien. Deshalb ließen die Landleute häufig auf den Stadtmühlen mahlen,
wodurch diese gehindert würden, einen „Römisch und Kochet" zu macheu,
und sie müßten so es dulden, daß die Böhmen solchen Hieher brächten.
Es erfordere alfo die höchste Not, hier noch eine Mühle zu bauen und solche
den Kolb auf seinem Hammer bauen zu lassen (29. Juli 1722).'. Die Am-
berger Regierung wurde nun doch anderer Meinung und erließ unterm
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21. Oktober 1722 an den Pfleger den Befehl: Man habe aus dem Berichte
der Stadt Waldmünchen ersehen, wie schlecht das Mahlwerk dort bestellt sei,
und da sie selber den Antrag machten, dem Schaden durch Erbauung einer
Mahl- oder Sagmühle auf dem Hammer des Kolb abzuhelfen, und es um
Beförderung des donuw Mdlieum zu tun sei, so habe der Pfleger das
Kolbische Mitum in ob^l-van'/ zu nehmen und von Amtswegen das Er¬
forderliche zu verfügen. Definitiv wurde dann dem Gg. Kolb von der Nm-
berger Regierung die Bewilligung erteilt am 13. März 1724. Dagegen
aber beschwertensich nun sämtliche Stadt- und Landmüller bei der Re¬
gierung, es seien bei der Stadt mit Ginschluß des Hofmüllers 5 Mühlen
mit 9 Gängen und 2 Schneidsägen. Außerdem gebe es im Umkreise von
1 — ll/2 Stunden noch 12 Mühlen mit 18 Gängen, im ganzen Pflegamt
zu 194 Höfe», ausschließlichder Hofmarchifchen6, gebe es noch im ganzen
22 Mühlen mit 35 Gängen; eher sei eine Reduktion am Platze, der an¬
gefangene Bau möge wieder eingestellt werden. Die Regierung (Hofkammer)
in München fchrieb zurück, man habe in dem Glauben die Bewilligung ge¬
geben, daß nur 2 Mühlen dort seien, welche dem öffentlichen Bedürfnisfe
nicht nachkommenkönnten; da es aber anders sei, so ziehe man die Be¬
willigung zurück. München, 21. März 1724. Der WaldmünchenerMagistrat
erwidert, er habe nicht von 2, sondern 5 Mühlen gesprochen und sie auch
bei Namen aufgeführt; die Klagen bestünden fort, die vorhandenen Müller
tonnten dem Bedürfnisfe nicht nachkommen, es fei gut, daß bisher immer
ein guter Winter gewefen, sonst wäre eine Hungersnot ausgebrochen. Die
Rentkammer in Amberg stellte nun den Pfleger von Murach, A. Z. v. Form-
berg, als Kommissär auf zur Einnahme des Augenscheins,welchem der Ma¬
gistrat seine Not klagt: Es seien hier eher 2 als eine Mühle notwendig.
Die Bevölkerung sei dermalen eine gewaltig große, zwar nur 165 Bürger,
aber an Seelen mindestens 3000 hier, dazu kämen auf der Landstraße immer
viele Fremde Hieher. Die Mühlen aber würden immer schlechter und die
frevelhaften Müller trügen wegen „ihres habenden großen Fußes nunmehr
keine Scheuch", den Mahlgästen anstatt 4 Säcke voll Getreides 3 oder viert¬
halb Sack voll Mehl zu geben, annebens führten sie Beutel mit fast hundert
Flecken von ungebührlich grobem Tuch, auch strafmäßigeSiebe, sodaß ihnen
ein rechter Müller lieber sei als sie alle; neben ihrer Liederlichkeit und
blutschlechten Erfahrnus hemme sie in ihrer Handtierung auch das kleine
Wasser infolge der in diesem Revier abgetriebenen Waldungen, und manchem
Bürger hätten sie auch beim Malzbrecheu großen Schaden zubereitet, indem
ihm das Bier verdorben. Auch seien mehr Schneidsägen notwendig; denn
die jetzigen wollen oder können nicht das nötige Holz alles verschneiden, so-
daß vieles verfaulen muß. Im Juli des nächsten Jahres 1725 schrieb der
Magistrat, da kein Entscheid erfolgte, nach München: Trotz des durch deu
Pfleger von Oberviechtach vorgenommenen Augenscheins sei nichts geschehen,
um dem Übel abzuhelfen,uud jetzt fei es noch schlimmer, indem der Angcr-
müller in feinem Mahlwerk ganz unerfahren sei und so wolle diese beste
Mühle nebst der Schneidsäge fast gar zugrunde gehen. Von München aber
kam am 25. Juli 1725 ein unerwarteter Befehl: — „wir wollen es dem¬
nach, der auf bevelch unferer Rentkammer zur Untersuchungdieser Sache
verordneten, aber von dem Pfleger zu Murach dabei ungeschickt und uuM«'
vertretenen Kommissionungehindert, bei der Resolution vom 31. März be«
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wenden lassen", also der Magistrat und der Kolb blieben abgewiesen. Nun
suchte man seinen Zweck durch Tausch zu erreichen: „Der Gg. Kolb, In¬
haber des öden Hammers zn Waldmünchen,trifft mit Andre Gruebcr, unterem
Stadtmüller allda, einen Tauschkontrakt,kraft dessen der Grueber ihm einen
Mahlgang auf dem eingetauschten öden Hammer zu errichte» vorbehalten, der
Kolb hingegen sich ausgebeten, anstatt des bei der Mühle abgehenden Mahl--
ganges einen Lein st am Pf') anrichten zu dürfen", welcher Tausch von der
Amberger Regierung genehmigt wurde am 13. Juli 1726. Von der Zeil
au also besteht die Hammermühle. Unter den Nachfolgern darauf wird
1783 der Veit Fischer genannt; ihm folgte sein Sohn Kaspar, der sich die
Knltivierung der umliegenden Weiher und Gründe recht angelegen sein ließ
Durch Heirat einer Tochter desselben bekam I. Leih das Anwesen; von ihn,
ging es wieder durch Heirat einer Tochter desselben auf einen Sohn des
Kaspar Fischer, Joseph, über, welcher auch als tüchtiger Jäger bekannt, cm-
fangs 1889 plötzlich starb, 5l Jahre alt.

Am IL. Mai 1876 wurde leider das alte Hammergebäudeund die
Hammermühle ein Raub der Flammen, Die Hammermühle wurde nunmehr
eingerichtet als sog, Kunst- und Walzmühlc und hatte alsbald vollauf zu
tun; sie ist zur Zeit die beste Mühle der Gegend. Das alte Hammergebäudc,
d. i. das ehemaligeWohnhaus, ein altertümlicher Fachwertbau mit Ver¬
zierungen und Bemalung, das verschiedenen Parteien als Herberge diente,
wurde als solches nicht mehr hergestellt.^)

2. Das Mahlwerk.
In alter Zeit gab es zu Waldmüuchen eine zum Schloß gehörige, den

Bauhof gegen den Stadtbach abschließende Mühle, die „Geschloß"- (1654)
oder Hofmühle, welche wohl auch das höchste Alter der Entstehung hat;
dann 3 „Stadtmühlen" (1654), und zwar die „obere" (z. Z. die obere
Schöberlmühle genannt) unter dem Schloß, die „mittlere" unterhalb des
oberen Badhauses (die „Mittelmühle"), und die „untere" vor dem uutern
Tor (die „Tormühle"); endlich eine außer der Stadt „auf dem Anger"
(die „Angermühle"). 1469 verkaufte der Mertel Mullner, der Zeit seßhaft
zu Weidiug, die obere Mühle, „gelegen zu Waldmünchen in der Stat
untter dem Sloss" dem Michael Rab, nachdem sie etliche Jahre zuvor ab¬
gebrannt war. Der Kaufbrief wurde gesiegelt von „BaltaZar von Meckaw",
Zeugen waren 2 WaldmünchenerBürger. 1538 verkaufte der Wenzelaus
Mulner eben diese „obere Mull, Sag und Behausung samt 4 Tgw. Wiesen
und einem Krautgarten an Wolfgang Sachfen um 83 fl.; jährlich sind dem
Pfleger 6 Schill. Rg. Pfg. zinsbar und an Weihnachten statt eines Mast¬
schweins 20 Groschen". Dieser Brief wurde gesiegelt, mit dem Iusigl des
Burgermeisters Hans Rayder und der Stadt Waldmünchen. — 1509 ver-

') Turnus ist dann später die Quarzstampfe und Glasschneider«?!und -Schleiferei
des Nachlnillun cuistanden,

2) Besitzer war zuletzt Grilleubcrger und baute das Hauptgebäude wieder auf,
das unterhalb stehende Nebengebäude aber Pungrntz (Zcmgl). Grillenberger hatte hin-
geheiratet »ud betrieb im Neubau als Slernwirt die Vierwirtschnft. Uni 1890 der«
tnnfle er es (die Vierschenlc ging dabei eiu> an Liegt lHupfnuf), der es seinem Sohne
Johann übergab. Schließlich kam es auf die Gnnt uud wurde uom Kaufmauu Ferstl
ersteigert, der es seinem Neffen I, Knapp zur Vewirtschaftnng überließ.
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kaufte Oswald Bischer die „ Mittermühl" an Hannsen Habentheuer, mit
Burgermeister und gemeiner Stadt Insigl. Dessen Sohn Georg Habencheuer,
ein Junggeselle, sowie seine an den Burger Schuester verheiratete Schwester
verkauften die von ihrem Vater ererbte „mitlere Mule neben der oberen
Badstubeu" 1536 an ihren Schwager Gilgen Muluer, mit dem Siegel von
Burgermeister und Rat der Stat Waldtmünchen. Später kam Iillg Alt¬
mann darauf und nach dessen Tode sein Sohn Michael „Althamer oder
Altmauu", welcher 1579 starb. — Als Besitzer der „Mühle vor dem
Thor" (— Tormühle) wird 1505 ein gewisser Hans Fleischmann er¬
wähnt, Die Anger mühle endlich wird gelegentlich genannt 1617, als
die Waldmünchener eine weitere Mühle vor das untere Tor (in der Vor¬
stadt) bauen wollten. Die Bürgerschaft, namentlich die Bäcker, sagten sie,
seien oft bei Wassermangel, da nur der eine Stadtbach zur Stadt gehe, in
großer Not, sodaß dann das Getreide auf die Dorfmühlen gefahren werden
müsse. Es ist zu bedenken, daß in jener Zeit die Kartoffelnahrung noch nicht
bestand! Der Pfleger berichtete der Regierung, es sei allerdings wahr, daß
die Waldmünchenerzeitweise itzlicher Maßen nicht zum Besten versehen seien,
aber weniger ans Maugel an Wasser oder Mühlen, sondern weil auf zwei
Stadtmühlen arme und nachlässige Leute seien; jetzo aber seien sie verkauft
uud zum Teil verwechselt worden und an vermöglichere und des Mahlwerkes
verständigere Leute gekommen.Da in der Stadt drei Mühlen seien uud zu-
nächst eine auf dem Anger, oberhalb welcher die neue gebaut werden solle
(die jetzige äußere Schöberl- oder Nachreiuer-Mühle?), so sei kaum eine
weitere notwendig, um so weniger, als über kurz oder lang auch die bei
und um die Stadt liegenden, des Mahlwerks berechtigten Hämmer wegen
Erzmangels in Mühlen umgewandelt würden. Höchstens tonnte man den
Waldmünchenereneinen Mahlgang für ihr „Preuwerk" gestatten gegen einen
jährlichen Zins von 2 si.; und in diesem Sinn erging auch von der Re¬
gierung der Bescheid (5. Dezember 1617). Die Umwandlung des Eisen¬
hammers in eine Mühle erfolgte aber erst nach mehr als 100 Iahreu
(1726); inzwischen war aber auf den obigen Bescheid doch die äußere (untere)
Schöberlmühle(aber nur für das „Preuwerk"!) erbaut worden, die bis auf
den heutigen Tag noch besteht. Nachdem 1798 die Hof- uud obere (Schöberl)
Mühle abgebrannt waren, traf 1876 dasselbe Schicksal die Hammermühle,
wie schon beim „Hammerwerk" erwähnt worden ist.

Schon 1509, 1536 und 1538 war über den Verkauf von Stadtmühlei!
der Brief errichtet worden von Burgermeister uud Rat. Als nun 1575
wieder zwei verkauft wurden, wollte der Magistrat sein früheres Recht der
Beurkunduug (mit Spvrtelanfall) wieder üben, indem zwar die 3 Stadt¬
müller zum Amte zinsbar feien, aber mit der Steuer, außer fie hätten Burger¬
recht erkauft, seien sie der gemeinen Stadt unterworfen, wogegen der Pfleger
Einspruch erhob. Die Regierung aber erließ ein Schreiben des Inhalts,
da die Mannschaften, Scharwerk, Zins und andere Dienstbarkeit auf den
Mühlen dem Amt zugehöre, fo fehe man nicht ein, mit welchem Fuge Burger¬
meister und Rat sich die Siegelung anmaßten. Wenn sie es früher dennoch
getan hätten, fo sei es nur durch Unwissenheitoder Versehen der Amtleute
geschehen, wodurch sie aber keinen Rechtstitel erlangt hatten. Als dann am
13. März 1579 der Michael Altmann auf der mittleren Mühle starb,
wollten Burgermeister und Rat „nach altem Herkommen nach dem Begrab-
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weniger ei» Gräslein aufkommen, kein Krößling, geschweige ein Dürrling
darf sich blicken lassen." Der Pfleger v. Muffel, der Nachfolgerdes Weygl,
erwidert den Waldmünchenern, er halte ihre Beschwerde nicht für unbillig,
er könne aber in der Sache, weil es Erbrecht sei, nichts machen; sie mögen
sich an die Regierung wenden. Die Waldmünchener beschwerten sich nun,
nachdem sie ihr Konzept von dem Lic. Zeiller in Amberg hatten verbessern
lasse», bei der Regierung, die Not der Stadt und der Mühlen, außerdem
auch bei einer Feuergefahr der Wassermangel zwinge sie dazu. Nun ruhte
die Sache 5 Jahre lang. Endlich 1675 erneuerten die Waldmünchener ihre
Beschwerde, worauf die Regierung an den Pfleger einen scharfen Befehl er¬
ließ, er solle dem bereits am 9. November 1670 an ihn ergangenen Be¬
fehle gemäß feine Verantwortung mit Berichterstattungeinsenden. Der Pfleger
ordnete nun deu Gerichtschreiberzur Ginnahme des Augenscheines ab, an
dem auch der Magistrat und die 3 Stadtmüller teilnahmen. Der Hans
Wagner hatte wirtlich statt 40 gleich gegen 100 3gw. abgetrieben. Die
Waldmünchener baten neuerdings (20. Oktober 1675), ihm zu untersagen,
der Stadt durch WasserentziehenSchaden zu macheu. Das gemeine Burg-
tum gebe 106 st. Zins und Weidegeld, auch die 3 Stadtmüller hätten Zins
uud andere Schuldigkeiten, dieses sei doch fürs kurf. Ärar wertvoller als
der einzige Wagenhof. (Weitere Urkunde ist mir unbekannt.) Manchmal
aber gab es auch zu wenig Getreide zum Mahle» infolge von Mißwachs
oder Hagelfchlag, wie 1770/71, so daß auch das Bräuwert 1771 eingestellt
wurde.i)

') Durch starken Schneedruck und anhaltend nasse Witterung hatte die Bürger«
schuft 1770 im Wintergetreidcbau einen Miß wachs mit einem Schaden von 3752 st.,
verursacht burch den am 19. und 20, März gefallenen und bis weit in den April ge¬
legenen tiefen Schnee und ans Veranlassung der darauffolgenden fast immerwährenden
Ncgcnfchauer und lnlten Witterung Ter Same war schon wegen der zur Saatzeit
im Herbst 1769 angehaltenen nassen Witterung sehr schwach, Iu der Schadeutabellc
sind 33 Bürger der zweiten Bonitätsklasse aufgezahlt, denen auf ihre Bitte von der
Regierung die Steuer (47 st.) nachgelassen wurde, dagegen den 37 Bürgern der dritten
Klasse nicht, auch nicht den Professionistcn ohne beträchtlichen Feldbau, Die Folgen
dieses Mißwachses machten sich allgemein im Lande noch mehrere Jahre bemerkbar
und verursachten eine große Teuerung. Der Waldmünchener Magistrat meinte, die
Regierung solle nicht bloß, wie geschehen, die Getreideausfuhr sperren, fondern auch
das anderswo vorrätige oder ins Land eingeführte Getreide auf die Schranne bringen,
damit die Leute zu einem billigen Preis ihre Notdurft einlaufen könnten. Zur Lin¬
derung der Not wurde der Kartoffelbau eingeführt. Am 26. Juni 1795 aber verur¬
sachte ein schrecklicherSchauerschlag bei der Waldmünchener Bürgerschaft einen
Schaden von 8060 st, Diefes Schaueiwetter fing an im Nürnbcrgischen bei Altdorf
und erstreckte sich über Waldmünchen bis ins Böhmen, sohin der Länge nach bei 36
Meilen, die Breite aber war bald V^ bis V«, manchmal auch 1 Stunde uud darüber.
Unter diesem Himmelsstrich waren nebst der benachbarten Dorfschaft Hocha die hiesigen
Stadtfclder zwischen der Hochstraße von Ast her und der Zicgelhütte, welche an Winter-
und Sommerbllu teils total, teils ^, ",< oder zur Hälfte, zum Teil auch minder vom
Schauer getroffen wurden. Manches Winterkorn hatte auch durch die Fröste und Reife
vom 13.—16. Mai gelitten. Doch nicht genug dieses Unglücks, die Ungunst des
Himmels sollte sich alsbald nochmals über Waldmünchen entladen. Am 6. August
desselben Jahres 1795 wurden die Waldmünchener Fluren neuerdings von einem
Schauer Wetter beschädigt. Dieses traf zunächst jene Bürger, welche vom ersten ver¬
schont geblieben waren. Der Schaden betrug dieses Mal 6363 st. Das Wetter zog
von der Asteihochstraßc bis gegen Herzogau, Ulrichsgrün und Sandgrube. Das
Winterkorn wurde bis auf das wenige, das schon in der Scheune war, vernichtet, der
Sommerbllu nber gänzlich. Der Schaden der beiden Hagelwetter betrug also zwischen
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Auch 1785 wird von der Bürgerschaft und den Bäckern geklagt, daß
zu wenig Mühlen vorhanden seien: Die 5 amtischcn Mühleu reichten nicht,
zumal auch das Bauernvolk darauf mahleu lasse, wie auf der Hammermühle.
Oft müsse manche Haushaltung sich nur deshalb mit Kraut und Kartoffeln
behelfen und füttern, weil sie nicht zum Mahlen kommen könne/) nnd in¬
folge des großen Andranges werde dann auch schlecht gemahlen, das Ge¬
treide oft nur gefchrottet. Die Bevölkerung aber sei gestiegen; deswegen
solle entweder der Schöberl- und der Mittelmüller, deren jeder früher 2 Mahl'
gange hatte, den zweiten wieder gehen lassen, oder es solle auf bürgerlichem
Grund eine neue Mühle erbaut werden. Vom Pflegamt wurde nun den
beiden genannten Müllern aufgetragen, den zweiten Gang wieder gehen zu
lassen. Der Schöberlmüller aber verkaufte seinen zweiten Mahlgang an den
Hammermüller, wogegen sich das Handwerk der Müller bei der Regierung
befchwerte, wie es fcheint, ohne Erfolg. Die feit 1726 bestehende und 1876
abgebrannte Hammermühle wurde beim Wiederaufbau als fog. Kunst- oder
Walzmühle eingerichtetund hatte bald vollauf zu tun; sie wurde die beste
Mühle der ganzen Umgegend. Doch bekam sie 1895 durch eine böhmische
Mehlniederlage in der Astergasfe (Nähe des Bahnhofes!) eine große Kon¬
kurrenz auch dadurch, daß bis zu 6 Pfd. Mehl zollfrei ans Böhmen geholt
werden kann. Es entstanden mit der Zeit immer mehr Mchlhandlungen,
fodaß mehrere Mühlen wegen Mangel an Kundfchaftihren Betrieb einstellten,
die Kleinen werden eben auch in diesem Gewerbe von den Großen allmäh
lich verschluckt, ähnlich wie in der Brauerei. So ging die Tormühlc ein
(beim Hammertor), es wird jetzt dort eine Drechslerei betrieben (Riedl).
Die obere Schöberlmühle kaufte vor etwa einem Jahrzehnt der Lederer¬
meister Eisenrieth von seinem Bruder. Dann erwarb die beide» Anwesen,
die Mühle und das Sägewerk der (jetzige Postbote) Nuhland, welcher das
Sägewerk wieder veräußerte an den Schreinermeister Eisenhart, die Mühle
aber an Andr. Dietl, der sie dann ebenfalls an Eifenhart verkaufte. Dieser
richtete nun ein Hobelwerk ein für feine Bau- und Möbelfchreinerei. Die
Angermühle aber ist feit etwa 10 —12 Jahren ganz eingegangen,nach¬
dem die benachbarteTuchfabrik dort für sich eine elektrische Beleuchtungs-

14 und 15,000 st. Die Regierung gewählte den Beschädigten: Der ersten Klasse 2
Steuertermine mit 48 st. 48 lr. nebst der Kontribution zu 8 st. 9 K., der zweiten
Klasse die Ordinlliisteuer 29 st. 28 lr. und die Kontribution zu 9 st. 49 lr,, der dritten
Klasse die Steuer zu 101 st. 30 lr. Um diese Zeit (1796) war auch eine arge Vieh¬
seuche^) dann bald (1799) der große Stadtbrand, dazu lamen viele Jahre die ständigen
Kriegsduichmärsche mit Einquartierungen und Kontributionen Vonseite der Feinde und
Kiiegssteucr der eigenen Regierung — die Vürgerschaftwar in einem unbeschreiblichen Elend,
wovon die späteren, auch die jetzige Generation gar leinen Begriff haben. Jetzt gibt es
gegen Brand- und Hagelschlag und Viehseuchen nicht bloß Versicherungen, sondern
stießen auch durch Sammlungen ergiebige Hilfsgelder und lann einer Hungersnot und
Teuerung bei dem jetzigen ausgedehnten internationalen Eisenbahn- und Schiffverlehr
leichter gesteuert werden.

^) Heutzutage ist dem abgeholfen durch die Einfuhr ausländischen Mehles.
') Das böhmische Landcsgubernium (Prag, den 3. Jänner 1797) beschwerte sich

bei der lurf. Regierung in Amberg, daß an der Grenze das an der Seuche gefallene
Vieh so schlecht vergraben sei, daß für das Frühjahr das Wiederauftreten der Seuche
zu befürchten sei. So sollen auch in Waldmünchen 600 dort gefallene Stücke mit
Haut und Haar in einer unverhältnismäßigen Grube beisammen liegen. Die Wald-
münchencr erhielten nun speziell den Auftrag, alsogleich die schlechtvergrabcnen Tiere
mit Kall zu bestreuen und mehr Erde und dann Dornhecken darauf zu besorgen.
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anläge eingerichtethatte. Auch der Bockmüller in Raubersried, Gem.
Waldmünchen, der in der dortigen Waffenschleife ein Mahlwerk eingebaut
hatte, übt dieses seit 2 Jahren nicht mehr aus, die Konkurrenz hat auch
ihn „umgebracht". Früher brachteu namentlich die kleineren Leute ihr Ge¬
treide auf die Mühle und ließen es sich einmahlen, heute aber verkaufen
sie es und laufen sich, was ja bequemer ist, dafür Mehl, kein Wunder,
wenn nun die kleineren Mühlen nach einem höheren Mehlzoll schreien.

3. Das Vräuwerk.
In Waldmünchen bestanden früher 2 städtische oder Gemeindebräurechte

mit 2 Bräuhäusern: das eine (das sog. braune Kommuuebräuhaus) leitete
sich her von den Stadtprivilegicn der ältesten Zeit; ^) das andere (das später
sog. weiße Bräuhaus) war der Bürgerschaft vom Burggrafen Heinrich von
Meißen 1496 erblich geschenkt worden. Das braune Kommuubrauhaus liegt
auf dem linke» Ufer des Stadtbaches an der Stadtmauer zwischen der oberen
und unteren Bräuhausgasse. Die Anlage fällt jedenfalls in fehr alte Zeit
zurück, als Waldmünchendie Privilegien einer Stadt erhielt, als welche fie
1283 gelegentlichgenannt wird. Das Bräuhaus hat aber bis zu seiner
jetzigen Gestalt allerlei Veränderungen durchgemacht, teils durch Brände,
teils durch Baufälligkeit iu Verbindung mit zweckmäßigeren Um- oder auch
Anbauten. Unsere urkundlichen Nachrichten über solche reichen allerdings
nur in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. 1642 nämlich verlangte
die Bürgerschaft, daß sowohl „das abgebrannte, zum roten Bräuwerk ge¬
hörige Mulzhaus", als auch die mitabgebrannte Dachnng der Stadtmauer
wieder hergestellt werde! Der Magistrat verantwortete sich bei der Regierung
dahin, daß eben bei den Kriegszeiten wegen der vielen Kontributionen von
den Bürgern nichts mehr einzubringen sei, um damit die Mulz wieder auf¬
zubauen. Es wird dann später noch eine zweite Mulz, die obere ober Re-
scrvemulz, erwähnt. Diese lag zwischen der Stadtmauer und der Stadt-
tnechtswohnung, 4 Häuser oberhalb des Brauhauses; von außen stieß ein
Stadtmauerrondell, die Nebelkappe, an, uud noch heute heißt die dorthin
führende Straße „die obere Mulzgasse". Sie war 64' I. und 24' br. Zur
Kriegszeit wurden 1743 in derselben die Magazinbacköfen errichtet, wodurch
sie gänzlich zerstört wurde. Deshalb klagte« 1744 die Bürger, Bräuhaus
und Mulz seien so baufällig, daß unmöglich ein tauglicher Trunk erbraut
werden könne. Die Regierung ordnete zwar durch den Pfleger die Reparatur
an, abei es fehlten die Mittel. Erst nach längerer Zeit, als die Bürger
wieder zu einigen Mitteln gekommen, bauten sie 1755 die Mulz wieder auf.
Aber nach einigen Jahrzehnten wurde sie wieder baufällig, und da die andere
oder Haupt Mulz nicht ausreichte, fo beschloß man 1793 sie wieder herzu¬
stellen, und ging die Regierung um Genehmigung der Pläne und Kosten
an. Da von derselben infolge der Kriegsereignissekeine Antwort kam, so
begann man wegen ponoulum in moiÄ (Gefahr auf Verzug) felbstänbig
mit dem Bau, zunächst der Mulz, dann verschiedener Ausbesserungenim
Vräuhcius und der anstoßendenStadtmauer. In der Mulz wurde eine

>) Im Prwilegienbrief von 1482 z. V ist schon auf das „Vieraufthun und
Schenken der Bürger" Bezug genommen als auf eine Einheit uud ein altes Her¬
kommen der Stadt.
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„Bürste" gelegt, teils aus Steinen, teils aus Holz, das 8' tief geschlagen
wurde, uni das Sinken der neuen Malzdorre mit ihren 2 Gewölben zu ver¬
hindern, auf einem Grunde von 24/ L. und 12' Br. Die Baukosten ^) be¬
liefen sich aber höher als man gehofft hatte, nämlich auf 3639^/,, fl, „man
habe aber jetzt auch ein ordentliches Bräuhaus, während nach 1768 nur
eilfertig und undaucrhaft gebaut worden sei". Der Vau der Mulz war in
der Hauptsache schon fertig am 19. November 1794,2) ausgeführt unter
dem AmtsbürgermeistcrFranz Lommer und dem KesselverwalterKallmünzer;
andere Reparaturen im Bräuhaus dauerten noch die nächsten Jahre fort.
Die Regierung ließ auf das Gesuch um Ratifizierung längere Zeit „wegen
der Kriegstroubleu" nichts hören, genehmigte aber schließlich die Sache. Um
die 1795 schon auf 4467 st, angelaufeneuSchulden einschließlich der alten
Schulden von 1693, 1696, 1739 und 1767 zu 1110 fl. teilweise abzu¬
tragen, wollte man die nunmehr entbehrlich gewordene obere Mnlz verkaufen,
man glaubte, daraus fowie aus dem Stadtmaucrrondell 2 bürgerliche Woh¬
nungen oder neue Meierschaften machen zu können (1797). Sie liege
zwischen der Stadtmauer und der Stadtknechtswohnung, 4 Häuser vom
Bräuhans, sei ganz verfallen und fehe mehr einer Mördergrube gleich, 64
Schuh laug und 24 breit; sie sei jetzt ganz überflüssig. Der Schätzungs¬
wert sei 620 st. und mit dem Mulzhäusel 721 st. Der Baumeister Lohrer
habe sich als Käufer augeboten, er wolle aber auch das an die Mulzstadt-
mauer anstoßendeRondell (die fog. Nebelkappe), das jetzt in einen Stein¬
haufen zusammengefallen sei, haben und dort ein Häusel erbaue«. Auf diefe
Weife könnten bei der Mulz 2 ueue Meierschafteu errichtet werden, 1 aus
dem Mulzhäusel und 1 aus der Stadtmauer auf dem Stadtgraben; auf der
Mulz hafte außerdem das Recht des Bierbrauens, man könne sich schon
darauf ernähren, zumal wenn der Besitzer ein „Professionist" (Handwerks-
mann) sei. Aber der Pfleger L, u. Schmaust erhob Einspruch: nach der
Verordnung von 1783 sei es bei 100 Duk. Strafe verboten, leere Häuser
zu bauen, wenn nicht wenigstens ^ - Hofgründe dabei seien. Aber wie
könnten die Betreffenden, nachdem sie um ihr bischen Vermögendie Häufeln
gekauft, auch uoch Gründe hiuzukaufeu, die hier fo rar feieu? Solche Leute
müßten sich also rein aufs Stehlen und diebifche Abzwackuugen verlegen.
Ferner habe der Hauptmann v. CHIingenfporgdie Fourage für die Pferde
der hiesigen reitenden Kordonmanufchaft darin ausbewahrt, wofür er eine
jährliche Stift von 18 fl. zahle. Ja, es fei zu vermuten, daß hier immer
Kavallerie im Standquartier fei. Bei den beständigenDurchmärscheu und
Einquartierungen aber sei ein solcher Raum notweudig; die Stadt Cham
habe sogar, damit die Bürger von Einquartierungen frei blieben, eine eigene
Kaserne erbaut. Aus diesen Gründen nun ging die Regierung auf den Ver¬
kauf nicht ein, sondern empfahl Erhöhung des Stiftgeldes (1799).

Kaum aber war im Bräuhaus alles fchön hergerichtet und fertig, als
durch den großen Brand am 18. Oktober 1799 das 1794 —1799 mit so
großen Kosten neuhergerichtete Kommunbräuhaus uebst deu 2 Muhen mit

l) Auf dm Bouiechnunaen und Kostenvoianschlägensetzte jeder übernehmende
Handwerksmeister zu seine»! Namen auch ein Insiegel, gewöhnlich seinem Handwerl
entnommen, bei.

') 1795 trat der Vader Urban die Hälfte seines Wassers an die Stadt, bzw.
das Brauhaus ab.
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abbrannte, wodurch an Gebäuden und Braueinrichtungen ein Schaden von
6353 fl, entstand; die Kosten des Wiederaufbaues wurden veranschlagtauf
3428 fl. Einstweilen aber muslte man „wieder auf eine fretterische Weis'"
im weiße» Brauhaus das „braune Sudwerk" betreiben. Auf dem abge¬
brannten Bräuhaus lasteten von früher her noch bedeutende Schulden; die
Stadt und die Bürger waren aber durch das Brandunglück und die Kriegs¬
ereignisse sehr verarmt, niemand konnte oder wollte Geld hergeben zum Auf¬
bau; von deu milden Stiftungen, auf welche man von der Regicruug ver¬
wiesen wurde, war auch nicht soviel zu erlangen, als man brauchte. Des¬
halb bat man die Negierung um einen Vorschuß von 2000 fl., was aber
von derselben abgeschlagen wurde. Nun trat mau, um wenigstens 1500 fl.
zu bekommen, in Unterhandlung wegen Versehung des ^/z Stadtkammerzehentes
vom Dorfe Nied bei Ränkam an 2 Bauern, und hoffte dann bis zum Beginn
der Brauzeit 1800 mit dem Ausbau fertig zu sein, auf daß man nicht wieder
im weißen Brauhaus auf eine fretterifche Weise brauen müsse. ^) sDer Zins
für das aufgenommene Geld machte jährlich 60 fl., während der Zehent an¬
geschlagen wurde auf 70 fl,, sodah also jährlich 10 fl, an die Stadtkammer
herauszuzahlen waren.) Die Negierung genehmigte dieses Anlehen, sowie
die bereits verbauten 1150 fl. Um Geld zu bekommen für den Bau, wollte
man auch die 2 städtischen Nagelschmieden unter dem Hammertor verkaufen,
aber es wurden nur 450 fl. geboten; überhaupt fanden sich „wegen der
drohenden französischen Invasion" fast keine Kaufliebhaber. Die Not aber
zwang die Bürger zuletzt, diese 2 Nagelschmiedensamt der Stadtschmiede¬
stätte, in deren oberem Stock der Hammertorwart wohnte, um 361 fl. zu
veräußernd) Doch all das reichte noch nicht, man ging nun wieder an den
Verkauf der oberen Mulz, welche 1799 auch abgebrannt war und deshalb
keinen Zins mehr trug. Nunmehr genehmigte die Negierung den Verkauf
mit Auferlegung eines Grundzinses und der herkömmlichen Lasten.

Größere Reparaturen waren jetzt nicht mehr erforderlich bis zu den
60ger Jahren. Bereits 1860 aber schlug man als notwendig vor: die
Malzdörrgewölbe umzubauen und die beiden Kühlen neu zu machen, die
Maischbottich zu reparieren; 1865 wollte man ernstlich ans Werk gehen,
es wurde sür eine Hauptreparatur des Bräuhauses und eine Abänderung
des Sudhauses ein Kostenvoranschlag auf 6294 ^/^ fl. gemacht; im nächsten
Jahr sollte begonnen werden, aber da kam der Krieg dazwischen. Nachdem
man 1874 wenigstens die alte Rauchmalzdörre in eine englische umgebaut
hatte, winde 1878 ein neuer Plan zu einem zweckmäßigen Um- und teil¬
weise Nenban des Bräuhauses vom Mauermeister Hausladen gemacht und
die Sache endlich mit Energie in Angriff genommen und in praktischer Weise
ausgeführt unter dem Kesselverwalter Eisenrieth; namentlich ist der Umbau
des Sudhauses, das auf die obere Seite bei der oberen Bräuhausgasse
verlegt wurde, und die neue, den Anforderungen der Jetztzeit ent¬
sprechende Einrichtung, wie Pumpvorrichtung und eine Kühle von Eisen¬
blech mit bequemer Füllung und Abfuhr der Vierfässer, wodurch auch das
frühere lange und lästige Biertrageu in Kübeln beseitigt wurde, hervorzu-

') Auch wurde von der Regierung das Kesselgeld für 1 Sud auf 5 fl. erhöht.
2) Bisher hatten sie 14 fl. jährlichenStlldtzins getragen; jetzt hatten die Käufer

einen jährlichen Grundzins von 15 K. zu entrichten.
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hebend) Die Kosten beliefen sich auf mehr als 10,000 M., welche man
aus dem anfallenden Kesselgeld allmählich zu decken suchte. Nachdem nun
das Bräuhaus fest und in isolierter Lage hergebaut war, beantragte man
1879 die Abminderung der Brandversicherungssummezu 12,400 fl. —
20,570 M., welche seit 1826 bestand, während vorher es nur versichert
gewesen war um 6000 st. Aber weder die Regierung noch die Brandver¬
sicherungskammer ging auf den Antrag ein, zumal 24 Miteigentümer, in aller¬
dings eigentlich unzuläfsiger Weise, ihren Anteil hypothekarisch verpfändet hätten.

In dem Kommunbräuhaus (braunen Bräuhaus) hatte gemäß den Stadt¬
privilegien jeder Bürger das Recht, Bier zu brauen, aber die Beisitzer,
Häusler und Vorstädter nicht, sagt der Magistrat 1799; und in der Brau¬
ordnung von 1690 ist das ausdrücklich ausgesprochen: wer ein bürgerliches
Haus besitze, dürfe darin brauen, aber fönst keiner. 1797 werden noch 69
braubcrechtigteBürger aufgeführt (darunter auch ein Johann Lomer), um
1870 waren es noch 42; die übrigen waren im Laufe der Zeit durch Rück¬
zahlung der Einlage abgelöst worden. Aber nicht alle, welche bräuende
(— brauberechtigte)Häuser besaßen, brauten auch; 2) abgesehen von denen,
welche jetzt in ihren eigenen Brauhäusern brauen, übten im Kommunebräuhaus
um 1900 nur 20 ihr Bräurecht aus. Die Verwaltung stand von jeher
unter dem Magistrat als Kesselamt mit eiuem Kcsselverwaller uud einem
Ausschuß. Ursprünglich durfte jeder der berechtigten Bürger, da früher der¬
selben ja viele waren uud eine größere Zahl wirklich braute als jetzt, nur
3 Bräu Bier machen, wie 1642 erwähnt wird. Das kurf. Umgcld betrug
damals von jedem in die 60 Eimer haltenden Bräu 2 fl., fowie ein Kessel¬
geld auch an die Stadtkammer, bzw. das Kesselamt zu entrichten war in
wechselnder Höhe, je nach dem Vermögensstandedes Brauhauses. So heißt
es, daß man vor dem Brande von 1711 nur 45 — 48 kr. bezahlt habe,
darnach aber 1 fl. 1768 waren es schon 3 fl., was als fehr viel und un¬
erhört bezeichnet wurde. Als aber der Schuldenstand immer wuchs, besonders
nach dem Brand von 1799, mußte man zu weiterer Erhöhung auf 5 fl.
schreiten; 1817 waren es bereits 8 fl. In 50 er Jahren zahlte man ge¬
wöhnlich 7 fl., in den 60ern sott man in einer größeren Pfanne um 6—7,
und in einer kleineren um 2 st. Um 1900 entrichtete man von einem
großen Bräu zu 20 HM. 18 M., von einem kleinen zu 9 Hektl. 8 M.
Als weitere Abgabe wird aus dem Jahre 1642 erwähnt: von jedem Bräu
Bier 4 Maß Wein an Bürgermeister und Rat; wenn aber der Oberum-
geldner von Neunburg zur Visitation der „braunen Kühle" kam, erhielt er

') Gleichzeitig wurde ober» und unterhalb des Brauhauses die Stadtmauer durch¬
brochen; es wäre nun sowohl im Interesse der Bewohner des Bräuhnusvieitels, nament¬
lich bei einem Brande, als auch der Vorstädter ihres leichteren Verkehres halber mit
der Stadt zu wünschen, daß die untere und obere Brauhausgasse oder wenigstens eine
durch die Stadtmauerlücke in die Vorstadt hinaus verlängert würde. Infolge des
letzten Brandes von 1904 mußte das Eckhaus am Bache in der unteren Brauhaus¬
gasse eingerückt werden und wenn dann auch die Unterhandlungen des Magistrats
mit dem Besitzer des oberen Eckhauses in der oberen Brauhausgasse (Gerbermeister
Eisenrieth jun,) über die Ablösung seiner Werlstätte einmal von Erfolg sein weiden,
dann kann eine schöne, bequeme und fahrbare Staotmauerstrahe bis hinauf zur Schloß¬
mühle errichtet weiden, da die dort befindlichen Häufer beim Wiederaufbau ebenfalls
eingerückt weiden mußten.

') 1797 waren der wirtlich brauenden Bürger nur 32.
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5 st. statt der früher üblichen Mahlzeit; die übrigen Bediensteten erhielten
kleinere Trinkgelder: jeder der 4 Bürgermeister 1 fl.< der Umgeldner 1 fl.,
der Stadtschreiber 1 fl,, der Umgeldsbotc20 kr., der Stadtknecht 15 kr.
(1733). Aus der Stadtkammerrechnungvon 159(N) ist folgendes Bräuhaus¬
personal ersichtlich: Der (alte) Bräumeister (im braunen Bräuhaus), der
neue Braumeister (im weihe» Bräuhaus), der Mulzcr, die 4 Bräuknechte,
Endlich bezog die Stadtkammer zur Unterhaltung des Bräuhauses den 9. Pfg.

Schon früh hielt man sich nicht an die Bestimmungen der alten Brau¬
ordnung, indem z. B. der Bürgermeister statt der erlaubten Bräu Bier deren
? braute, 1642; 2) auch in anderweg kamen Unregelmäßigkeitenvor, deshalb
wurde am 10. Februar 1690 eine neue Brauordnung erlassen, und als auch
diese veraltete, wollte man 1783 wieder eine neue einführen, nach welcher
den Bürgermeistern das Bierschenkennicht mehr erlaubt sein sollte; denn
das war schon immer, selbst vor fast anderthalb Jahrhunderten (1642)
die ständige Klage gewesen Vonseite der brauendenBürgerschaft, daß Bürger¬
meister und Rat das Brauhaus zu sehr für sich auszubeuten trachteten. Doch
beriefen sich diefe immer auf das ihnen ebenfo zustehende Recht, wonach jeder
Bürger „des braunen Brauwesens, dann des braunen und weißen Bier¬
schenkens" berechtigt sei, gemäß dem oberpfälzischen Statutenrechte. In der
Antwort des Pflegers auf diefe Befchwerde heißt es, in allen oberpfälzischen
Orten sei es jederzeit verboten gewesen, daß der amtierende Bürgermeister
Vier schenke. Im Durchschnitt wurden im Kommunebräuhaus jährlich 60
bis 80 Bräu Bier gemacht; 1768 heißt es: jährlich im Durchschnitt 84
Bräu; 1793: die höchste Zahl mit 109 Süden. Doch ging das Brauen,
nachdem es 1771 wegen Getreidemangcls gänzlich eingestellt worden war,
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts schon stärker, 1793 wurden 109 Bräu
gemacht. Als stärkster Kommunebräuer wird 1817 der LöwenwirtSchmid,
Stiefvater der BeerschenKinder, erwähnt mit jährlich 7—8 Bräu; in den
2 letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts versolt darin Ioh. Ertl
(vulgo Beutlwirt) „zur Linde" das meiste. 1854 gab es 3 Bräuereien,
wovon das Kommunebräuhausnach 10 jährigem Durchschnitt973 Sch. Malz
versott für Braunbier, fowie 152 Sch. für Weißbier, dann das Bräuhaus
des Jos. Beer mit 199 und des X. Frank mit 145 Sch. 1870 übten 24
Brauberechtigte ihr Recht aus und brauten 5030 E. auf 2 kupfernen Pfannen
mit einer Nauchdörre. In dem neuumgebautenBräuhaufe brauten 20 Be¬
rechtigte im Durchschnitte jährlich 22 — 2500 HM. Bier, worunter nur
etwa l/5 große Süden. Jährlich wurden 130 —140 kleine a 9 HM.,
40 — 50 große Süden g, 20 HM. gemacht. Hauptabnehmer des Wald-
münchener Bieres nach außen waren früher die 7 Zwangswirte des Pfleg¬
amtes (1747), welche schon im Stadtbuch von 1534 aufgeführt werden:»)

') Unter dem Pfleger Uttlhofei 1553 weigerten sich die Amtsuntertanen, die Amts¬
gerste, wie von der Regierung befohlen, aus der Stadt Waldmnnchen mit der Frone
(Scharwery nach Amberg zu fahren. Auch später beschwerten sich die Waldmünchener,
daß der Pfarrer seine Geiste nach Amberg verlaufe.

') 1784 heißt es, diefe Iwangsbestimmung, daß auf jedes Haus nur eine
gewisse Anzahl Vriiue gelegt worden, sei von der Rentlammer wegen Schmälerung
des Umgeldes wieder aufgehoben worden. — Von jedem Vräu Bier belam Bürger¬
meister und Rat 4 Maß Wein (1642).

').....sollen die Wirte derselben Ehetafernen ihren Trunk an Met und Bier,
als lang sie solches mögen finden und bekommen, allhier in der Stadt Waldmünchen
nehmen und laufen."



— 56 —

Ast, Biberbach, Rannersdorf, Katzbach, Gleitzenberg, Geigant und Ober¬
grafenried ;i) aber durch die böhmische Grenzregulierungkam 1708 Obcrgrafen-
ried nach Böhmen, und in Geigant entstand 1716 eine freiherrliche Vränerei.
Die Konkurrenz unter den brauenden Bürgern verleitete oft zu unordent¬
lichen» Brauwesen, sodaß 1722 die Viertelmeister Nagen, jeder führe nicht
nur nach seinem Gefallen den Gäuwirten den Eimer Bier um 1 st. 10 bis
15 kr. nach, sondern gebe auch die Maß zu 6 Pfg. rerleit, statt um den
Satz von 2 kr., nur damit er rasch wieder zu seinem Gelde komme und
wieder brauen könne. Am Ende des 16. Jahrhunderts erstand dem braunen
Bier eine Konkurrenz durch das immer mehr in Aufschwungkommende weiße.
Aber eine viel größere Einbuße erlitten die Bürger in ihrem Bierabsatz
durch die Grenzregulierung 1708, wodurch die Wirtshäuser Schmalzgrub
und Steinloh nebst vielen Einzelhöfen und Dorfschaften nach Böhmen fielen.
Der Inhaber der Hofmark Obergrafenried, Ioh. Thom. Werner, verlangte
damals selber nach Böhmen einbezogen zu werden, damit ihm die Bewilligung
zum Bau und Betrieb eines Bräuhauses leichter gegeben würde, was auch
1708 noch geschah, Alsbald entstanden in dieser Hofmark 4 Wirtshäuser,
welche der Werner mit seinem Bier versorgte. Auch drohten die Taufer,
auf dem Arnstein bei Waldmünchen eine neue Wirtstaferne aufzubauen und
mit ihrem Biere zu versehen. Den dadurch, sowie durch die 2 Brünsten
von 1708 uud 1711 und durch die Kriegslasten in ihrem Erwerb außer¬
ordentlich geschwächten Bürgern wurde alsbald ein neuer Stoß versetzt. Denn
kurz darauf bewarb sich der Herr v. Singer, Besitzer der Hofmark Geigant,
bei der Regierung (er selber war Regieruugsbeamter in Ambcrg) um die
Bewilligung, ein Bräuhaus in Geigant zu baue» und die Wirte seiner Hof¬
mark, welche bis dahin das Bier von Waldmünchen und Rotz beziehen
muhten, niit seinem „prcueuden Pier" zu versehen. Die Waldmünchcner,
welche fürchteten, er möchte auch nach Katzbach und an andere amtische Wirte
sein Bier verschleißen, legten zwar Protest ein und bestritten (1716—172!)
das dem v. Singer vom Hofe bewilligte Braurecht, aber umsonst. „So
wird dem Privatmann Singer geholfen, die verarmte Stadt aber ins gänz¬
liche Verderben gestürzt," grollten die Bürger. Nach 2 weiteren Bränden
(1718 und 1733) und den langwierigen Kriegslasten des österreichischen
Erbfolgestreites, welche Leistungenvon der Stadt auf mehr als 43,000 fl.
geschätzt wurden, drohte den Bürgern eine neue Beeinträchtigung ihres Bräu¬
gewerbes. Der Tafernwirt Hans Christoph Urban in Ast (früher Anwesens-
besitzer in Chammünster, hierauf Pächter in Geigant) suchte 1747 bei der
Regierung um die Erlaubnis nach, daß er sich selber ein Brauhaus baue,
er könne dann statt der bisherigen 500 E. leicht das doppelte Vier aus¬
schenken und so das kurf. Umgeld mehren. Doch wurde er von der Re¬
gierung auf die Vorstellung der Waldmünchener. welche auf ihr altes Pri¬
vilegium gegenüber den Zwangswirten sich beriefen, sowie auf ihre Ver¬
armung durch Brände und Krieg, für dieses Mal abgewiesen. Derselbe,
„der die verwittibte Wirtin durch seine leere Prahlerei als erbarmungs¬
würdige, einfältige Tröpsin zum Heiraten überredet und statt des versprochenen

') 1677 hatten die Waldmünchener auch einen Streit wegen des Vierueischlcißes
nach Lixenried, wo Friedrich Karl v. Lowenthal ein Brauhaus errichtet hatte. Damit
nun die Waldmünchener vom Prozeß abließen, wollte er, wie die Rcaicrung bereits
entschieden hatte, es nur auf einen Haustrunk einrichten.
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Vermögens 5 Söhne und Töchter zum Fressen und Saufen ins Haus ge¬
bracht", kam alsbald auf die Gant; den Waldmünchenernblieb er gewöhn¬
lich das Bier schuldig, sodaß er schließlich keines mehr erhielt. Sein Nach¬
folger Matthias Urban erneuerte 1763 das Gefuch um Verleihung einer
Vräustätte: die Wallfahrt gehe stark, die Stadt habe zur Sommerszeit oft
selber Mangel an Bier, übrigens bekämen die Gäuwirte in der Regel nur
einen schlechten Trunk. Doch die Waldmünchenerberiefen sich wieder auf
ihr Privilegium und sagten auch, die Wallfahrer hielten sich in Ast nicht
lange auf, das Bier werde oft erst auf dem Lande durch Wasferschüttenver¬
schlechtert; auch sei schon wieder zu ihrem Schaden ein neues Brauhaus
errichtet worden, nämlich zu Lixenried. Auch dieses Mal wurde der Bitt¬
steller abgewiesen. Aber 1798 erneuerte Lorenz Urban dasselbe Gesuch, wo¬
gegen die Waldmünchener1799 ihre Erinnerung abgaben. Die Sache wurde
von Nmberg nach München zur Entscheidunghinübergeleitet. Eine Urkunde
über den schließlichen Ausgang fehlt zwar, aber derselbe läßt sich leicht denken,
da noch (20. Dez.) 1799 sich die Verhältnisse zu gunsten des Bittstellers
änderten, indem der Bierzwang aufgehobenwurde, teils um den Aufschwung
des Braugewerbes zu begünstigen, teils um das kurf. Nngeld zu mehren,
endlich weil derselbe ungerecht und gegen die natürliche Freiheit sei. Und
wirklich besteht seit dem Anfang diefcö Jahrhunderts in Ast ein Bräuhaus.
Während dieses langen Streites mit den Asterwirten waren die Wald¬
münchener auf" anderer Seite bereits in Schaden gekommen, indem seit
18. Januar 1773 der Freiherr Ferd. Voith v. Voithenberg für seine Hof¬
mark Herzogau eine allerdings zunächst auf den Haustrunt und feine Hof¬
marksuntertanen in Herzogau, Althütte, obere und untere Hütte, Pucher be¬
schränkte Braukonzession erlangt hattet) Die neue Zeit räumte übrigens,
wie mit anderen veralteten Dingen, so auch mit diesen Brauprivilegicn und
Zwangseinrichtungcn nach und nach auf. Nachdem fchou 1799 der „Bier¬
zwang" gefallen war, wurde 1807 zunächst für die Oberpfalz, dann 1811
für ganz Bayern auch der „Gemeinheitszwang" aufgehoben, wonach die
bräuberechtigtcn Bürger ihr Bier bisher nur in einem gemeinschaftlichen
Bräuhaus brauen durften. Dadurch drohte die ganze Bräugefellfchaft in
Waldmünchen aus dem Leim zu gehen. Denn des neuen Rechtes bedienten
sich alsbald verschiedene Bräuer. Als nun ein Teil der Branbcrechtigten
austrat, indem sie sich ein Privalbräuhaus erbauten, oder überhaupt auf ihr
Recht verzichteten,da erwarben die übrigen Kommunebräuer, an ihrer Spitze
der Posthalter Simon Bruckmayer, das braune Kommunebräuhans von der
Stadtgemeinde 1817 um den Preis von 4600 fl. Nach dem Gesellschafts-
vertrag vom selben Jahre sollte jedes Mitglied, das eine'eigene Brauton-
zession erhielte, mit seinem Einlagkapital zu 100 fl. (80 für die brauue
und 20 für die weiße Braugerechtigkeit) hinausbezahlt werden; im übrigen
sollten zur Deckung der Ausgaben die Kesselgelder und im weiteren Bedarfs¬
falle allgemeine Umlagen unter den Mitgliedern dienen. 1858 wurden dann
ausführliche Statuten, eine Art Brauordnung, ausgearbeitet. Nachdem es
in den 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts hauptsächlich auf Betreiben

") Das neben der Schloßkirche erbaute Brauhaus, in dein man einen nuten er¬
quickenden Trunk bekam, wurde Ende des vorigen Jahrhunderts ruinös, deshalb wurde
das ebenfalls herunter gekommene Schloß abgerissen und dort eine moderne Tmnvf-
brauerei eingerichtet, Das alte Vräuhaus wurde uach einigen Jahren abgetragen.
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des damaligen Kesselverwalters und Gerbermeisters Eisenrieth umgebaut
und erweitert worden war, wurde es 1911 mit einem neuen Sudwerk ver¬
sehen uud einem elektrischen Motor um 14,000 M. Ihr Braurecht üben
jetzt bloß mehr 11 aus und sieden jährlich gegen 2500 HM. Bier (zirka
800 Ztr. Malz). Darauf ruht auch das Weißbierbraurecht vom ehemaligen
Weißbräuhaus beim jetzigen Mädchenschulhaus. 1817 entstand auch das
Privatbräuhaus des H. Frank (Iackerlbräu) an der Stadtmauer hinter der
Pfarrkirche. Dann wurde im selben Jahre dem Löwenwirt Schmid, der
die verwittibte Löwenwirtin (Beer, vorm. Kaiser) geheiratet hatte, die Be¬
willigung erteilt zum Bau eines braunen Brauhauses hinler seinem Gasthaus.
Doch erhoben die Waldmünchener gegen den Bau wegen Feuergefährlichkeit
an dem betreffenden Orte mit Erfolg Einspruch. Nachdem Schmid 1822/23
einen Sommerkeller angelegt hatte, erlangte er 1829 die Bewilligung zum
Weißbierbrauen in einem eigenen Bräuhause. Aber auch dieses Mal wurde
sein Bau beanstandet und zurückgewiesen. Als er nun (21. Dez.) 1833
seinem Stiefsohn Jos. Beer das Anwesen übergebe»hatte, wollte er sich
außer der Stadt vor dem neuen Tor, bzw. Stadtmauerdurchbruchbeim Färber
Falier ^) ein Brauhaus herstellen, wozu es aber wieder nicht kam. Endlich
wurde vom Jos. Beer ein solches vor dem Böhmertor aufgeführt,^ welches
dann 1861/62 in das jetzige Amtsgericht umgebaut wurde, wogegen Beer
sich ein neues erbaute in der Stadt hinter seinem Wohnhause. Nach dem
Brande von 1864, wo auch Kommunebräuer abbrannten und durch Samm¬
lung bei den Berufsgenossenin Bayern 220 fl. als milde Beiträge erhielten,
erbaute sich Daniel Brück! am Marktplatze (2 Häuser unter dem Löwenbräu)
1866 ein eigenes Bräuhaus hinter seinem Wohnhaus, welches seit 1871
in den Besitz des Ioh. Nep. Schmid, Bräuersohnes von Gleißenl'erg, über¬
gegangen ist. Endlich richtete sich 1889 Graßl in der Vorstadt zwischen
der Tuchfabrik und der Schöberl- und Hammermühle ein kleines Bräuhaus
ein in dem von K. Fischer vor etwa einem Jahrhundert auf ehemaligem
Weihergrunde erbauten Hause. Dafür riß Xaver Frank jun. sein etwas
heruntergekommenesBrauhaus (1889) ein, zumal er selber wegen Kränk¬
lichkeit dem Bräuwesen nicht nachkommen konnte, und errichtete eine Re¬
stauration mit Ausschank von Nürnberger Aktienbier. Den Keller vor dem
Böhmertor verpachtete uud später verkaufte er an den Graßl oder Hammer¬
bräu. Dem Beispiele des 3. Frank folgten infolge der überhand nehmenden
Großbrauereien bald auch andere Bräuer, hauptsächlich Kommunebräuerwie
Ertl, Nuf (Frank), andere stellten mit dem Bräuen auch den Bierschank ein.
Unter den Bierkellern oder -Gärten, die fast alle eine Kegelbahn haben, war
früher der besuchteste der Kaiserkeller ^) auf der Asterstraße (später im Be¬
sitze des Schreiners Klein, der ihn seit den 80 er Jahren wieder in Stand
setzte, gegenwärtig ist er aufgelassen und im Besitz des Sägewerkbesitzers
Heilfurlh) mit einer Schießstätte. Ferner war der Brücklkclleram Ulrichs¬
grüner Gangsteig durch seine herrlichen Laubgänge berühmt;^) als Schieß-

1) Das Fatierhaus ist nunmehr im Besitze des Stadtselretars Hochholzer; erbaut
wurde es nach dem Brande von 1798 durch Franz Lommer.

2) 1834 werden 2 Piivatbiauhausei genannt: das des Schmid-Beer und das
des Jos. Frcml jun.

°) Kaiser war ein früherer Besitzer des Löwenwirtshauses.
^) Seit den 70 er Jahren veräußert und seiner Bestimmungentzogen, die Lauben

beseitigt.
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statte für die Landwehr diente der Kellermann- (nunmehr Köck-) Keller
vor dem Neutor auf dem Sandgrubweg, der jetzt noch häufig für Vereins-
unterhaltungen (Krieger- und Veteranen, fowie Feuerwehr) genommen wird.
Vor dem Böhmertor liegen 2, der ältere Bräu- oder Frank-, jetzt Graßl-
und der jüngere Beerkeller. Noch in der Stadt liegt einerseits der in der
Mitte vo» einer prächtigen Linde überschattete Garten des Kommunebräuers
Ioh. Crtl l) am unteren Marktplatz, anderseits der von X. Frank zu einem Re-
stanrationsgarten umgewandelte Garten vor seinem Hause hinter der Pfarrkirche
bei der Allee, nunmehr im Besitze des Fr. 3. Karl. Ertl braute auch unter den 20
noch ihr Recht ausübenden Kommunebräuer»weitaus das meiste Bier. Sämtliche
Bräuer entrichteten bis etwa 1900 einen jährlichen Malzaufschlagvon über
4000 M. Für 1915 ist der Lokalmalzaufschlag angesetzt mit 2400, der
Bierauffchlag mit 1300 M.; von der Gesamtsummegehen aber durch Un¬
kosten und Rückvergütungen713 M. ab. Der Bierpreis war in früheren
Jahrhunderten 1V^3 kr. die Maß;-) 1800 wurde er auf 3 kr. die Maß
festgesetzt, einige aber wollten sie schon um 3^ und 4 kr. geben, Um die
Mitte des Jahrhunderts stieg er auf 4 — 5 kr., nicht lange darauf 6 kr.
und in den 70 er Jahren 20 Pfg. für Winter und Sommer (Konvent oder
Nachbier, selten mehr verkauft, gewöhnlich den dritten Teil billiger). Doch
hob sich mit dem Preise auch die Güte des Bieres, zumal seit den letzten
2 Jahrzehnten auch zahlreiche Lagerlellcr außer der Stadt in verwittertem
Granitsand gebaut wurden. Statt des früheren dünnen und gallbitteren Bieres
bekam man einen guten nnd frifchen Trunk. Aber wegen des erhöhten Malzauf-
fchlages und fonstiger Unkosten trat allmählich eine bedenkliche„Verdünnung"
ein. Vor einigen Jahren wurde der Literprcis auf 22 und seit 1. April 1915
infolge der Kriegszeit auf 24 Pfg. für dunkles und 26 Pfg. für Helles Bier
erhöht wegen Steigung der Produktionskosten; immerhin erwarten die Trinker
mit Recht nunmehr auch eine bessere Qualität, sonst wird das fremde Bier
trotz feines noch höheren Preises (30 Pfg.) immer mehr Liebhaber findend)

Das zweite Braurecht und Bräuhaus der Stadt stammte her
von einer Schenkung. Johann und Albrecht nämlich, die Landgrafen
von Leuchtenberg und (seit 1375) von Hals, besaßen „in der stat zue
Waltmunchen vor dem Vehamer Walld" ein Bräuhaus, welches sie, nebst
ihrer Badstube und Walkmühle ebendort, sowie ein Gut zu Moosdorf, wo¬
rauf der Buglbeit saß (die Hypothek trug jährlich 9 Schill. Ngsb. Pfg.),
dem Ulrich Screiber, Sohn des seligen Hermann Schreiber in Waldmünchen,
versetzten. Diese Hypothek ging nach dem Tode des Ulrich Schreiber an
dessen Witwe Elöbeth über, welche sie 1427 ihrem Vetter Konrad Mertz,
Bürger in Cham, als Eigentum übergab; dieser aber trat sie 1437 an
Hintschik Pflug, den damaligen Besitzer der Herrschaft Waldmünchen (— Rötz-

>) Ursprünglich gehörte dieses Besitztum dem Stndtschieibcr Beer, von welchem
es sein Schwiegersohn Schiedermayer erhielt; diesem lauste es in den 70er Jahren
Iuh. Ertl sen. ab, der vorher das uulgo Beullwirtshaus vor dem Hammertor besaß;
gestorben 1904, 61 Jahre alt, wegen seiuer Leutseligkeit uud Geschaftsgewandtheit all¬
gemein beliebt.

2) Ausnahmsweise heißt es 1642, daß der Bürgermeister Neusiuger sein Vier
um 3'/? kr, verlaufe und zwar reißend, wahrscheiulich in Anbetracht besonderer Umstände,

2) Unter den fremden Vieren sind zu erwähne» Nürnberger (Aktien uud Humbser),
Regensburger Brauhaus, Amberger Weizeubier, Herzogaucr Bier; unter den Ein¬
heimischen versiebet das meiste Beer Zur Post; bekannt ist sein „Böhmerwaldgold".
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Schwarzenburg) ab.^) Als dann die genannte Herrschaft in die Hände des
Burggrafen Heinrich v. Meißen, Grafen v. Hartenstein, Herrn v. Plauen usw.
kam, übergab er 1496 sein Bräuhaus in Waldmünchen den Bürgern erb¬
lich^) welche Schenkungvon den HerrschaftsnachfolgernHeinrich v. Gutcn-
stein 1505 und dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz 1516 bestätigt wurde.
Das Braurecht darin wurde aber nicht von der Gemeinde selber, welche
schon ihr Kommunebräuhaus hatte, ausgeübt, sondern von einzelnen im Ge-
fellfchaftsverhältnis stehenden Bürgern, indem jedem Bürger das Recht des
Beitrittes gegen eine Einlage freistand. Zur Herstellung der schadhaften Ge¬
bäude und Anschaffung der Braueinrichtung waren bestimmte Einlagen in die
Gesellschaftskasse zu macheu, nach deren Verhältnis dann auch der Gewinn
alljährlich verteilt wurde. Die Gesellschaft stand unter einem Verwalter und
einem Gegenschreiber. Die genannte Schenkungim Jahre 1496 bestand nach
dem Kataster: aus dem Wohn- und Bräuhaus unter einem Dach in der
Hadergasse, mit einem Hofraum, Wurzgärtl und einer Wasserleitung vom
Riemling (Römling) herab. Letztere, durch Verwahrlosung nach Außerbetrieb¬
setzung des Bräuhauses eingegangen, wurde beim Schulhausbau wieder her¬
gestellt. Dieses ehemalige weiße Bräuhaus nun stand in der Hader-, nun¬
mehr Schulgasse, und war an die Stadtmauer angebaut. Infolge seiner von
den übrigen Gebäuden abgeschlossenen Lage blieb es bei den vielen Bränden
in der Stadt immer verschont, bis es 1856 endlich auch dem Schicksal alles
Irdischen anheimfiel. Die Stadt ließ es, da sich das weiße Bier immer
weniger gegen das braune behaupten konnte, 1856 niederreißen und darauf
das jetzige Schulhaus aufführen. Dieses Bräuhaus muß sehr groß gewesen
sein; denn nach Aussage älterer Leute soll je ein Flügel des Daches gegen
'V<l Tgw. gemessen haben. Die Entstehung derselben reicht in die ältesten Zeiten
zurück. Beim Niederreißen desselben soll man auf einigen Ziegeltaschen die
Jahreszahl 1590 eingedruckt gefunden haben, was auf den Umbau und die
Neueinrichtungdes den Waldmünchenerngeschenktenehemaligen herrschaftlichen
Bräuhauses hindeutete. Das würde auch so ziemlich mit de» urkundlichen
Angaben stimmen. In der Stadtkammerrechnung nämlich über das erste
Viertel des Jahres 1590 wird auch eine Einnahme ans weißem Bier, von
jedem Viertel 2 /3, erwähnt; unter den Ausgaben andererseits findet sich
die Besoldung für „den neuen Preumeisier", während zugleich auch die für
„den alten" aufgeführt ist. Der letztere ist wohl der „braune", der ersterc
aber der für die neu eingeführte Weißbierbrauerei im neuen oder weißen
Brauhaus eingestellte„weiße" Bräumeister nach damaliger Ausdrucksweise.
Ferner betlagen sich bei der Ratswahl im Herbste 1591 die Bäcker, daß im

') Ter Landgraf Albrecht starb 1399, Johann (I) 1407; da min der Schnldbricf
von beiden ausgestellt ist, so muß die Verpfändung vor 1399 geschehen sein.

2) „. . . wollen auch in dieser unserer Statt Waldmünchen das Hofbier zu schenken
lassen nit fürnehmen, unsere Burger darmit nit belrangen, ans daß unsere Bürger
bester stattlicher unsere Steuer, Weihnachtzins und anderes, das sie uns Zu thun schuldig
sein, gereichen und geben mögen, haben auch unscrn Bürgern und allen dieser unser
Statt Waldmünchen Inwohnern erblichen gegeben und hiemit aus ganzen gunst¬
lichen Genaden und zu ewigen (Zeilen) unser Prcuhaus. Das sollen sie zu gemeiner
Statt Nutzung ewig mit seinen Zinsen gebrauchen, doch daß sie es in pculichen und
bcreitlichen Weisen halten und haben sollen, da uns und unfern Erben nichts für¬
behalten, dann follen, wo der prent, der foll nns allwegen einen Zuber Trüber in
unser» Mcierhof antworten uud einen Groschen ans unser Schloß zinsen . . .
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abgelaufene»Jahr auch weißes Bier gebraut worden sei/) wodurch ihr
Bäckergewerbe gesperrt und darnieder gelegt werde, weshalb sie bitten, „nach¬
dem allerlei neuerliche Preustetten schier fast umb und umb aufgerichtet
werden wollen, sie abschaffen zu lassen, da solche früher auch nicht üblich
gewesen noch Bräugerechtigkeitherkommen". Die Waldmünchener hatten, da
das Braurecht zu den sog. Regalien gehörte, bei der Regierung um die Be¬
willigung des Weißbierbrauens nachgesucht; aber die Sache zog sich Jahre
laug hinaus, während welcher Zeit die Bürger aber schon weißes Bier
brauten, hoffend auf die Genehmigung, bis dieselbe ihnen endlich am 9. Ja¬
nuar 1602 erteilt wurde gegen Ausstellung eines Reversbriefes, dessen An°
fang lautet: „Der gnädigste Churfürst Friedrich, Pfalzgraf am Rhein und
Herzog in Bayern, hat uns auf unser unterthänigstes Ansuchen verwilligt,
das bei uns angefangene (seit 1590!) Weißbierbrauen bis auf fernere
churf. Verordnung fortzutreiben." Und in dem Verwilligungsbriefe selber
heißt es: „Nachdem Bürgermeister und Rat der Stadt „Waldtmunchen" uns
ersucht, ihnen über den bisher etliche Jahre lang „gefeuerten" Handel des
Weißbierbrauens einen Konsens und Bewilligung, daß sie sich desselben
fürderhiu gegen Reichung des Aufschlags der 20 kr. von jedeme „firteil"
weißen Bier neben dem gewöhnlichen Umgeld unverhindert gebrauchen mögen,
zu erteilen, thun wir kund, daß wir ... . ihnen das Weißbierbrauen,
Ausschenken und Verkaufen gestattet haben mit der Bedingung, daß nicht
nur kein Waizen weder in noch außerhalb des Amtes Waldmünchenzum
Bräuen erkauft und verbraut werden soll, bei namhafter Straf, die der
Pfleger von Waldmünchen einzubringen hat, sondern auch daß kein Bier
weder in der Stadt ausgeschenkt noch in Fässern außerhalb derselben ver¬
kauft werden darf, bevor es nicht von den von uns verordneten Perfonen gekostet
und mit einem Merkzeichen versehen ist, darum, daß sie dann auch sich be¬
fleißen und gute Achtung geben sollen, daß nicht schlechtes, geringes, fondern
gutes und solch Bier gebraut und verkauft werde, daß beides, dem gemeine»
Mann fein Pfennig vergolten und auch der Stadt der „beruefs" (---- Ruf
f3.mil!) behalten werde . . . ." Es ergibt sich also aus allen diesen An¬
gaben mit großer Sicherheit, daß man in Waldmünchenum das Jahr 1590
mit dem Weihbierbräuen angefangen und nm dieselbe Zeit auch das vom
Burggrafen Heinrich von Meißen gefchenkte Bräuhaus darauf eingerichtet
hat. Hätte man damals etwa im braunen Bräuhaus zugleich das weiße
Bier gebraut, so wäre die Einstellung eines zweiten Bräumeisters, 1590,
sowie die, Klage der Bäcker über die vielen neuentstandenenWeißbierbräu¬
stätten nicht recht verständlich. Das weiße Bier hatte von Norddeutschland
allmählich seinen Weg auch in den Süden gefunden, und die Reichsstadt
Nürnberg wird als die Stadt genannt, in welcher 1541 zuerst solches
gebraut wurde. Allmählich verbreitete es sich auch iu Bayern, und gegen
das Ende desselben 16. Jahrhunderts schienen, wie die Klage der Bäcker
zeigt, solche neue Bräuereien wie die Pilze aus dem Boden zu schießen, denn
das Bräugewerbe wurde von den Landesherren begünstigt, da es durch das
Umgeld ihre Einkünfte mehrte, ja sie legten vielfach selber solche Brauereien
an, als deren bedeutendste in der Oberpfalz die kurf. Brauerei Freuden-

>) In der Stadttammerrcchnung von 1590 weiden 5 Wirte aufgeführt, welche
weißes Vier schenken.
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berg bei Amberg nach urkundlichem Ausweis erscheint; 5645 z B. wurden
dort 1600 ViertI Weizen, welcher aus der ganzen Oberpfalz, selbst bis von
Auerbach, Bärnau, Neunburg, Rotz, Waldmünchen usw. hingeliefert wurde
(seit 1685), zum weißen Bräuwesen verwendet, und gegen 1651 ließen fast
alle Wirte der oberen Pfalz das weiße Bier zu Freudcnberg wohl gar ab¬
holen; früher wnrde dort braunes uud weißes Bier gebraut, von 1670 aber
bis 1750 nur weißes. Vou der Mitte des 18. Jahrhunderts aber er¬
hob sich das braune Bier wieder, um de» vom weißen ihm entrissenen Platz
sich wieder zu erringen, was ihm seit Anfang des vorigen Jahrhunderts nach
und nach so sehr gelang, daß es zurzeit das weiße fast ganz verdrängt hat.')
Das weiße Bräuhaus in Waldmüuchcn gehörte zwar der Stadt, war aber
eine bürgerliche Gesellschaftsbrauerei; l 834 erscheinen 52 Hausbesitzer darin
brauberechtigt. Die Einlage der Gesellschaft betrug damals 1575 st., wo¬
runter auch die Landesherrschaft mit 150 st. beteiligt war. Der Pfleger
C. L, v, Khern wollte 1734 auch mit einer Einlage von 100 st. zugelassen
werden, zumal die Landesherrschaftnur mit einer so geringen Einlage be¬
teiligt sei. Die Waldmünchcner Bräubcrechtigten erhoben aber Widerspruch:
von jeher sei nur einem Bürger, niemals aber einem Hauplpfleger oder
Pstegskommisiäroder fonstigen kurf. Beamten, es sei denn daß er ein bürger¬
liches Haus inne habe, so etwas erlaubt gewesen, wie auch die vom Pfteg-
amt und der Vräugesellschaftgenehmigte Brauorduuug ^) von 1690 bestimmt.
Die kurf. Herrschaft aber fei nur um 150 fi. deshalb eingelegt, um die
an der Grenze wohnende Burgerschaft etwas zu erleichtern, da sie sehr große
Steuer» und Kontributionen entrichten müsse. Sie wiesen fernerhin auf
ihre Verarmung durch 4 „erschröckliche Feuersprunsten", indem allhiesiges
Städtl 1708 völlig, 1711 über die Hälfte. 1718 und ferthe» 1733 jedes¬
mal über ein Viertl von der Stadt abgeprunneu und dadurch ins äußerste
Verderben gekommen",und ungeheuere Kriegslasten, auf ihre schlimme Lage
an der Greuze, auf ihren großen Schaden durch die böhmische Grenzregu¬
lierung vou 1708, „wodurch der hiesigen Burgerschaft fast alle Nahrung
uud sonderbar der Vierverschleißgenommenworden, daß kein Burger mehr
sein jährlich prcuendes Bier mit Nutzen verschleiße»können, sondern aus

>) 1780 verkaufte die lurf.Regierung das baufällig gewordeneViäuhaus inFreuden-
berg im Verstcigerungswege an die Anna Marin Märll, Tochter des Fieudenberger
Försters Donhauscr und Witwe des ehemaligen Braumeisters und Pächters des Bräu-
Hauses in Freudenberg, Joseph Märll, Sohn des Kotztinger Bürgers Andreas Märll.
Tie Nachkommen jenes Joseph Markt besitzen jetzt noch das Brauhaus (z. Z, Anton
Märll, Sohn des Vitus und der Marg. Märll, geb. Turfner, Fabiitbesitzerstochter
von Hirschau, und Schwager des Verfassers). Mit Aufhebung des lurf. Weißbier-
legales wurden überhaupt am Ende des 18. Jahrhunderts alle lurf. Brauhäuser ver¬
äußert bis auf das Münchener Hofbräuhllus, das im Besitze des Staates verblieb.
Tic erste Steuer, die nach der Aufhebung des Regales auf das Bier gelegt wurde,
war die fog. Tianlsteuer; 1807 wurde sie aber wieder aufgehoben und durch Geneilll-
mandllt eine einheitliche Auflage, der fog. Malzaufschlag eingeführt, 3 st. 45 lr.
vom Scheffel, 1811 erhöht auf 5 fl., bei Einführung des neuen Maß- und Münz-
wefens umgewandelt in 4 M. vom Hektoliter. Nachdem fchon 1879 ein Zuschlag von
2 M. vom Hektoliter befchlossen worden, wurde 1889 für die kleinen Brauereien unter
«000 Hektl. Malzversud 5 M., für die mittleren (6000 — 10,000 Hcltl.) der bisherige
Satz von 6 M., für die großen (über 10,000 Hektl.) 6 M. 25 Pfg. festgefetzt.

2) „Niemand foll ins Brauhaus eingelassen werden, der nicht in der Stadt häus¬
lich sitzt, das Bürgerrecht und ein eigenes Haus erlauft und solches auch in Person
bewohnt; wer 2 oder mehr solche Häuser hat, wird doch nur mit einem zugelassen."
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Abgang desselben öfters versauern und froh sein müssen, wenn er solches zu
seinem großen Schaden um halbes Geld anbringen können", andererseits auf
den Nutzen an Trebern und Gclägern, den der Pfleger schon jetzt aus der
Beteiligung der Landesherrschaft ziehe, dann auf die gute Pflege (Amt)
Waldmünchen, welche fo einträglichsei wie kaum eine andere in der ganzen
Oberpfalz durch die Menge Felder und Wiesen uud die große Hauswirt¬
schaft. Aber umsonst, die Regierung genehmigte 1734 dem Pfleger die Ein¬
lage ; auf sein weiteres Ansuchen, ihm für fein Ablefen und Aufnahme der
von Burgermeister uud Rat gestellten Bräuhausrechnung statt der bisherigen
L'/y st. künftig 7 fl. zu bewilligen, erkannte sie ihm 5 fl. und 1 Salzfchcibe
zu. Aber obwohl die Waldmünchener gegen diefe ungefetzliche Neuerung
protestierten, auch der Pfleger sein Gesuch um 7 fl. erneuerte, beließ es die
Negierung 15. Juli 1785 doch bei deu 5 st.^) Die „bürgerlicheweiße
Bräuhausgesellfchastwar früher steuerfrei gewesen, da sie ihre Einlagkapi¬
talien 2) zu 1425 st. versteuerte; aber infolge der 1768 eingeführtenneuen
Steuerbeschreibuug wurde nach dem Beispiel aller anderen oberpfälzischen
Braun- und Weißbinbräuhäuser auch das hiesige weiße eidlich eingeschätzt
zu 900 st. und mit dem vierten Teil, d. i. 225 st. versteuert. Durch ver¬
schiedene Reparaturen, namentlich1790/91, erwuchsen auch Schulden, wes¬
halb die Regierung 1796 den Befehl herausgab, alle Jahre 100 st. davon
heimzuzahlen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ging das Weißbier-
brauen zurück, sodaß 1767 geklagt wurde, das weiße Bräuhaus werfe nur
wenig Gewinn mehr ab, der Vierpreis von 2^ kr. die Maß fei zu gering,
worauf die Regierung erwiderte, in der Hauptstadt Amberg sei er auch nicht
höher. Das weiße Bier, sagten sie ferner, gehe fast nur im Sommer, wenn
es wenig braunes mehr gebe; ja die Gäuwirte wollten sogar noch vom Faß
zu 1 E. 45 M. ihnen 7^ kr. abziehen.«) Auch habe früher das weiße
Bräuhaus durch fein Salzmonopol großen Gewinn gehabt, jetzt aber fei die
Konkurrenz zu stark. Im Laufe der Zeit aber ging es mit dem weißen
Bränhans immer mehr rückwärts. Schon vom 1. Juni 1779 an wurde
es verpachtet, zunächst immer auf 3 Jahre, damals noch um 325 fl. jähr¬
lich. 1834 aber wurde geklagt, daß es durch die herabgekommenen Ver«
mögensverhältnisfedes Pächters nicht mehr recht imstande sei, den Bedarf

') Ihn Advokat Engl in Amberg machte die Aufschrift auf feinen Briefen an den
Stadtschreiber nniner frcmzösifch: ülunLiLur mon«iLur ^Islul 6eorßs ?üio^I. Urolüor
6« I», villo ^lllätmünollßn bion msritö, 'H, mou tr«8 nonors ?s,tron x. plL3- n, 'V/zlät-
münobou, plli' oxrirs.

') 1780 betrugen dicfelben W?'/- fl. 1765 betrugen die Einlagen Innt Rech¬
nung 1575 fl., darunter die Landesherrfchaft aus Strafgeldern „der ungehorfamben
Soldaten" 150 fl., der Pfleger v. Khern 17b fl, der Gerichtsfchrciber v, Franlh 75 fl.,
der Forstmeister (früher Kazncr, jetzt v. Michl) 75 fl., der Postmeister Sew, Ieugler
25 st,, das Golteshnns 50 st, (wovon die Ausbeute die „Schulbeoienlen" haben), der
Bgrm. Silberhorn 50 fl, der Bgnu Franlh 100 fl., Christ. Frank 125 fl,, der.Stadt¬
fchreibei Müller 25 fl, ufw,, im ganzen 29 Einlagen, 1763 betrugen die Einnah inen
aus dein weißen Brauhaus (einfchließlich 1750 fl, Einlagekapital) 10,466 fl, (darunter
6425 fl Barverkauf, 549 fl Snlzuerlauf); die Ausgaben (ebenfalls mit Einfchluß
des obigen Einlagekapitals) 8320 fl,, Nest 2166 fl„ worunter aber 742 fl, alle Ans-
stände und 762 st. neue Ausstände, also Reingewinn 662 st,

2) Es wurde ein Landmllnzen« nnd ein Gruschenbier (Einfach- und Doppelbier!)
gebraut; uom erster«! kostete das Achtel 1 fl,, vom letzteren 1 fl, 12 lr. 176? wurden
45 Bräu gemacht.
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herzustellen. Es kam das Gebäude überhaupt so herunter, daß zuletzt der
Betrieb gänzlich eingestelltwurde. Endlich, nach mehreren Jahren der Bc-
triebslosigkeit, beschloß der Magistrat und das Gemeindckollcgium 1848 ein¬
stimmig, die Braugerechtigkeit des weißen Bräuhauses und die Einrichtungs-
gegenstände an die brauberechtigten Bürger des braunen Bräuhauses zu
übertragen um den Preis von 1347 st. mit der Verpflichtung, die nicht
unbedeutendenSchulden des weißen Bräuhauses abzuzahlen. Das Gebäude
aber nebst Wurzgarten und Wasserleitung behielt sich die Gemeinde vor, um
dort ein neues Schulhaus zu baue». Dieser Vertrag/) wurde von den
beiden Gesellschaften (2. Nov.) 1849 abgeschlossen und von der Regierung
1853 nachträglich genehmigt mit der Auflage, im braunen Brauhaus für das
Wcißbierbrauen eigene Vorrichtungen, namentlich eigene Maischbottiche und
Kühlen, zu schaffen. Es braute nun einer der brauberechtigten Bürger gegen
einen jährlichen Pacht von 80 — 84 st. im braunen Bräuhaus ein weißes
Bier, welches aber immer weniger Beliebtheit und Abnahme fand, bis es
seit den 70 er Jahren ganz aufhörte. Da aber mit der Zeit doch bei manchen
sich wieder eine Sehnsucht nach Weißbier einstellte, legten sich einzelne Wirte
solches in Flaschen von auswärts bei (z. B. Karl von Amberg, andere von
Regensburg).

Aber nicht bloß aus dem Biervcrschleiß zog die „ Weißbräuhaus¬
gesellschaft" eineu zu Zeiten ansehnlichen Nutzen, sondern auch aus dem
Salzhandel, welchen sie lange Zeit als Monopol hatte, Sie behauptete
(1767), dieses Privilegium seit urallen Zeiten zu besitzen; es könne zwar
über die Zeit und Art uud Weise, wie der Salzhandel ans Bräuhaus ge¬
kommen sei,^) nichts Genaueres mehr angegeben werden, da die betr. Urkunden
mit dem Rathause 1708 verbrannt seien. Aber es sei noch eine alte Bräu¬
hausrechnung von 1617 vorhanden, welche den Salzhandel des Weißbräu¬
hauses beweise. Da sich aber auch andere diesen Handel anmaßten, so be¬
schwerten sich die Waldmünchener oftmals bei der Regierung um Abstellung
dieser „Kauderei". Diese schickte zu diesem Zwecke 1687 ein gedrucktes
Formular („Patent") über das Privilegium. Bürgermeister und Rat der
Stadt Amberg hatten nämlich 1683 von neuem ihr Privilegium des Salz-
Handels bestätigt erhalten uud wünschten, um der Kauderei auf dem Lande
zu begegnen, in Waldmünchen eine Afterniederlage (Filiale) zu errichten.
Aber die Waldmünchener lehnten das ab, die Stadt würde fehr darunter
leiden. Denn 1. würde die Scheibe Salz von Amberg famt Fuhrlohn auf
3 st., dagegcu von Regensburg oder Straubing her nur 2^ st. koste»;
2. würden die Böhmen uud auf Böhmen zu liegenden Orte dann Wald¬
münchen meiden und nach Fürth ins Bayerische gehen oder nach Cham u. dgl.,
wodurch auch das kurfürstlich-pfälzische Interesse leiden würde; endlich 3. würde
dann auch Bier und Brot nicht mehr so viel verzehrt werden in Waldmünchen

') 1. Müssen die Einlaglapitatien zu ??5 fl. nebst Zinsen bis 1846 einschließlich
mit 155 fl., also zusammen 930 fl., herausbezahlt weiden; 2. müssen die Schulden zu
400 st und Verzinsung derselben übernommen werden Damals gab es 49 im braunen
Brauhaus Berechtigte (52 Bierschenle»), welche sowohl 181? das braune Brauhaus
als auch 1849 die Wcißbiergcrechtigleit von der Stadt erkauften.

2) Tie Salzgewinnung und auch der Salzverlauf ist ein Regal, ein Hoheitsrccht
der Lllndesheirlchasti das Waldmünchener Privilegium mag vielleicht schon aus der
Zeit stammen, als es noch eine freie Grasschaft war, jedenfalls aber erst, als Wald-
müuche» das weiße Brauhaus schon besaß, also ab 1496.
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bei abnehmendem Salzverkehr. Sie hätten ihren Salzhandel schon seit or¬
dentlichen Zeiten. Nur diejenigen pfälzischen Städte und Märkte, welche von
Negensburg aufwärts näher gegen Amberg zu als gegen Regeusburg und
Straubing, und die über Amberg hinausliegen, sollten ihr Salz von Amberg
beziehen; Ncunburg, Rotz und Waldmünchenwaren von dieser Bestimmung
ausgenommen. Diese 3 Städte, namentlich Waldmünchen, bitten denn auch
die Negierung in einer Denkschrift, sie gegen das Ansinnen der Stadt Am¬
berg in Schutz zu nehme» und in ihren alten Ncchten zu erhalten. Die
Negierung tut das auch den Waldmünchenerngegenüber 16. März l688,
sie dürfen dem Herkommen gemäß den Salzverschleißtreiben unter den Wald-
münchencr Bürgern, den Amtsuiüertanen und nach Böhmen, aber nicht in
hiesigen Landes oberem Gczirk. 17. Oktober 1689 beschwerten sich die Wald-
münchener, daß die Stadt Neunburg und Nütz Salzuiederlagcu in pstegamtisch
Waldmünchnerischen Dörfern uud Orten, sowie in Schönthal errichteten zum
Schaden des WaldmünchenerSalzverschleißes. Die Negierung gibt 6. No¬
vember 1690 den WaldmünchenernNachricht, daß sie oem Landrichteramts-
verwalter zu Neunburg ciucu diesbezüglichenBefehl erteilt habe. Am
2. Februar 1691 beschweren sich aber die Waldmünchener neuerdings über
den unerlaubten Salzhandel auf dem Laude, namentlich in der nach Neun¬
burg inkorporiertenHosmark Treffelstein und über den Wirt in Schönthal;
alle bezüglichen Ortschaften sind, außer dem Klosterwirt in Schönthal, dem
LandrichteramtNeunburg inkorporiert, auch Breiteuried, Hillersricd, Hudlei,
Witzlmühle, Schönau; die Waldmünchenerwiederholen ihre Bitte um Ab¬
hilfe mehrmals. Am 28, März 1692 kommt aber ei» scharfer Verweis von
der Negieruug nach Waldmünchen: der Pfleger von Nötz habe berichtet, daß
es bei den Waldmünchenern wegen des Geldes gar oft an Salz mangle,
daß sie sogar vom Schönthaler Wirt oft einige Scheiben habe» zu leihen
nehme» müssen, daß sowohl Böhmen als auch die Stadt uud das umliegende
Land oft ihrerwegen große Not haben leiden müssen, wodurch auch das kur¬
fürstliche Interesse geschädigtwerde. Wenn sie also den Salzhandcl nicht
ordentlich zu führen vermöchten, so sollten sie mit solchen Klagen die Ne¬
gierung nicht behelligen. Die Regierung könne nicht zum eigenen Schaden
den Slllzhandel hemmen uud stören lassen. Die Waldmünchener entgegnen:
die Barmittel bei dem hiesigen armen Städtlein seien zwar nicht groß, aber
sie halten beim Salzamt in Straubing immerhin großen Kredit, hätten aber
bis jetzt dort noch nichts geborgt. Unter den fremden Salzabnchmeru seien
nur die Böhmen zu nennen. Die Salzkauderer, namentlich der Wirt von
Schöuthal, führen den Leuten mit ihrem eigenen Menat (Zugvieh) das Salz
zu und so komme es den Leuten ein bischen billiger. Anderseits aber könnten
diese das Salz auf Wegeu abseits von der Heeresstraße führen uud nehmen
und dadurch entziehe» sie dem kurfürstliche!! oder dem kaiserlichen Mautamt
den Zoll. Seit einigen Jahren, daß eben diese Kauderei so stark sei, sei
deshalb auch die Maut bedeutend zurückgegangen.Übrigens habe man nie¬
mals beim Schönthaler Wirt eine Salzscheibe zu teiheu genommen. Auch
um den Pflasterzoll würde so das Städtl gebracht, aller Handel werde aufs
Land unter die Bauern gezogen. Die Regierung befahl hierauf dem Pfleger
von Rotz, die Salzniederlage des Wirtes von Schönthal abzuschaffeu, ebenso
in der Schönau. Bürgermeister und Rat von Rötz regen nun in Wald¬
münchen an, gemeinsam mit Neunburg gegen die Salzkauderei auf dem Lande,
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bei den Amtsuntertanen, vorzugehen.Die Waldmüncheneraber sagen, 4. Febr.
1693, sie hätten das schon (15. Oktober) 1688 angeregt, aber umsonst.
Sie hätten nun auf eigene Faust und mit großen Unkosten die Sache bei
der Regierung betrieben und auch Erfolg gehabt; i) nun möchten die Nach¬
barn für sich allein die Sache machen. Die Regierung erläßt auch einen
Befehl an den Herrn v. Sazenhofcn auf Wildenau wegen seiner in Breitcn-
ried und Steinloh mit Salz handelnden Wirte, das abzustellen. Auf eine
neuerliche Beschwerde der Waldmünchener befiehlt die Regierung, die Wald-
münchener sollen in ihrem alten Rechtszustand von 1683 erhalten bleiben,
alle Salzkauderei der Untertanen und in den Hofmarken solle abgeschafft
werden, 1699. Durch Regierungsentscheid4. Dezember 1699 wurde die
Nuzische Salzniederlage aufgehoben und alles aä ztatum 1683 reduziert:
Der Pfleger habe seinen Amtsuntertanen den Salzverschleiß zu verbieten bei
Strafe der Konfiskationund auch den Hofmarksinhabern hiervon Kenntnis zu
geben; die betreffenden Pflegamtsuntertanen aber haben ihr Salz ans Weiß¬
bräuhaus abzuliefern.

Gin gleicher Befehl erging 8. Juli 1704 von der (damals kaiserlichen)
Regierung in Nmberg, der Pfleger solle den Amtsuntertanen bei unausbleib¬
licher Strafe den Salzverschleiß verbieten. Den Amtsuntertanen sei nur die
Durchfuhr von Salz (nach Böhmen) gestattet, aber ja nicht es abzuladen
und damit Handel zu treiben im Inlande. Und neuerdings befiehlt die kurf.
Regierung 16. Sept. 1712 dem Pfleger, den Untertanen den Salzverfchleiß
bei Strafe der Konfiskation zu verbieten; sie sollen ihr Salz jederzeit bei
der Stadt Waldmünchcn nehmen. Aber der Befehl schlief bald wieder ein,
man konfiszierte bei den Schuldigen bald nicht mehr. Deshalb lief 1722
eine neue Beschwerde der Waldmünchener bei der Regierung ein, worauf
diefe deu Pfleger an den Befehl von 1712 erinnert, auf daß die Stadt
nicht ferners sich zu beschweren bemüßigt werde. Aber alsbald fühlten sich
die Städte der Oberpfalz beschwert durch eine indirekte Steuer auf das Salz,
doch 1725 hob die Regierung den neuen Aufschlag von 1 fl. auf jede Scheibe
auf, nachdem schon seit 1722 Amberg, Reumarkt und andere Orte um Auf¬
hebung nachgesucht hatten. Der jeweilige Pfleger erhielt zwar aus gutem
Willen jährlich 1 Salzscheibe, damit er das Bräuhaus iu seinem Privileg
des Salzhandels schütze und der Kauderei steuere. Der Pfleger v. Khern
lasse sich aber die Abstellung derselben nicht im geringsten angelegen sein,
weshalb sie die Salzscheibe nunmehr einzögen. 1749 erließ die Ambcrger
Regierung zur Steuerung der Salzkauderei in der ganzen Oberpfalz ein
scharfes Generale, man folle das Salz durchaus von Amberg nehmen, nnd
schloß mit Kemnath, Waldsassen, Tirschenreuth und Mitterteich eine „Salz¬
kapitulation" auf 6 Jahre, daß sie ihr Salz von Amberg nähmen. Die
Waldmünchener jedoch wollten nicht darauf eingehen unter Berufung auf ihr
altes Privilegium, auch würde das Salz von Amberg zu teuer kommen, die
Scheibe auf 8 fl., also könnte man die Maß nicht unter 6 kr. geben; es
konnre aber schon jetzt den Armen schwer an, die Maß um 3 kr. zu kaufen.
Man wolle es wie bisher von Regensburg und Straubing (als den Salz-

') 1693 wurde nämlich auf Beschwerde der Waldmünchenerder Pfleger von der
Regierung ernstlich auf das Geneialmanoat hingewiesen, und wenn je wieder seine
Amtsuutertllneu es überträten, solle er sie dem Lanorichteramt in Neunburg zur Be¬
strafung stellen. Als Hauptllluderer werde» genannt der Klosterwirt in Schünthal, ein
Treffelsteinischer Untertan zu Hudlci und der Wirt zu Schünau.

K!«
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Produktionsstätten viel näher liegend und daher billiger) bringen lassen. In
Regensburg müsse für die Scheibe (---88 — 89 Maß) bezahlt werden 3 fl.
3 kr., dazu komme das Fuhrlohn mit 41—44 kr., bei schlechten Wegen
auch 48 tr. Vom Bräuhaus in Waldmünchen bezögen es (die Scheibe um
4 fl. 3 kr.) gegen Entrichtung von nur 5 kr. Profit an dasselbe, die fünf
Krämer der Stadt, welche mit Ausschluß jeder anderen Person den Klein¬
verschleiß hätten uud die Maß um 3 kr. gäben, während sie in Neunburg
und Nötz sogar nur 2^ kr. kostete. Im Bunde mit diesen 2 Städten er¬
hoben die Waldmünchener in München eine Remonstration 7. Sept. 1750
uuter Beilegung einer Regierungsresolutiou vom 9. Mai 1681. Und es
erfolgte auch 27. März 1754 von München aus an die Amberger Re¬
gierung und vo» dieser (12. April) a» die Waldmünchener eine Entschließung
des Inhalts, daß nur die oberpfälzischen Orte ober Amberg das Salz von
Amberg bekämen.

Etwas eifriger bewies sich der genannte Pfleger v. Khern 1751. Auf
Beschwerde der Waldmünchener ließ er dem Bart. Fleisner in Haselbach
7 Salzscheiben wegnehmen. Darob entspann sich aber ein Streit zwischen
dem Renlmeister in Straubing und dem Pflegamt Waldmünchen. Und es
erging von der Müncheuer Hofkammer (27. März 1754) durch die Am¬
berger Regierung folgender Bescheid: „Die nach Böhmen hineingemachten,
aber der Grenz halber noch mit Böhmen in Streit befindlichen Untertanen
tönneu ihr Salz nehmen von Amberg, Regensburg oder Straubing, wo sie
wollen; deshalb hat das Pflegamt dem Fleisner die 7 abgenommenen Scheiben
wieder zurückzugeben."Aber 1758 beschwerten sich die Waldmünchenerschon
wieder beim Pftegamt, daß bei dessen Untertanen auf dem Lande gegen 409
Salzscheiben seien; es solle doch der Kauderei eiu Ende machen. Es erging
nun der Auftrag au die Schuldigen, die Salzschcibeubei Strafe der Kon¬
fiskation ans Bräuhaus abzuliefern; es blieben aber 164 rückständig. Die
Weihbräugcsellschaft ließ nun auf jede ihrer Salzscheiben mit einem eisernen
Merkzeichen die Anfangsbuchstaben 'W. ?. H. (---- Weihes Preu-Haus) ein¬
drücken. Ein arger und folgenschwerer Streit entbrannte aber 176? zwischen
dem Pfleger Leopold v. Schmauß und der Gesellschaft. Diese uämlich, so¬
wie die Krämer von Waldmünchen hatten sich über den Jakob Pauer aus
der Höll (welcher, wie er angab, Salz von Nürnberg nahm und es nach
Böhmen verschleißte) uud über den Bauern Lorenz Rueland von Arnstein
wegen unbefugten Salz- und Tabathandels, sowohl bei der Regierung in
Amberg, als auch bei der Hofkammer in München beschwert (31. Dez. 1765),
Der Pfleger gab sein Gutachten ab zu gunsten seiner Amtsuntertanen, der
Gerichtschreibcr und Mautner v. Frankh aber zu gunsten der Stadt.') Auf
das Gutachten des Kommerziumkollegiums werden die 2 Amtsuntertauen mit
ihrem Gesuche von der Münchener Hofkammer gänzlich abgewiesen, ein für
alle Mal, und im Übertretungsfall feien sie „wohlergiebig" zu strafen
(3. Januar 1767).2) Der indirekt mit seinen Schützlingen unterlegene
Pfleger v. Schmauß setzte nun alles daran, der Bräugesellschaftihr Privi-

') Etwas naiv klingt die Bemerkung, von Waldmünchen könne der Salzhnudel
nach Böhmen besser betrieben werden, weil man da nicht so leicht von den böhmischen
Grenzwächtern gesehen werden könne, wie in Arnstein und Höll

2) Schon bei dem Streite 1735, als auch hier kommt eine Anspielung vor auf eiu
prü8«ut von 1, bzw, einigen Max „ä'or", z^ Wunder, wenn das Voll in jener Zeit
sagte, das Recht habe eine wächserne Nase.
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legium zu nehmen. Deshalb berichtete er nach Amberg, das Monopolinm
des Salzhandels sei von den Waldmünchener»bloß angemaßt und gereiche
den Untertanen zu großem Nachteile. Die Waldmünchener zur Erklärung
aufgefordert, beriefen sich auf ihr altes Privilegium und die fortlaufenden
günstigen Regicrungsentscheide,hoben auch hervor, daß die Landesherrschafl
selber durch ihre Einlage von 150 fl. am Gewinne beteiligt fei, wogegen
der Pfleger bemerkte, daß dieser Gewinitauteil nicht so bedeutendsei als die
Steuer, welche die beideu Supplikanten für den Salzhandel zahlen müßten.
Ferner betonten und verlangten sie, daß viele Dorfschaften,welche jetzt (1766)
nach Böhmen gefallen seien, als ehemalige Pflegamtsuntertanen auch jetzt noch
dem Bräuhaus gehörten zum Verschleiß ihres Salzes und Tabakes; der
Handel damit nach Böhmen sei aber sehr beträchtlich. Vor 1708 sei der
Salzhcmdcl des Bräuhauses so sehr in Flor gewesen, daß jährlich 1900 bis
2000 Scheiben verkauft worden feien mit einem Gewinn von 2— 3 — 400 fl.
Die Lagerräume des Bräuhaufes seieu hinreichend für 2 — 3000 Scheiben.
Aber 1708 feien viele Ortschaften, wie Schmalzgruben, Haselbach und Obcr-
grafenricd nach Böhmen gezogen worden und hätten dann den Salz- und
Tabakhandel getrieben, und als sie dann bei der letzten Grenzrcgulierung
1766 definitiv bei Böhmen verblieben, sei ihnen der Handel damit gänzlich
genommen worden. Zu dieser Geschäftsbeeinträchtiguugder Waldmünchener
feien dann noch Unglücksfällegekommen, wie mehrere Brände, Viehseuche»,
Kriegstroublcu, namentlich 1741— 1745, sowie endlich die Grenzveränderung
1766. Auch sei die Stadt mit Schulden überlaben, noch dazu iu rauher
Gegend und weuig gewerbereich. Gegenwärtig würden jährlich nur mehr
100 —140 Scheiben verkauft, da jeder Amtsuntertan uach Willkür mit Salz
handle, und da auch der Bierpreis (2'/, kr.) zu niedrig sei, so werfe das
weiße Brauhaus fast gar keinen Gewinn mehr ab. Inzwischen aber hatte
sowohl in Amberg als in München der Wind umgeschlagen zu Ungunsten
der Waldmünchener. Zunächst wurden sie in Amberg abgewiesen, uud auf
ihre Beschwerde beim geheimen Rat iu München erfolgte unterm 3. Juni 1767
der Vcfcheid: Auf die von der Amberger Regierung unterm 28. April nach
München berichteten Umstände, und da ohnehin die „Bcsalzungsfreiheit" ein¬
geführt uud kein Monopol mehr fei, wolle man den Untertanen an der böhmischen
Grenze die Abnahme von Salz aus de« kurf, Salzämtern gegen richtige Be¬
zahlung gestatten, aber dieselben sollen das Salz nicht ausmäßelu an die
Inländer, sondern sie dürfen es nur an fremde Untertanen verkaufen. Des¬
halb werde auch die Stadt Waldmünchen mit ihrem Gesuche in dem Streite
gegen die Amtsuntertanen hiemit abgewiesen. So war also das Salzmonopol
der Waldmünchenerdurchlöchert, bis es ganz wertlos wurde, als durch Patent
1784 die bereits in Bayern bestehende „allgemeine Bcsalzungsfreiheit" auch
iu der Oberpfalz, ebenfalls allgemein, eingeführt wurde, damit Bürger
und Bauer vou dem Drucke erlöst werde; jeder könne beim Salzamt in Am¬
berg oder Regensbnrg das Salz nehmen; wenn Städte oder Märkte sich
solches zum Verschleiß einlegen wollten, könnten sie es tun, aber niemand
sei mehr zur Abnahme verpflichtet. Dagegen falle das „Kompositionsgeld"
weg. Die Waldmünchener uud andere Städte wurden für den Verlust ihres
Privilegiums ebensowenig entschädigt als 1848 bei Aufhebung der Realrcchte
die Inhaber solcher, während die ehemals reichsuumittelbaren Herren ihr
Steuerprivilegium wcitergenossen.
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